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ERSTER ABSCHNITT 

Das Verkehrspolitische Programm der Bundesregierung 
für die Jahre 1968 bis 1972 und seine Verwirklichung 

I. Das Verkehrspolitische Programm 

1. Das „Verkehrspolitische Programm der Bundes-
regierung für die Jahre 1968 bis 1972" leitete eine 
Wende in der deutschen Verkehrspolitik ein. 

Eine kritische Bestandsaufnahme des deutschen Ver-
kehrswesens hatte ergeben: Seine schwierigen und 
vielfältigen Probleme können nicht mehr mit einem 
auf einzelne Verkehrsträger oder Verkehrswege hin 
orientierten Denken, sondern nur mit einem langfri-
stigen Gesamtprogramm, einer Verkehrspolitik aus 
einem Guß, bewältigt werden. 

Aus diesem Grunde sieht dieses Programm für die 
verschiedenen Verkehrsbereiche einen Katalog auf-
einander abgestimmter Maßnahmen vor. Sie ergän-
zen sich in ihrer Wirkung und tragen den  gegensei-
tigen Abhängigkeiten innerhalb des gesamten Ver-
kehrswesens Rechnung. 

2. Einer der Schwerpunkte des Programms liegt bei 
der Deutschen Bundesbahn. Die Verbesserung ihrer 
wirtschaftlichen und finanziellen Basis war und ist 
eine wichtige Voraussetzung für die Wiederherstel-
lung geordneter Verhältnisse (auf dem Binnenver-
kehrsmarkt. Die Wirtschaftlichkeit des Unterneh-
mens sollte gesteigert und sein Leistungsangebot in 
kommerzieller, betrieblicher und technischer Hin-
sicht verbessert werden. 

Parallel dazu sollen die Wettbewerbsverhältnisse 
von Schiene und Straße auf eine mehr im Allge-
meininteresse liegende neue Grundlage gestellt und 
damit auch eine übermäßige Beanspruchung des 

 Straßennetzes verhindert werden. 

Im Güterkraftverkehr gilt es vor allem,  die  Ver

-

kehrsbedienung in der Fläche zu erweitern und die 

Preisbildung im Güternahverkehr neu zu ordnen. 
Im öffentlichen Personennahverkehr ist eine ver-
stärkte zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zu 
fördern. 

Im Bereich der Binnenschiffahrt ist die Strukturver-
besserung des Gewerbes durch Eigenbemühungen, 
teilweise unterstützt durch Starthilfen des Bundes, 
in Angriff zu nehmen; auch war das Frachtenbil-
dungsverfahren zu reformieren. 

Eine großzügige Förderung des kombinierten Ver-
kehrs soll die Kooperation zwischen den Verkehrs-
trägern verstärken und damit das Verkehrsangebot 
verbessern. 

Weitere Schwerpunkte des Programms liegen bei 
der Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere 
im Straßenverkehr, und im Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur. 

3. Die zur Durchführung des Programms beschlos-
senen Gesetze wurden vom Deutschen Bundestag in 
der Fünften Legislaturperiode verabschiedet. Die 
Zielrichtung des Programms und die Ausgewogen-
heit seiner Maßnahmen sind im Gesetzgebungsver-
fahren von Bundestag und Bundesrat nicht beein-
trächtigt worden. 

Die neue Verkehrspolitik hat im In- und Ausland 
ein lebhaftes Echo gefunden und zu heftigen Diskus-
sionen geführt. Die Zweckmäßigkeit einzelner Maß-
nahmen ist bestritten worden. Die Ziele des Pro-
gramms haben jedoch allgemeine Zustimmung ge-
funden. 



Drucksache VI/1350 	Deutscher Bundestag  —  6. Wahlperiode  

II. Stand der Verwirklichung 

4. Das Verkehrspolitische Programm ist in seine 
zweite Halbzeit eingetreten. Eine Zwischenbilanz 
bestätigt die Richtigkeit der Konzeption und die 
Zweckmäßigkeit des beschrittenen Weges. Obwohl 
die ergriffenen Maßnahmen zum Teil langfristiger 
Art sind und daher nicht alle sofort zu voller Wir-
kung kommen konnten, sind die bisherigen Erfolge 
ermutigend. Eine noch vor drei Jahren besorgnis-
erregende Entwicklung in der Verkehrswirtschaft 
konnte aufgehalten oder gebremst und damit die 
Ausgangsbasis für eine längerfristige Neuordnung 
des Transportwesens geschaffen werden. 

Deutsche Bundesbahn 

5. Die Deutsche Bundesbahn konnte durch Rationa-
lisierung, Modernisierung und Konzentration ihre 
Struktur und ihr Leistungsbild verbessern. Im Jahre 
1968 verringerte sich der Verlust des Unternehmens 
um 278 Millionen DM und 1969 um weitere 226 Mil-
lionen DM. Damit konnte das ausgewiesene Defizit 
auf rund 1 Milliarde DM abgebaut werden. 

Kaufmännische Beweglichkeit und Anpassung des 
Leistungsangebots an die Kundenwünsche haben 
der Deutschen Bundesbahn sichtbare Erfolge ge-
bracht. Sie prägten in der Öffentlichkeit auch ein 
neues Bild der Deutschen Bundesbahn: ein vom 
obrigkeitlichen Denken befreites und seiner Bedeu-
tung für die Allgemeinheit bewußtes Wirtschafts-
unternehmen. Sonderangebote im Personenverkehr 
wie „Rosa Zeiten" oder zuletzt „Reisespaß mit dem 
Reisespaßpaß" und „Ferientourenkarte" waren nicht 
nur finanziell erfolgreich; soweit sie älteren Mitbür-
gern verbilligte Reisen ermöglichten, hatten sie im 
Ergebnis auch soziale Wirkungen. 

Zur größeren kaufmännischen Beweglichkeit haben 
die 1968 eingerichteten Generalvertretungen we-
sentlich beigetragen. Bei ihnen liegt nunmehr das 
Schwergewicht der Akquisition und des Kundenkon-
taktes. In der Zentralen Verkaufsleitung der Deut-
schen Bundesbahn in Frankfurt werden seit dem 
1. Februar 1970 die Aufgaben der Marktforschung, 
Absatzplanung, Preisgestaltung und Verkaufsförde-
rung konzentriert und koordiniert. 

6. Bundesbahn und Bundespost wurden beauftragt, 
ihre Omnibusdienste in eine Verkehrsgemeinschaft 
mit gemeinsamer Planung und Leitung einzubrin-
gen. Die Vorbereitungen werden so rechtzeitig abge-
schlossen sein, daß am 1. Januar 1971 mit der Ver-
kehrsgemeinschaft begonnen werden kann. Den 
Benutzern der Omnibusdienste können durch die Zu-
sammenarbeit zahlreiche Verbesserungen geboten 
werden. Hierzu gehören: einheitliches, mit dem 
Schienennetz abgestimmtes Verkehrsangebot, durch-

gehende Abfertigung auf anstoßenden Linien, frei-
zügige Benutzung streckengleicher Verbindungen 
von Bahn und Post mit Zeitkarten, Anerkennung 
von Schienenfahrausweisen in Postomnibussen, so-
weit diese parallel der Schiene verkehren, einheit-
liche Aushangfahrpläne und Kursbücher sowie ge-
meinsame Haltestellen. Die Verkehrsgemeinschaft 
wird zur Zeit im süddeutschen Raum praktisch er-
probt. 

7. Die Deutsche Bundesbahn hat zum 1. Juni 1970 
ihren Stückgutverkehr neu geordnet, um seine Ren-
tabilität zu erhöhen. Sie hat zu diesem Zweck Kno-
tenpunktverkehre auf der Schiene eingerichtet und 
diese durch umfassende Flächenbedienung unter Ein-
schaltung des gewerblichen Güternahverkehrs er-
gänzt. 

Die Bundesbahn schließt durchgehende Verträge 
ab, die die Gesamtbeförderung von Haus zu Haus 
umfassen. 

Insgesamt sind nach dieser für die verladende Wirt-
schaft und die Deutsche Bundesbahn vorteilhaften 
Umstellung nunmehr 30 000 Orte an den Stückgut-
verkehr angeschlossen. Der verladenden Wirtschaft 
kommt vor allem zugute, daß der Lauf der Sendun-
gen beschleunigt und dank der Verminderung der 
Zwischenumladungen die Gefahr von Schäden her-
abgesetzt wurde. Die Deutsche Bundesbahn spart 
ihrerseits wertvollen Transportraum. 

Auf den rasch zunehmenden Containerverkehr hat 
sich die Deutsche Bundesbahn durch Einrichtung von 
zunächst rund 50 Container-Terminals und -Um-
schlagplätzen sowie den Einsatz von Spezialtrag-
wagen eingestellt. Ein weiterer Ausbau dieses Ver-
kehrs ist vorgesehen. 

8. Im innerbetrieblichen Bereich führt die Deutsche 
Bundesbahn umfangreiche Rationalisierungsmaß-
nahmen durch. Sie erwartet hieraus Kosteneinspa-
rungen und Leistungsverbesserungen. 

Das bisherige Amt für Internationalen Personenver-
kehr und das Bundesbahn-Werbe- und Auskunfts-
amt wurden in die Zentrale Verkaufsleitung in 
Frankfurt eingegliedert. Der Bundesminister für 
Verkehr hat am 19. März 1970 die Errichtung einer 
Zentralen Transportleitung in Mainz genehmigt. In 
ihr sollen die beiden Oberbetriebsleitungen in Essen 
und Stuttgart, das Hauptwagenamt sowie die Zen-
tralstellen für Bahnstromversorgung und für den 
Werkstättendienst aufgehen. 

Die vom Vorstand der Deutschen Bundesbahn bean-
tragte und vom Bundesbahn-Verwaltungsrat be-
schlossene Auflösung der sechs Bundesbahndirek-
tionen Augsburg, Kassel, Mainz, Münster, Regens-
burg und Wuppertal sowie Zusammenlegung der 
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Auto im Reisezug 

*) nur im Sommerfahrplan 
**) nur im Winterfahrplan 
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Zentralämter Minden und München ist von den 
betroffenen Ländern angefochten worden. Nach 
gründlicher Prüfung der vorgebrachten Einwendun-
gen hat das Bundeskabinett den Bundesminister für 
Verkehr am 23. Juli 1970 ermächtigt, die Auflösung 
der Direktionen zu genehmigen. Das ist inzwischen 
geschehen. Die Auflösung wird in fünf Stufen er-
folgen. Entlassungen werden nicht erforderlich sein. 
Soweit eine Umsetzung von Mitarbeitern der Deut-
schen Bundesbahn auf andere Dienstposten und teil-
weise auch Umzüge an andere Dienstorte notwen-
dig sind, werden zur Vermeidung sozialer Härten 
von der Deutschen Bundesbahn im Einvernehmen 
mit den zuständigen Personalvertretungen Sozial-
pläne aufgestellt. Die Zusammenlegung der beiden 
Zentralämter Minden (Westfalen) und München im 
Raume München soll nochmals unter wirtschaft-
lichen und finanziellen Gesichtspunkten geprüft 
werden. Dabei sind gegebenenfalls Alternativlösun-
gen aufzuzeigen. 

9. Das Verkehrspolitische Programm sieht vor, daß 
6500 Kilometer verkehrsschwacher Strecken auf ihre 
Stillegung hin untersucht werden. Anträge auf Ein-
stellung des Gesamtbetriebes oder des Reisezugbe-
triebes allein sind für insgesamt rund 2200 Kilome-
ter genehmigt worden. Die Beförderungsmengen für 
einzelne Strecken sind in jüngster Zeit jedoch in 
einem Umfang gestiegen, daß die Stillegung von 
rund 500 Kilometern nicht mehr weiterverfolgt wird. 
Die Überprüfung der verbleibenden Strecken mit 
rund 3800 Kilometern wird zügig fortgeführt. 

Straßenverkehr 

10. Die Umstrukturierung der Deutschen Bundes-
bahn wurde wirksam unterstützt durch Maßnahmen 
im Bereich des Straßenverkehrs. Am 1. Januar 1969 
wurde mit dem Gesetz über die Besteuerung des 
Straßengüterverkehrs vorübergehend eine kosten-
mäßige Belastung des Straßengüterverkehrs einge-
führt, die insbesondere eine weitere unangemessene 
Ausdehnung des Werkfernverkehrs verhindern soll. 
Dieses Ziel wurde erreicht. Der Werkfernverkehr 
hat sich im ganzen nicht ausgeweitet, in einigen 
Bereichen ist er sogar leicht zurückgegangen. 

Durch eine Novellierung des Güterkraftverkehrs-
gesetzes wurde vor allem die Kapazitätsregelung 
flexibler gestaltet und die Verkehrsbedienung in 
der Fläche erleichtert. 

Für den gewerblichen Güternahverkehr, dem aus 
der Neuordnung des Stückgutverkehrs der Deut-
schen Bundesbahn und durch die Einstellung des 
Eisenbahngüterverkehrs auf einer Reihe von Neben-
strecken neue Aufgaben erwachsen sind, wurden 
unter anderem die persönlichen Zulassungsvoraus-
setzungen zum Beruf erweitert und das Tarifbil-
dungsverfahren neu geregelt. 

11. Eine Novelle zum Personenbeförderungsgesetz 
fördert die verstärkte Zusammenarbeit der Perso-
nennahverkehrsunternehmen durch abgestimmte 
Fahrplangestaltung, Abstimmung oder Verbund der 
Beförderungsentgelte und Verknüpfung angrenzen-
der Liniennetze. 

Entwicklung der deutschen Binnenschiffsflotte 
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Binnenschiffahrt 

12. In Vollzug des Verkehrspolitischen Programms 
ist mit der Novelle zum Binnenschiffsverkehrsgesetz 
ab 1. Januar 1969 die Möglichkeit geschaffen, im 
Rahmen einer Abwrackaktion unwirtschaftlichen 
Schiffsraum und den daraus resultierenden Tonnage-
überhang abzubauen. Durch einen Abwrackfonds 
werden von den aufkommenden Verkehrsentgelten 
des Gewerbes Beiträge erhoben, die auf Antrag als 
Prämien an Schiffahrttreibende für abgewrackten 
unwirtschaftlichen Schiffsraum wieder ausgeschüt-
tet werden. Das Gewerbe hat für diesen Zweck bis 
zum 30. September 1970 rund 15,8 Millionen DM 
aufgebracht. Bisher wurden 424 Prämienbescheide 
über eine Gesamtsumme von rund 9,1 Millionen DM 
erteilt. Außerdem wurden aus Bundesmitteln an 
wirtschaftlich schwache mittelständische Unterneh-
men Zuschüsse in Höhe der Hälfte der Prämien ge-
zahlt, bis zum 30. September 1970 rund 3,6 Millio-
nen DM. Insgesamt wurden rund 160 000 Tonnen 
Schiffsraum abgewrackt. Zur Zeit liegen Prämien-
anträge für rund 2300 abzuwrackende Einheiten vor. 
Durch die Abwrackaktion haben sich die Binnen-
schiffahrtsmärkte bereits jetzt spürbar stabilisiert; 
gleichzeitig sind damit auch bessere Voraussetzun-
gen für die Modernisierung der Binnenschiffsflotte 
geschaffen worden. 

Durch die Novelle zum Binnenschiffsverkehrsgesetz 
wurde weiterhin das Frachtenbildungsverfahren neu 
geordnet und die Frachtenkontrolle erweitert. Zur 
unmittelbaren Heranführung der Partikuliere als 
selbständige Anbieter an den Markt ist ferner den 

Schifferbetriebsverbänden die Akquisition ermög-
licht worden. 

Binnenschiffahrt und verladende Wirtschaft haben 
wiederholt ihre Befriedigung über die getroffenen 
Maßnahmen zum Ausdruck gebracht. 

Investitionsprogramm zur Förderung des kombi

-

nierten Verkehrs und des Gleisanschlußverkehrs 

13. Die Bundesregierung ist sich der zunehmenden 
Bedeutung durchgehender Transportketten im kom-
binierten Verkehr bewußt. Zur Förderung des kom-
binierten Verkehrs und des Gleisanschlußverkehrs 
werden vom Bund Investitionsmittel gewährt. Damit 
wird eine Entwicklung gefördert, die die Verkehrs-
sicherheit erhöht und eine für die Gesamtheit wirt-
schaftlichere Verkehrsbedienung bietet. 

Das Programm der Bundesregierung ist so recht-
zeitig vorbereitet worden, daß unmittelbar nach 
Vorliegen der notwendigen Zustimmung der Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften die ent-
sprechenden Richtlinien veröffentlicht und den Inter-
essenten die erforderlichen Unterlagen für die An-
tragstellung zugestellt werden konnten. Diese Ak-
tion hat ein über Erwarten starkes Echo gefunden. 

14. Unternehmen des Verkehrs und der verladenden 
Wirtschaft sowie Gebietskörperschaften haben bis-
her rund 2500 Anträge auf Gewährung von Zuwen-
dungen vorgelegt. Etwa ein Drittel des Gesamtan-
tragsvolumens entfällt auf Vorhaben aus dem Be- 

Antragsvolumen 

(Stand: 30. September 1970) 

Verkehrs

-

unternehmen 
verladende 
Wirtschaft 

Gebiets

-

körperschaften Summe 

in Millionen DM 

kombinierter Verkehr 

1969 206,8 0,5 7,7 215,0 

1970 257,4 4,2 12,3 273,9 

1971 36,4 0,5 5,2 42,1 

531,0 

Gleisanschlüsse *) 

1969 35,1 215,7 35,7 286,5 

1970 126,8 645,5 137,5 909,8 

1971 26,0 120,2 66,0 212,2 

1 408,5 

*) einschließlich Industriestammgleise 
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Bewilligte Mittel 

(Stand: 30. September 1970) 

1969 1970 	1971 **) 1972 **) 
Anteile in Prozent 

in Millionen DM 

Verkehrs- 
unternehmen 87 

kombinierter verladende 
Verkehr 102,0 44,8 	12,7 1,9 Wirtschaft 1  

Gebietskörper- 
schaften 12  

Verkehrs- 
unternehmen 

5  

Gleisan- verladende 
schlösse *) 107,4 274,9 	53,7 21,3 Wirtschaft 71 

Gebietskörper

-

schaften 24 

*) einschließlich Industriestammgleise 
**) Bindungen für die Haushaltsjahre 1971 und 1972 

reich des kombinierten Verkehrs, die übrigen zwei 
Drittel auf Gleisanschlüsse und Industriestamm

-

gleise. Eine Auswertung der Antragsunterlagen er

-

gibt, daß bereits mit den bisher geförderten Vorha-
ben ein beachtlicher Beitrag zur Straßenentlastung 
geleistet wurde. 

Entwicklung der deutschen Handelsflotte 
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Seeschiffahrt  und Seehäfen  

15. Die Modernisierung der deutschen Handels-
flotte und ihre Anpassung an den weltweiten Struk-
turwandel im Seeverkehr hat Fortschritte gemacht. 
Durch staatliche Förderungsmaßnahmen wird die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seeschiffahrt 
gestärkt. Seit 1968 wurden bisher 141 Schiffsneu-
bauten mit rund 1,7 Millionen Bruttoregistertonnen 
durch Schiffbauzuschüsse von rund 260 Millionen 
DM gefördert. Darüber hinaus wurden für zahlreiche 
zumeist kleinere Seeschiffe zinsgünstige Kredite aus 
dem ERP-Sondervermögen bereitgestellt. 

16. Von großer Bedeutung ist die Herstellung glei-
cher Wettbewerbsverhältnisse zwischen dem Hinter-
landverkehr der deutschen Seehäfen einerseits und 
der Seehäfen in den westlichen Nachbarländern an-
dererseits. Hier sind bedeutende Fortschritte erzielt 
worden. Als Einzelmaßnahmen sind zu nennen: 
wirksamere Kontrolle der dem grenzüberschreiten-
den Güterfernverkehr zugestandenen Kontingente, 
Einstellung des von einzelnen Staaten praktizierten 
Verfahrens der Rückerstattung des Dieselzuschlags 
zur Kraftfahrzeugsteuer im grenzüberschreitenden 
Verkehr, Zulassung von Sonderabmachungen im 
Hinterlandverkehr der deutschen Seehäfen und 
Senkung der abgabenfreien Einfuhr von Treibstoff 
in den Tanks von Kraftfahrzeugen im grenzüber-
schreitenden Verkehr. 

Luftfahrt 

17. Durch den Abschluß neuer und die Ergänzung 
bestehender Luftverkehrsabkommen konnte der Be-
stand an Verkehrsrechten für die deutsche Luftfahrt 
wesentlich erweitert werden. Hier sind vor allem zu 
nennen: Verkehrsrechte für zusätzliche Fluglinien-
dienste über den Pol nach Tokio, weitgehende 
Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Anflugpunkte in 
Indien, Einrichtung eines zweiten Wochendienstes 
nach Australien und Erweiterung der Verkehrs-
rechte in Ostafrika. 

Die Deutsche Lufthansa konnte ihre Verkehrslei-
stungen überdurchschnittlich steigern. Sie beför-
derte 1969 insgesamt 5,9 Millionen Fluggäste gegen-
über 5 Millionen 1968 — ein Anstieg um rund 
20 Prozent. Der Luftfrachtverkehr wuchs gegenüber 
1968 sogar um 29 Prozent. Auf Grund dieser erfolg-
reichen Aufwärtsentwicklung konnte die Deutsche 
Lufthansa im Geschäftsjahr 1969 erstmals eine Divi-
dende auf das gesamte Aktienkapital von 400 Mil-
lionen DM ausschütten. 

Die zehn größeren deutschen Unternehmen des 
nichtplanmäßigen Luftverkehrs beförderten 1969 
rund 1,1 Millionen Fluggäste gegenüber 720 000 im 
Jahre 1966. Der Hauptanteil dieser Beförderungen 
liegt in Europa im Pauschalflugreiseverkehr, auf 
dem Nordatlantik bei den Gruppenflügen. 

Die Gesamtzahl der in der Bundesrepublik beförder

-

ten Fluggäste ergibt sich aus folgendem Schaubild: 

Entwicklung des Fluggastaufkommens 
Anzahl der Fluggäste in Millionen 

Für die Bundesrepublik hat mit dem Einsatz der 
Jumbo-Jets vom Typ Boeing 747 durch die Deut-
sche Lufthansa im Fluglinienverkehr die Zeit der 
Großraumflugzeuge begonnen. Mit erheblichen In-
vestitionen wurden ausreichende Kapazitäten auf 
den Flughäfen, auch für Flugzeuge dieser Größen-
ordnung, geschaffen. Zu nennen sind der Bau der 
neuen Abfertigungsanlagen in Frankfurt/Main und 
die Eröffnung des neuen Flughafengebäudes in 
Köln/Bonn. 

Die Bundesregierung setzte ihre Bemühungen fort, 
im Rahmen der Organisation „EUROCONTROL" 
und auf nationaler Ebene auch die Flugsicherung in 
personeller und materieller Hinsicht den steigenden 
Anforderungen des Luftverkehrs anzupassen. 

Ausbau des Bundesfernstraßennetzes 

18. Mit besonderem Nachdruck wurde der Ausbau 
des Bundesfernstraßennetzes vorangetrieben. Im 
3. Vierjahresplan von 1967 bis 1970 wurde ein Inve-
stitionsprogramm mit einem Finanzvolumen von 
rund 14 Milliarden DM durchgeführt, ein Bauauf-
wand, der dem der vorangegangenen acht Jahre 
entspricht. 
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Jahr 

Aus

-

gabe *) 

Gesamtausgabe 
im Rahmen der 
Vierjahrespläne 

davon für 
Investi

-

tionen 

in Millionen DM 

1959 1 544 

1960 1 314 **) 1. Vierjahresplan 

1961 1 837 7 078 rund 	5 000 

1962 2 383 

1963 2 732 

1964 3 144 2. Vierjahresplan 

1965 3 316 12 598 rund 	9 000 

1966 3 406 

1967 4 281 

1968 4 121 3. Vierjahresplan 
voraussichtlich 

1969 4 540 rund 18 000 rund 14 000 
1970 4 980 

*) 1959 bis 1969 Ist-Ausgabe 
1970 	Soll-Betrag 

**) 9 Monate (Anpassung an das Kalenderjahr) 

19. Der im Verkehrspolitischen Programm ange-
kündigte zweite Ausbauplan für die Bundesfernstra-
ßen liegt dem Deutschen Bundestag als Bedarfsplan 
für den Ausbau der Bundesfernstraßen in den Jah-
ren 1971 bis 1985 vor. Der Plan entstand aus einer 
umfassenden Analyse und Prognose der ökono-
mischen, raumstrukturellen und verkehrlichen Ent-
wicklung. Die vorbereitenden Untersuchungen be-
wegten sich über weite Strecken auf wissenschaft-
lichem Neuland. Der Straßenbedarf wurde nach neu-
artigen Methoden ermittelt und die Prognose der 
verkehrlichen und gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung von raumordnerischen und ökonomischen 
Grundlagendaten aus bestimmt. Das Bundesgebiet 
wurde hierzu in 78 statistische Raumeinheiten unter-
gliedert. Für jede Raumeinheit wurden die wichtig-
sten Strukturdaten analysiert und prognostiziert. 
Auf 'der Grundlage der gewonnenen verkehrstech-
nischen und ökonomischen Daten wurde ermittelt, 
wo, wie und 'in welchem Umfang das Bundesfern-
straßennetz ausgebaut werden muß. 

20. Im einzelnen war gegenüber den bisherigen 
Planungsmethoden eine Neuorientierung aus fol-
genden Gründen erforderlich: 

— Bis 1980/85 wird auf etwa drei Einwohner ein 
Personenkraftwagen kommen und damit eine 
vorläufige Grenze der Motorisierung erreicht 
sein. 

— Die Belange der Raumordnung und Landespla-
nung sind noch mehr als bisher beachtet worden. 
Die Straßennetzplanung trägt damit der regional-
strukturellen Chancengleichheit aller Räume in 
der Bundesrepublik Deutschland Rechnung. 

— Der Plan wurde so angelegt, daß er später har-
monisch in das Gesamtverkehrskonzept (Bundes-
verkehrswegeprogramm) eingeordnet werden 
kann. 

— Der Plan war auf die zunehmende europäische 
Integration auszurichten. 

Daneben führte die fortschreitende Arbeitszeitver-
kürzung und das steigende Einkommen seit Anfang 
der sechziger Jahre zu einer gewichtigen Änderung 
der Struktur des Straßenverkehrs, die im neuen 
Plan berücksichtigt werden mußte. War es früher 
der Berufspendlerverkehr, der  die absoluten Spit-
zen auf den Straßen erbrachte, so ist es heute auf 
den meisten Streckenabschnitten der Ausflugs- und 
Erholungsverkehr an Wochenenden. Die dabei auf-
tretenden Verkehrsmengen übersteigen den norma-
len Verkehr oft um ein Mehrfaches. 

Hinzu kommen in den Ferienwochen zusätzliche Be-
lastungen des Fernstraßennetzes durch den Urlaubs-
reiseverkehr. Der für den Ausbauplan wichtige Um-
fang des künftigen Reiseverkehrs wurde aus einer 
Prognose gewonnen, in der unterschieden wurde 
nach: Ziel- und Durchgangsverkehr der Ausländer, 
Verkehr der deutschen Ferienreisenden mit Reise-
zielen im Inland und im Ausland. 

21. Der Bedarfsplan wurde im wesentlichen in vier 
Phasen aufgestellt: 

— Bestandsaufnahme 

— Entwicklungsprognose 

— Ermittlung des Straßenbaubedarfs 

— Entwicklung eines Programms für die Deckung 
des Straßenbaubedarfs nach den ermittelten 
Dringlichkeiten. 

Grundlage der Bedarfsermittlung waren regionale 
Prognosen  der  Strukturdaten für das Prognoseziel 
1980/85: Bevölkerung, Erwerbspersonen, Industrie-
beschäftigte, Bruttoinlandsprodukt, Siedlungsstruk-
tur, Kraftfahrzeugbestand, Kraftfahrzeugdichte. Aus 
den Strukturdaten wurden mit Hilfe von Modell-
rechnungen das Verkehrsaufkommen und die künf-
tige regionale Verkehrsverteilung ermittelt. Diesem 
künftigen Verkehr wurde die gegenwärtige Lei-
stungsfähigkeit des Bundesfernstraßennetzes gegen-
übergestellt. Hierzu nahm das Bundesverkehrsmi-
nisterium in Zusammenarbeit mit den Ländern eine 
umfassende Straßenbestandsaufnahme (Straßenbe-
wertung) vor. 

Die Differenz zwischen der künftig erforderlichen 
Straßenfläche und dem Straßenbestand ergab den 

 Bedarf. 
Nach dem Preisstand von 1968/69 sind etwa 125 Mil-
liarden DM notwendig, wenn der Bedarfsplan voll 
verwirklicht werden soll. 

Ziel der Planung war nicht nur, den Ausbaubedarf 
festzustellen, sondern auch die Reihenfolge, in der 
der Bedarf verwirklicht werden soll. 

Hierzu wurde für jede Strecke mit Hilfe technischer 
und ökonomischer Maßgrößen ihr verkehrlicher Ent-
lastungseffekt sowie ihr Beitrag zur regionalen Er-
schließung ermittelt. Für zahlreiche ausgewählte 
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Motorisierungsgrad je Region im Jahre 1968 
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Netz der Bundesautobahnen 
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Autobahnneubauabschnitte wurden Nutzen-Kosten-
Untersuchungen durchgeführt. 

Auf diese Weise konnte der Bedarf in drei verschie-
dene Dringlichkeitsstufen eingeteilt werden; die in 
Bau befindlichen Maßnahmen bildeten eine zusätz-
liche weitere Gruppe. Bedarfsplan und Dringlichkeit 
wurden im Jahre 1969 mit den obersten Straßen-
baubehörden sowie den Planungsbehörden der Län-
der ausführlich erörtert. 

22. Die nach dem Bedarfsplan auszubauenden oder 
neu anzulegenden Straßen haben ungefähr folgende 
Längen: 

2spurig 4spurig 6- und 
8spurig 

im Bau 1 000 km 2 000 km 150 km 

1. Dringlich- 
keitsstufe 	 3 000 km 5 300 km 1 100 km 

2. Dringlich- 
keitsstufe 	 4 800 km 3 600 km 400 km 

3. Dringlich- 
keitsstufe 	. 	 4 200 km 2 300 km 150 km 

Bedarf 	 13 000 km 13 200 km 1 800 km 

Von diesen 15 000 Kilometern vier- und mehrspu-
riger Straßen sind bereits 2500 Kilometer als zwei

-

beziehungsweise vierspurige Straßen vorhanden. 
Der Bedarf bezieht sich in diesem Falle auf die Er-
weiterung zum vollen Querschnitt. 

Der Bedarfsplan läßt offen, in welchem Zeitraum er 
erfüllt werden soll. 

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
der Gemeinden 

23. Die Bundesregierung hat sich im Verkehrspoli-
tischen Programm besonders auch zu der Aufgabe 
bekannt, ihren Beitrag zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden zu leisten. Das 
Mehraufkommen aus der Mineralölsteuererhöhung 
vom 1. Januar 1967 (3 Pfennig/Liter) steht für den 
Ausbau des Gemeindestraßennetzes und den öffent-
lichen Personennahverkehr zweckgebunden zur Ver-
fügung. 

Im kommunalen Straßenbau werden mit bisher 
60 Prozent des zweckgebundenen Aufkommens ins-
besondere gefördert: innerörtliche Hauptverkehrs-
straßen, verkehrswichtige Zubringerstraßen zum 
überörtlichen Verkehrsnetz sowie — zur Aufschlie-
ßung ländlicher Räume — zwischenörtliche Straßen 
in Bundesausbaugebieten und im Zonenrandgebiet. 
Außerdem wird mit diesen Mitteln auch der Ausbau 
von Straßen im Zusammenhang mit der Stillegung 
von Eisenbahn-Strecken gefördert. Insgesamt wur

-

den für den kommunalen Straßenbau folgende Bun-
deszuwendungen gewährt: 

*) Voraussichtlicher Betrag nach Abzug eines aus konjunkturellen Gründen 

vorläufig gesperrten Betrages von 100 Millionen DM 

Die Mittel werden auf die Länder nach einem 
Schlüssel verteilt, der sich an der Kraftfahrzeug-
dichte orientiert. 

24. Für den öffentlichen Personennahverkehr sind 
bisher 40 Prozent des zweckgebundenen Aufkom-
mens bestimmt. Hierzu gehören in erster Linie die 
schienengebundenen Verkehrsmittel, wie U-Bahnen, 
S-Bahnen und Stadtbahnen (Straßenbahnen auf be-
sonderen Bahnkörpern). Da dieser Anteil in den 
letzten Jahren zur Bedarfsdeckung nicht ausreichte, 
wurden die verfügbaren Mittel durch Kreditermäch-
tigungen aufgestockt. Der Bund trägt für solche Kre-
dite den Kapitaldienst aus dem künftigen Mineral-
ölsteuermehraufkommen. 

Insgesamt wurden folgende Bundeszuwendungen 
für öffentliche Personennahverkehrs-Vorhaben ge-
währt: 

*) voraussichtliche Beträge 

Über 95 Prozent der vorgenannten Mittel sind in 
Großvorhaben mit einem Bundesanteil von über 
2,5 Millionen DM geflossen. Gefördert wurden vor 
allem der Bau von U- und Stadtbahnen in Berlin, 
Bielefeld, Bonn, Bremen, Dortmund, Duisburg, Essen, 
Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Ludwigsha-
fen, Mannheim, München, Nürnberg und Stuttgart 
sowie von S-Bahnen der Deutschen Bundesbahn in 
den Räumen Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Han-
nover, Ludwigshafen, München, Ruhrgebiet und 
Stuttgart. Bei .den kleineren und mittleren Vorhaben 
handelt es sich vor allem um ,den Bau von zentralen 
Omnibusbahnhöfen und von besonderen Bahnkör-
pern für Straßenbahnen. 
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Wegekosten 

25. Die Bundesregierung hat es im Verkehrspoli-
tischen Programm als besonders dringlich bezeich-
net, die Verkehrsträger zur Deckung der ihnen zu-
zurechnenden Wegekosten gleichmäßig heranzuzie-
hen. Im Bundesverkehrsministerium wurde daher 
eine unabhängige Arbeitsgruppe eingesetzt, die 
— auch einem Wunsche des Deutschen Bundestages 
folgend — den Auftrag erhielt, die Wegekosten der 
binnenländischen Verkehrswege nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen zu berechnen und sie, auf-
geteilt nach Fahrzeugkategorien, den Einnahmen 
aus Kraftfahrzeug- und Mineralölsteuer gegenüber-
zustellen. Die Arbeitsgruppe hat die Ergebnisse 
ihrer schwierigen und in dieser umfassenden Form 
erstmalig durchgeführten Untersuchung in dem „Be-
richt über die Kosten der Wege des Eisenbahn-, 
Straßen- und Binnenschiffsverkehrs in der Bundes-
republik Deutschland" zusammengestellt. Die Un-
tersuchung wurde als Diskussionsgrundlage in 
Heft 34 der Schriftenreihe ,des Bundesministers für 
Verkehr veröffentlicht. 

Die zahlreichen schwierigen Probleme bei der  Er-
mittlung und Zurechnung der Wegekosten einerseits 
sowie die unterschiedliche Interessenlage der von 
der Lösung der  Wegekostenfrage Betroffenen ande-
rerseits werden sowohl aus dem Bericht selbst als 
auch aus den inzwischen vorgelegten Stellungnah-
men dazu deutlich. Die Arbeitsgruppe hat sich bei 
der Ausarbeitung des Berichts mit den Auffassun-
gen der Sachverständigen der Verkehrsträger aus-
einandergesetzt und ihre wesentlichen abweichen-
den Stellungnahmen in den Bericht übernommen. 
Die Diskussion über den Bericht ist noch in vollem 
Gange. 

Straßenverkehrssicherheit 

26. Auf der Grundlage des Verkehrspolitischen 
Programms wurden zahlreiche Verordnungen erlas-
sen, die erhöhte Sicherheit und verbesserten Ver-
kehrsfluß im Straßenverkehr zum Ziele haben. 

Hierzu gehört insbesondere auch eine im Jahre 1969 
erstmals mit Erfolg praktizierte Regelung, durch die 
der Schwerlastverkehr während der Sommerferien-
wochenenden von allen Bundesautobahnen und be-
stimmten Bundesstraßen ferngehalten wurde. Diese 
Maßnahme begünstigt den Ferienreiseverkehr. Die 
Erfahrungen haben gezeigt, daß der Verkehr auf 
diese Weise flüssig gehalten werden konnte. Auf 
die Verkehrssicherheit hat sich die Maßnahme gün-
stig ausgewirkt. Im Jahre 1970 wurde das Fahrver-
bot für schwere Lastkraftwagen wegen des weiterhin 
angestiegenen Verkehrs auf neun Wochenenden aus-
gedehnt. 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1971 ist für alle neu 
in den Verkehr kommenden Lastkraftwagen grund-
sätzlich eine von 6 auf 8 PS je Tonne zulässigem 
Gesamtgewicht erhöhte Mindestmotorleistung vor-
geschrieben. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, 
den Verkehr zu beschleunigen und die jedem Auto-
fahrer bekannten Lastwagenketten vor allem an 
Steigungen zu entflechten. 

Eine weitere Verordnung regelt die Sicherung hal-
tender oder liegengebliebener Fahrzeuge. Ab 1. Juli 
1970 sind Warndreiecke mitzuführen. Neue Fahr-
zeuge müssen ab 1. Januar 1971 mit einer Warn-
blinkanlage ausgerüstet sein. 

Im Jahre 1968 wurden Verordnungen erlassen, die 
den Anteil von Kohlenmonoxid und Kohlenwas-
serstoff in den Abgasen der Neufahrzeuge begren-
zen. Diese Maßnahme soll der Luftverschmutzung 
Einhalt gebieten. 

Das Verkehrsstrafrecht wurde entkriminalisiert und 
auf Ordnungswidrigkeitenrecht umgestellt. 

Im Jahre 1969 wurde der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat e. V. gegründet. In ihm sind über 200 Ver-
bände, Organisationen, Firmen und Behörden zu-
sammengeschlossen. Er hat die Aufgabe, die Ver-
kehrssicherheit gemeinsam mit allen Beteiligten zu 
fördern. Die Bundesregierung unterstützt die Tätig-
keit des Deutschen Verkehrssicherheitsrats durch 
aktive Mitarbeit im Vorstand und in den Ausschüs-
sen ebenso wie durch erhebliche finanzielle Zuwen-
dungen. 
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III. Verkehrspolitisches Programm 
der Bundesregierung und Gemeinsame Verkehrspolitik 
der Europäischen Gemeinschaften 

27. Die verkehrspolitischen Initiativen der Bundes-
regierung haben zu einer schnelleren Gangart bei 
der Verwirklichung der Verkehrspolitik der Euro-
päischen Gemeinschaften geführt. Das Gegenteil ge-
legentlich geäußerter Befürchtungen, ein verkehrs-
politischer Alleingang der Bundesregierung könne 
das Programm der  Gemeinsamen Verkehrspolitik 
blockieren, ist eingetreten: Das Programm hat we-
sentlich dazu beigetragen, daß der Rat der Euro-
päischen Gemeinschaften eine Reihe verkehrspoli-
tisch bedeutsamer Regelungen verabschiedet hat. 
Dabei ist weitgehend der deutschen Forderung ent-
sprochen worden, daß eine stärkere Heranführung 
des Verkehrsmarktes an den Wettbewerb von deut-
lichen Fortschritten auf dem Gebiet der Harmonisie-
rung der Wettbewerbsbedingungen begleitet sein 
muß. Im einzelnen handelt es sich um die folgenden 
Regelungen: 

28. Der Angleichung der Wettbewerbsbedingungen 
dienen zwei grundlegende Gemeinschaftsverordnun-
gen 

- über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei Ver

-

pflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, 
Straßen- und Binnenschiffsverkehrs, die mit dem 
Begriff des öffentlichen Dienstes verbunden sind, 
und 

- über gemeinsame Regeln für die  Normalisierung 
der Konten der Eisenbahnunternehmen. 

Die erste Verordnung beschränkt die Zulässigkeit 
gemeinwirtschaftlicher Lasten bei den unter diese 
Regelung fallenden Verkehrsunternehmen auf sol-
che Fälle, die im öffentlichen Interesse unvermeid-
bar sind. Im übrigen begründet sie einen Aus-
gleichsanspruch des betroffenen Verkehrsunterneh-
mens, soweit es durch tarifliche oder betriebliche 
Auflagen im allgemeinen Interesse wirtschaftliche 
Nachteile erleidet. 

Die zweite Regelung verpflichtet den Staat zum 
Ausgleich von Sonderlasten, die den Eisenbahnen 
im Rahmen der allgemeinen Wirtschafts- und Sozial-
politik auferlegt sind und die für andere private 
Verkehrsunternehmen nicht oder nicht in gleichem 
Umfang bestehen (zum Beispiel: Renten, Ruhegehäl-
ter, Familienzulagen). 

In beiden Fällen soll ,die kaufmännische Verantwor-
tung des Unternehmens und seiner Leitung gestärkt 
werden. Bei Überprüfung der jeweiligen wirtschaft-
lichen Erfolge oder Mißerfolge kann sich das Un-
ternehmen nicht mehr auf „ungeklärte" Konten oder 
nicht abgedeckte „öffentliche Dienste" berufen. 

29. Die Verordnung über Beihilfen an Unterneh-
men des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsver-
kehrs bestimmt, inwieweit künftig im nationalen Be-
reich noch Beihilfen zur Koordinierung des Wettbe-
werbs zwischen den Verkehrsträgern gewährt wer-
den dürfen. Die ungehinderte Fortführung des In-
vestitionshilfeprogramms der Bundesregierung zur 
Förderung des kombinierten Verkehrs und des 
Gleisanschlußverkehrs bis zum Jahre 1972 konnte 
sichergestellt werden. 

30. Die Richtlinie über die beschränkte abgabenfreie 
Einfuhr von Treibstoff in den Tanks von Kraftfahr-
zeugen mindert bestehende Wettbewerbsverzerrun-
gen, die sich im grenzüberschreitenden Verkehr aus 
der unterschiedlichen Höhe der Mineralölsteuer in 
den Staaten der Europäischen Gemeinschaften erge-
ben. 

31. Die Verordnung über. bestimmte Sozialvor-
schriften im Straßenverkehr vereinheitlicht die 
Lenk- und Ruhezeiten sowie die Zusammensetzung 
und das Mindestalter des Fahrpersonals. Sie erhöht 
die Straßenverkehrssicherheit und harmonisiert we-
sentliche Kostengrundlagen und damit Wettbe-
werbsbedingungen; daneben verbessert sie einige 
Arbeitsbedingungen für das Fahrpersonal im ge-
werblichen Straßenverkehr. 

Die Verordnung über die Einführung eines mecha-
nischen Kontrollgeräts für Fahrzeuge im gewerb-
lichen Kraftverkehr wird  es ab 1975 ermöglichen, 
die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrpersonals objek-
tiv zu erfassen und damit die Einhaltung der Rege-
lungen zu überwachen. 

32. Die Verordnung über Wettbewerbsregeln im 
Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr för-
dert durch Freistellung vom Kartellverbot leistungs-
steigernde technische und wirtschaftliche Koopera-
tionsformen und trägt damit zur Strukturbereini-
gung bei. 

33. Die Verordnungen über ein Gemeinschaftskon-
tingent und ein Margentarifsystem regeln den Stra-
ßengüterverkehr zwischen .den Mitgliedstaaten: 
Fahrzeuge mit einer Gemeinschaftsgenehmigung be-
nötigen für diese Verkehre keine besondere Zulas-
sung mehr. Die Marge von 23 Prozent und das Recht 
zum Abschluß von Sondervereinbarungen gestatten 
einen weitgehenden Preiswettbewerb im grenzüber-
schreitenden Verkehr. 
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IV. Gegenwärtige Situation im deutschen Verkehr 

34. Die derzeitige Lage der deutschen Verkehrs-
wirtschaft wird vor allem im Bereich des Güterver-
kehrs stark beeinflußt von der seit über zwei Jahren 
anhaltenden Phase einer wirtschaftlichen Hochkon-
junktur. Sie hat im Bereich der Industrie zu teil-
weise erheblichen Lieferfristen geführt. Desgleichen 

traten beachtliche Personalengpässe auf. Die Hoch-
konjunktur stellte die Verkehrswirtschaft vor be-
sonders schwierige Probleme, da das Transportauf-
kommen von Konjunkturschwankungen stärker als 
der Durchschnitt der Gesamtwirtschaft betroffen 
wird. 

Transportvolumen und Bruttosozialprodukt 
in ihren Abweichungen vom Konjunkturtrend (in Prozenten) 
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Bis zu  e inem gewissen  Grade ist es den Verkehrs-
unternehmen möglich, ihre Kapazitäten dem Nach-
frageboom anzupassen; sie auf den konjunkturellen 
Spitzenbedarf auszurichten, ist den Verkehrsunter-
nehmen aus eigenwirtschaftlichen Gründen aber 
nicht zuzumuten und wäre außerdem gesamtwirt-
schaftlich wegen der damit verbundenen hohen Ka-
pitalbindung nicht vertretbar. 

Insgesamt haben sich im Güterverkehr die Trans-
portmengen kräftig erhöht. An dieser Entwicklung 
waren die einzelnen Verkehrsträger unterschiedlich 
beteiligt. 

Im Straßengüterfernverkehr haben die Länder zur 
Beseitigung von Kapazitätsengpässen im Einzelfalle 
zusätzliche Notgenehmigungen erteilt. Der Bundes-
minister für Verkehr hat unter Berücksichtigung die-
ser Situation im Juli 19:70 das Genehmigungskontin-
gent im gewerblichen Güterfernverkehr um rund 
1500 Konzessionen aufgestockt. 

36. Als Folge der Hochkonjunktur macht sich in 
der Verkehrswirtschaft ebenso wie in anderen Wirt

-

schaftszweigen eine zunehmende Personalverknap- 

Güterverkehrsaufkommen in der Bundesrepublik 
nach Verkehrszweigen 

35. Der konjunkturbedingte Verkehrsanstieg 
brachte den Unternehmen aller Verkehrszweige 
volle Auslastung ihrer Kapazitäten; allerdings 
stellte er sie auch vor die schwierige Aufgabe, die 
wachsende Nachfrage zur Zufriedenheit der ver-
ladenden Wirtschaft zu bewältigen. Dies ist nicht 
immer in vollem Umfange gelungen. Vor allem 
bei den Eisenbahnen traten zeitweilig Engpässe auf, 
die aus der zunehmenden Überlastung der vorhan-
denen Anlagen und einer akuten Wagenknappheit 
resultierten. In gemeinsamem Bemühen aller Betei-
ligten konnten die aufgetretenen Schwierigkeiten 
bisher ohne nennenswerte Nachteile für die Wirt-
schaft überwunden werden. 

pung bemerkbar. Das gilt vor allem für gewisse 
technische Berufe. Vielfach konnten daher vorhan-
dene Transportkapazitäten nicht völlig ausgeschöpft, 
zusätzliche Kapazitäten nicht bereitgestellt werden. 

Trotz fortschreitender Rationalisierung konnte die 
Deutsche Bundesbahn ihren Personalbestand nicht 
weiter verringern. In gewissem Umfang wurde sogar 
Personal zusätzlich eingestellt. Dies war auch wegen 
Arbeitszeitverkürzungen notwendig. 

Die Verkehrswirtschaft hat trotz konjunkturbeding-
ter Engpässe und der damit verbundenen erheb-
lichen Kostensteigerungen einen wesentlichen Bei-
trag zur Preisstabilität leisten müssen. So blieben 
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zum Beispiel die Tarife im Personenverkehr der 
Eisenbahnen unverändert. Im Güterverkehr sind die 
Tarifanhebungen auf das unbedingt erforderliche 
Maß beschränkt geblieben. 

37. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, insbe

-

sondere der Bundesfernstraßen, war von Preissteige

-

rungen betroffen. Dabei lag der Kostenanstieg im 
Tiefbau niedriger als im Hochbau. 
Im ersten Halbjahr 1970 hat der Bestand an Kraft-
fahrzeugen mit rund 817 500 Einheiten außerordent-
lich stark zugenommen. Dies hat in Verdichtungs-
räumen und auf stark befahrenen Bundesstraßen die 
Verkehrsbedingungen erkennbar verschlechtert. 

Anteil der Hauptverkehrsträger im Binnenverkehr 

Verkehrsleistungen 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Leitbild, Zielsetzung und Ausgangsdaten für den Verkehr 
der siebziger Jahre 

38. Die Bundesregierung wird den mit dem Ver-
kehrspolitischen Programm beschrittenen Weg wei-
tergehen. Sie wird in Fortführung der Grundgedan-
ken des Programms weitere Maßnahmen ergreifen, 
die der Bedeutung des Verkehrs als eines wichtigen 
Elements für die künftige Entwicklung unserer Ge-
sellschaft Rechnung tragen. 

In ihrer Regierungserklärung hat die Bundesregie-
rung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruk-
tur — und hier insbesondere auch dem Verkehrs-
wesen — einen besonderen Rang eingeräumt. Das 
spiegelt sich auch in den Ansätzen der mittelfristigen 
Finanzplanung für die Jahre 1971 bis 1974 für das 
Verkehrswesen wider: 

1971 1972 	1973 1974 

in Millionen DM 

11 599,5 12 146,5 	12 607,5 13 122,5 

Der Verkehrshaushalt liegt damit in allen Jahren des 
neuen Planungszeitraums um 1,0 bis 1,5 Milliarden 
DM, das heißt um jeweils 10 bis 15 Prozent, über den 
Ansätzen des vorhergehenden Finanzplanes. — Die 
Steigerungsrate des Verkehrshaushalts für 1971 liegt 

mit 14,1 Prozent über dem durchschnittlichen Wachs

-
tum  des Bundeshaushalts. 

Die Verkehrsausgaben machen in 1971 rund 11,5 
Prozent der Gesamtausgaben des Bundeshaushalts 
aus. Der Verkehrshaushalt ist mit 40 Prozent aller 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
des Bundes der größte Investitionshaushalt. 

Die Bundesregierung ist sich des Zielkonflikts be-
wußt, der zwischen einer konjunkturgerechten 
Finanzpolitik und einer wachstumsorientierten Ver-
kehrspolitik auftreten kann. Aufgrund des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft obliegt der öffentlichen Hand einer-
seits die Verpflichtung, ihre wirtschafts- und finanz-
politischen Maßnahmen an den jeweiligen Erforder

-nissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu 
orientieren. Andererseits zählt der Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur zu einer der wichtigsten Maß-
nahmen für ein befriedigendes Wirtschaftswachstum. 
Eine langanhaltende Drosselung des Ausbaus der 
Verkehrsinfrastruktur würde beträchtliche Schäden 
für die gesamtwirtschaftliche Produktivität zur Folge 
haben. Dieser Zielkonflikt kann daher nur aus der 
jeweiligen Gesamtsituation heraus unter sorgfältiger 
Abwägung der miteinander konkurrierenden wirt-
schafts- und verkehrspolitischen Ziele entschieden 
werden. 
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I. Zielsetzungen der Verkehrspolitik 

Gesellschaftspolitisches Leitbild 

39. Moderne Verkehrspolitik ist zugleich auch in 
einem besonderen Sinne immer Gesellschaftspolitik. 
Es wäre zwar faszinierend, ein ausschließlich auf 
höchste technische Perfektion ausgerichtetes Ver-
kehrssystem zu planen, zu entwickeln und in die 
Tat umzusetzen — an derartigen Möglichkeiten be-
steht in der Verkehrstechnik kein Mangel. Dies wäre 
aber sicherlich nicht der beste Beitrag, den das Ver-
kehrswesen für die Gestaltung unserer Lebensver-
hältnisse leisten könnte. Vielmehr muß die Verwirk-
lichung technischer Möglichkeiten auch im Verkehr 
auf die Erwartungen von Gesellschaft, Staat und 
Wirtschaft ausgerichtet werden. 

— Die moderne Gesellschaft erwartet die Entwick-
lung eines Verkehrssystems, das die Existenz-
bedingungen des einzelnen wahren hilft und ihm 
dabei eine freie und eigenverantwortliche Selbst-
bestimmung ermöglicht. 

— Der Staat bedarf zur vollen Entfaltung seiner 
Funktionsfähigkeit und notwendigen Integra-
tionswirkung eines Verkehrswesens, das nach 
gleichen Grundsätzen geordnet ist, sein gesamtes 
Staatsgebiet erschließt und den raumstrukturel-
len Bedürfnissen gerecht wird. 

— Für die Wirtschaft ist ein leistungsfähiges und 
dynamisches Verkehrswesen notwendige Voraus-
setzung für Produktivitätssteigerung, technischen 
Fortschritt und Produktionswachstum. 

— Gemeinsam müssen Gesellschaft, Staat und Wirt-
schaft die vom Verkehrswesen ausgehende Ge-
fährdung unserer Umwelt rechtzeitig erkennen 
und beseitigen oder zumindest auf ein erträg-
liches Maß verringern. 

40. Moderne Verkehrsmittel sind nicht nur für die 
räumliche Enge innerhalb staatlicher Grenzen ge-
schaffen; sie drängen danach, solche Grenzen zu 
überschreiten. Der Personenverkehr ist die Grund-
lage des internationalen Geschäftsreise- und des 
Touristikverkehrs. Der Güterverkehr ist notwendige 
Voraussetzung für die internationale Arbeitsteilung 
und die immer enger werdenden Wirtschafts- und 
Handelsverflechtungen. Der Verkehr dient daher 
auch in besonderem Maße einer sich verstärkenden 
internationalen Zusammenarbeit. Eine wirtschafts- 
und gesellschaftspolitisch wirksame Verkehrspolitik 
kann sich deshalb auch nicht auf den nationalen 
Rahmen beschränken. Sie muß vielmehr eingebettet 
werden in größere geographische Zusammenhänge 
im europäischen und im weltweiten Bereich. 

Verkehrspolitische Hauptaufgaben 

41. Ziel einer modernen, zukunftsbezogenen, in 
sich geschlossenen Verkehrspolitik ist eine Ver-
kehrsbedienung, die den Belangen sowohl der Ver-
kehrsnutzer als auch der Verkehrsträger mit den 
gegebenen Mitteln in möglichst optimaler Weise 
Rechnung trägt. 

Das bedeutet im einzelnen: 

(1) Das Verkehrswegenetz muß im Rahmen der vor-
gegebenen Möglichkeiten und Erfordernisse aus-
gebaut werden. 

Die Aufstellung des neuen Ausbauplans für 
die Jahre 1971 bis 1985 unterstreicht den Wil-
len der Bundesregierung, auch weiterhin das 
Bundesfernstraßennetz zügig auszubauen. Der 
Plan ist kein starres Programm, sondern muß 
flexibel sich wandelnden Anforderungen an-
gepaßt werden. Gleichzeitig wird ein Pro-
gramm entworfen, das die Verkehrswege 
aller Verkehrsträger aufeinander abstimmt. 

(2) Im Personenverkehr ist durch eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen den Trägern des öffent-
lichen Verkehrs eine Verkehrsbedienung anzu-
streben, die den Verkehrsbedürfnissen der Be-
völkerung entspricht. 

Im Fernverkehr muß die Tätigkeit der Eisen-
bahn und die des binnenländischen Luftver-
kehrs aufeinander abgestimmt werden. In den 
Verdichtungsräumen und anderen großen 
Städten sind die öffentlichen Verkehrsmittel 
besonders zu fördern. Ihre Attraktivität und 
Leistungsfähigkeit muß durch ein gut abge-
stimmtes, geschlossenes Verkehrsnetz, einen 
dichten Fahrplan, Pünktlichkeit, Komfort und 
nach Bedarf durch Verkehrsverbund gestei-
gert werden. Dem Autofahrer muß vor Augen 
geführt werden, daß die knappen Verkehrs-
flächen in den Städten besser durch öffentliche 
Verkehrsmittel als durch private Personen-
kraftwagen genutzt werden können. 

(3) Im Güterverkehr muß eine volkswirtschaftlich 
sinnvolle Aufgabenteilung angestrebt werden, 
die mehr von den Kräften des Marktes ge-
steuert wird. 

Die Bundesregierung bejaht auch im Verkehr 
den Wettbewerb. Wettbewerb ist jedoch kein 
Selbstzweck. So ist der Preiswettbewerb in 
erster Linie danach zu beurteilen, ob und in 
welchem Maße er zu einer gesamtwirtschaft-
lich vernünftigen Aufgabenteilung beiträgt. 
Sind in einem Verkehrswesen die Wettbe-
werbsbedingungen verzerrt, müssen die Ver- 
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zerrungen beseitigt werden. Mit zunehmen-
der Angleichung der Wettbewerbsbedingun-
gen der Verkehrsträger gilt auch hier die 
Regel: So  viel Freiheit wie möglich, so viel 
Beschränkung wie vom Interesse der Allge-
meinheit her nötig. 

(4) Die Kooperation der Verkehrsunternehmen vor 
allem im kombinierten Verkehr muß gefördert 
werden. 

Die arteigenen Vorteile der Verkehrsträger 
können durch eine auf die jeweiligen Lei-
stungsvorteile abgestimmte Aufgabenteilung 
besser hervortreten. Eine gesamtwirtschaftlich 
kostengünstigere Transportleistung läßt sich 
in vielen Fällen durch ein Verbinden oder 
Hintereinanderschalten von Leistungen ver-
schiedener Verkehrsmittel eher erreichen, als 
dadurch, daß ein Verkehrsträger die Gesamt-
leistung allein erbringt. 

(5) Die Verkehrssicherheit insbesondere im Stra-
ßenverkehr muß durch technische, gesetzgebe-
rische, administrative und erzieherische Maß-
nahmen verbessert werden. 

Der Unfalltod ist eines der größten Risiken 
unseres technischen Fortschritts. Die Zerstö-
rung menschlichen Lebens, menschlicher Ge-
sundheit und wirtschaftlicher Werte, insbe-
sondere im Straßenverkehr, ist der bedeu-
tendste negative Faktor in einer Gewinn- und 
Verlustrechnung unseres Verkehrssystems. 
Parlament, Regierung und — im weitesten 
Sinne — alle am Kraftverkehr Beteiligten 
müssen ihre Bemühungen darauf konzentrie-
ren, die Verkehrssicherheit auf den Straßen 
zu erhöhen und die Zahl der Unfälle zu sen-
ken. Eine Rund-um-Verteidigung gegen Un-
fall und Unfalltod gehört zu den vordring-
lichsten Aufgaben. 

II. Künftige Entwicklungstendenzen der Nachfrage 
nach Güter- und Personenverkehrsleistungen 
bis zum Jahre 1980 

42. Verkehrspolitische Maßnahmen müssen sich an 
langfristig zu erwartenden strukturellen Entwick-
lungstendenzen der Verkehrsnachfrage ausrichten. 
Dies gilt in zweierlei Hinsicht: für die Auswahl der 
zur Verfügung stehenden verkehrspolitischen Ak

-

tionsmittel und für die Erfolgskontrolle bereits voll-
zogener verkehrspolitischer Maßnahmen. 

Eine Vorausschätzung der Verkehrsnachfrage über 
einen Zeitraum von zehn Jahren ist mit Schwierig-
keiten und damit auch Fehlermöglichkeiten verbun-
den. Ihr Ergebnis ist unter Beachtung der gesetzten 
Annahmen zu sehen und zu werten. 

Die folgenden Prognosen des Güter- und Personen-
verkehrs sind eingebettet in die langfristigen Über-
legungen des Bundesministers für Wirtschaft zur all-
gemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in der Bun-
desrepublik Deutschland. 

Das für die Verkehrsentwicklung relevante 
gesamt- und branchenwirtschaftliche Wachstum 

43. Das Wirtschaftswachstum wird, gemessen am 
realen Bruttosozialprodukt, 

für den Zeitraum 1971 bis 1975 auf 4,5 Prozent und 

für den Zeitraum 1976 bis 1980 auf 5 Prozent jährlich 

geschätzt. 

Bei nur leicht steigender Erwerbstätigenzahl wird 
somit das gesamte wirtschaftliche Wachstum fast 
ausschließlich vom Produktivitätsfortschritt in der 
Wirtschaft getragen. 

Der vor allem für die Nachfrage nach Personenver-
kehrsleistungen wichtige private Verbrauch wird 
bis 1975 langsamer zunehmen als das Sozialprodukt. 
Der über die lebensnotwendigen Ausgaben (zum Bei-
spiel: Nahrungsmittel, Kleidung, Wohnung) hinaus 
frei verfügbare Geldbetrag des einzelnen wird er-
heblich ansteigen. 

44. Von den für die Güterverkehrsnachfrage wich-
tigen branchenwirtschaftlichen Entwicklungstenden-
zen ist vor allem folgendes hervorzuheben: 

(1) Der Primärenergiebedarf der westdeutschen 
Wirtschaft wird in Zukunft schwächer wachsen 
als das Bruttosozialprodukt. Die Steinkohlen-
förderung für den Energiebedarf wird entspre-
chend der Verbrauchsentwicklung auf lange 
Sicht weiterhin an Bedeutung verlieren. Der 
Mineralölverbrauch wird hingegen expandieren. 
Im Jahre 1973 ist deshalb mit einem Kohlenan-
teil von 34 Prozent (1969: 41 Prozent) und mit 
einem Mineralölanteil von 55 Prozent (1969: 
51 Prozent) zu rechnen. Das Wachstumstempo 
des Mineralölverbrauchs wird von der Mitte 
der siebziger Jahre an aber durch die zuneh-
mende Konkurrenz des Erdgases und der Kern-
energie beeinflußt werden. 

(2) Der Stahlverbrauch dürfte langsamer wachsen 
als die gesamte Industrieerzeugung. Dies wird 
sich auch auf die Einsatzstoffe der Eisen- und 
Stahlindustrie, insbesondere den Erzverbrauch, 
auswirken. 

(3) Die gesamten Bauinvestitionen werden im Pro-
gnosezeitraum etwa zwischen vier und fünf Pro- 
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zent pro Jahr zunehmen. Zwischen den verschie-
denen Bausparten bestehen erhebliche Wachs-
tumsunterschiede, die sich transportwirtschaft-
lich stark auswirken. Der expansivste Bereich 
dürfte in den siebziger Jahren der öffentliche 
Bau sein; der Verkehrsbau wird hierzu beacht-
lich beitragen. 

Entwicklungstendenzen des Güterverkehrs 
bis 1980 

45. Unter dem Einfluß der strukturellen Wandlun

-

gen in der Wirtschaft wird die Nachfrage nach Güter

-

verkehrsleistungen der binnenländischen Verkehrs

-

träger Eisenbahn, Binnenschiffahrt, Straßengüterfern-
verkehr und der Transport in Rohrfernleitungen 
langsamer wachsen als das reale Bruttosozialpro-
dukt. Dazu werden auch Verschiebungen der Bezugs- 
und Absatzverflechtungen der westdeutschen Wirt-
schaft — hervorgerufen durch die wirtschaftliche 
Integration Westeuropas — beitragen. 

Der Güternahverkehr wird in. enger Anlehnung an 
das Wachstum der allgemeinen wirtschaftlichen Pro-
duktionstätigkeit, vor allem der Bauindustrie, zu-
nehmen. 

Die künftige Entwicklung des Güterverkehrs in den 
wichtigsten Güterbereichen zeigt folgendes Schau-
bild: 

Bisherige und künftige Entwicklung des Güterverkehrs 
in wichtigen Güterbereichen 
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46. Die Prognose der Verkehrsteilung auf die ver-
schiedenen Verkehrsträger ist eine Vorausschät-
zung des verkehrspolitischen Status quo. Die mit 
dem Verkehrspolitischen Programm eingeleiteten 
Maßnahmen sind jedoch berücksichtigt. Darüber hin-
aus wurde angenommen: 

(1) Frachtpreisrelationen zwischen den verschie-
denen Verkehrsträgern werden sich nicht ent-
scheidend ändern. 

(2) Infolge der Förderung des kombinierten Ver-
kehrs und des Gleisanschlußverkehrs wird 
eine Nettoverschiebung von Transporten von 

der Straße zur Schiene in Höhe von maximal 
20 Millionen Tonnen unterstellt. 

(3) Zeitliche und örtliche Fahrverbote für den Last-
kraftwagenverkehr wirken sich auf die Jahres-
transportmengen im Straßengüterfernverkehr 
nicht wesentlich aus. 

(4) Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wird 
den derzeitigen Planungen entsprechend fort-
gesetzt. 

Auf der Grundlage vorstehender Annahmen ergibt 
sich eine Verkehrsteilung nach dem folgenden 
Schaubild: 

Bisherige und künftige Entwicklung des Güterverkehrs 
der Binnenverkehrsträger 
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Danach wird sich der Güterverkehr der Eisenbah-
nen, der Binnenschiffahrt, des Straßengüterfernver-
kehrs und der Rohrfernleitungen von rund 820 Mil-
lionen Tonnen im Jahre 1969 voraussichtlich auf 
etwa 1130 Millionen Tonnen im Jahr 1980 auswei-
ten; das entspricht einer durchschnittlichen jähr-
lichen Wachstumsrate von knapp 3 1/2 Prozent. Der 
relative Verkehrsanteil der Eisenbahnen wird von 
rund 45 Prozent im Jahre 1969 auf rund 39 Pro-
zent im Jahre 1980 zurückgehen. Die Binnenschiff-
fahrt wird 1980 mit knapp 30 Prozent (1969: 27 Pro-
zent), der Straßengüterfernverkehr mit 19 Prozent 
(1969: 19 Prozent) am Gesamtverkehr beteiligt sein. 
Das stärkste Wachstum wird im Prognosezeitraum 
der Rohrfernleitungsverkehr aufweisen; sein An-
teil wird auf rund 12 Prozent im Jahre 1980 zuneh

-

men. 

Entwicklung des Personenverkehrs bis 1980 

47. Im Personenverkehr sind folgende Entwick-
lungstendenzen zu erwarten: 

(1) Im Projektionszeitraum bis 1980 wird sich das 
Wachstum der Gesamtnachfrage nach Personen-
verkehrsleistungen abschwächen. Dies hängt 
fast ausschließlich mit der nachlassenden Zu-
nahme des gesamten Individualverkehrs mit 
Personenkraftfahrzeugen zusammen, der gegen

-

wärtig rund 80 Prozent des Gesamtverkehrs aus-
macht. Seine stärksten Wachstumskräfte wer-
den zukünftig vor allem vom Urlaubs- und Er-
holungsverkehr sowie vom Wochenendverkehr 
ausgehen. So wird erwartet, daß im Jahre 1980 
etwa 60 Prozent der Bevölkerung mindestens 
eine Urlaubsreise unternehmen werden. Der 
Wochenendverkehr, der heute schon ein Viel-
faches des Urlaubsverkehrs ausmacht, wird 
ebenfalls überproportional wachsen. 

(2) Die sich abschwächende Wachstumsrate des 
Gesamtverkehrs und des Individualverkehrs 
wird die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs 
beeinflussen. Seine Leistungen werden im 
Prognosezeitraum wieder zunehmen, da die 
Hinwendung zum öffentlichen Verkehr — vor 
allem im Berufsverkehr — im Zusammenhang 
mit der Inbetriebnahme neuer öffentlicher Mas-
senverkehrsmittel (S- und U-Bahn) in Groß-
städten zu sehen ist. Innerhalb des öffent-
lichen Verkehrs wird der Luftverkehr in Zu-
kunft weiterhin die Wachstumsspitze einneh-
men, wenn auch seine Wachstumsrate erheblich 
zurückgehen wird. Der Verkehr mit Kraft-
omnibussen im Nahverkehr wird in Zukunft 
im Zusammenhang mit dem Ersatz von Schienen

-

verkehrsmitteln durch Omnibusse voraussicht-
lich stärker zunehmen als der Schienenverkehr. 

Die Entwicklungsrichtung des zukünftigen Personen-
verkehrs zeigt folgendes Schaubild: 

Bisherige und künftige Entwicklung 
der Verkehrsleistungen im öffentlichen Personenverkehr 
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III. Verkehrsforschung 

48. Verkehrspolitik ist ohne Verkehrsforschung 
nicht denkbar. Verkehrsbehörden sind zunehmend 
auf Forschungsergebnisse als Erkenntnisgrundlagen 
und Entscheidungshilfen angewiesen, wenn sie die 
immer komplizierter werdenden Verkehrsprobleme 
der Zukunft in ihrem Zusammenhang mit den so-
zialen, wirtschaftlichen und technischen Faktoren 
bewerten sowie die Vor- und Nachteile alternativer 
Systeme abwägen wollen. 

Die bisher betriebene Verkehrsforschung — so er-
folgreich sie auch war — orientierte sich zu sehr am 
Einzelfall und ließ oft eine Einbettung in größere 
Zusammenhänge vermissen. Ebenso, wie aber das 
Verkehrswesen nur als Ganzes verstanden und eine 
Verkehrspolitik nur nach einheitlichen Grundsätzen 
für alle Verkehrszweige konzipiert werden kann, 
muß auch die Verkehrsforschung mehr als bisher 
größere Teilbereiche abdecken und der Dynamik 
des Verkehrs und seiner Zusammenhänge folgen. 
Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesverkehrs-
ministerium unterstützt wirkungsvoll diese Bemü-
hungen. 

Folgende Schwerpunkte der Verkehrsforschung 
haben sich herausgebildet: 

Forschung im Zusammenhang mit der 
Bundesverkehrswegeplanung 

49. Für dieses Programm sind erforderlich: Wirt-
schafts- und Strukturdaten, Daten über die Ver-
kehrsmengen, Netzdaten, technische Daten sowie 
Kostendaten sowohl für die Vergangenheit als auch 
für die Zukunft. Vergeben sind zum Beispiel Unter-
suchungen über die Verkehrsnachfrage, über Kosten-
strukturen im Verkehr, über gesamtwirtschaftliche 
Kosten-Nutzen-Analysen für Verkehrsinvestitionen 
und über technisch-ökonomische Systemvergleiche 
der verschiedenen Möglichkeiten der Verkehrs-
bedienung als Grundlage für Investitionsentschei-
dungen. 

Forschung Stadtverkehr 

50. Die Bundesregierung trägt auch durch die Ver-
gabe geeigneter Forschungs- und Untersuchungs-
aufträge zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
in den Gemeinden bei. Die hierfür zur Verfügung 
stehenden Mittel wurden ab 1970 beträchtlich 
erhöht. 

Bisher wurden etwa 100 Forschungsaufträge erteilt. 
Hierfür sind Mittel in Höhe von etwa 4,6 Millionen 
DM bereitgestellt worden. Die Forschungsvorhaben 
umfassen insbesondere: Planungsmethodik und Pla-
nung (Städtebau, Landesplanung, Raumordnung, 

Gesamt- und Einzelverkehrsplanung sowie Rechts-
fragen), technische Untersuchungen (Bau- und Fahr-
zeugtechnik sowie Verkehrs- und Betriebstechnik), 
ökonomische Untersuchungen (Nachfrage, Angebot, 
Investitionen und Finanzierung) sowie soziologische, 
medizinische und Spezialuntersuchungen (zum Bei-
spiel Anwendung der elektronischen Datenver-
arbeitung). Ein großer Teil der eingeleiteten Unter-
suchungen betrifft den öffentlichen Personennah-
verkehr. 

Kurzfassungen der Forschungsergebnisse werden 
seit kurzem in einer Schriftenreihe „Mitteilungen 
über Forschungen zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden" veröffentlicht, die der 
Bundesminister für Verkehr herausgibt. 

Forschung kombinierter Verkehr 

51. Im Rahmen des Programms der Bundesregie-
rung zur Förderung des kombinierten Verkehrs und 
des Gleisanschlußverkehrs stehen auch Mittel für 
verkehrswirtschaftliche Untersuchungen und für 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten über neue 
verbesserte Verkehrstechniken zur Verfügung. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet sollen insbesondere 
Entscheidungshilfen für Investitionsmaßnahmen ent-
wickelt und Möglichkeiten für eine optimale Be-
triebsführung aufgezeigt werden. Dazu werden unter 
anderem Marktanalysen durchgeführt und Fragen 
der Kybernetik und Dokumentation untersucht. 

Auf verkehrstechnischem Gebiet stehen Unter-
suchungen über einheitliche Fahrzeuge, Behälter und 
Umschlaganlagen im Vordergrund, soweit sie für 
den reibungslosen Ablauf der Transportkette not-
wendig sind. 

Unfallursachenforschung 

52. Die in der Bundesrepublik bislang zersplitterte 
Unfallursachenforschung auf dem Gebiete des Stra-
ßenverkehrs wird aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages vom 26. Juni 1969 neu aus-
gerichtet werden. Hierzu wird die Bundesanstalt für 
Straßenwesen zur zentralen deutschen Stelle für die 
Unfallursachenforschung in diesem Bereich aus-
gebaut. Ihre Aufgabe wird es sein, die Unfall-
ursachenforschung zu koordinieren, ergänzende 
Forschungsaufträge zu erteilen, anderweitig nicht 
durchgeführte Forschungsarbeiten selbst zu über-
nehmen, Forschungsergebnisse auszuwerten und 
konkrete Vorschläge für die Unfallverhütung in die-
sem Bereich zu machen. Auch das Kraftfahrt-Bundes-
amt wird im Rahmen seiner Zuständigkeit zu dieser 
Forschungsarbeit herangezogen werden. 
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Eine Planungsgruppe mit den erforderlichen Fach-
leuten für Straßenbau, Verkehrstechnik, Kraftfahr-
zeugtechnik, Medizin, Psychologie, Verkehrsrecht 
und Organisation wird dem Bundesminister für Ver-
kehr Vorschläge für die Neuordnung der Unfall-
ursachenforschung im Straßenverkehr vorlegen. Sie 
hat ihre Arbeit im Oktober 1970 aufgenommen. 

Verkehrs- und bautechnische Forschung 

53. Das Hauptgewicht liegt hier bei der Straßen-
bau- und der Wasserbautechnik. Die Bundesanstalt 
für Straßenwesen sowie die Bundesanstalt für 
Wasserbau sind maßgeblich an der Ausarbeitung 
des Forschungsprogramms mitbeteiligt. Beide Insti-
tute nehmen in der Forschungs- und Versuchsarbeit 
auf ihren Gebieten eine zentrale Stellung ein. 

Meeresforschung 

54. Das Deutsche Hydrographische Institut wird im 
Rahmen der von der Bundesregierung beschlossenen 
Verstärkung der Meeresforschung seine Forschungs-
aufgaben weiter ausdehnen müssen. Dabei werden 
die Untersuchungen über Vermischungsvorgänge im 
Meer und über radioaktive und sonstige schädliche 
Beimengungen (Industrieabfälle) von unmittelbarer 
Bedeutung für die von der Zwischenstaatlichen Be-
ratenden Seeschiffahrtsorganisation (IMCO) für das 
Jahr 1973 vorbereitete Konferenz für ein Überein-
kommen zur Verhütung und Kontrolle der Ver-
schmutzung der See durch Industrieabfälle sein. 

Die endgültige Konzeption für den Bau und die 
Ausrüstung des ersten deutschen Ozeanstützpunkt-, 
Wetter- und Forschungsschiffes, das im Frühjahr 
1973 in das nordatlantische Ozeanstützpunkt- und 
Wetterschiffssystem eingebracht werden soll, wird 
bis Ende 1970 fertiggestellt sein. Dieses Schiff wird 

das Forschungspotential der Bundesrepublik im 
Nordatlantik wesentlich erhöhen. 

Internationale Zusammenarbeit 

55. Eine enge internationale Zusammenarbeit in 
der Verkehrsforschung ist eine von allen Beteiligten 
immer wieder geforderte Notwendigkeit. Univer-
sitäten, Technische Hochschulen, private und staat-
liche Forschungsinstitute verfügen über erprobte 
Organisationssysteme für den Austausch von wis-
senschaftlichen Informationen und Forschungsergeb-
nissen. Neu ist jedoch, daß sich internationale Orga-
nisationen, deren Betätigungsschwerpunkt nicht auf 
dem Forschungsgebiet liegt, in letzter Zeit zuneh-
mend auch mit Verkehrsforschung befassen. So hat 
die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) ihre Forschungstätigkeit 
und -förderung auf Bereiche wie zum Beispiel den 
städtischen Nahverkehr, Tunnelbau, Stadtverkehrs-
lärm sowie neue technologische Entwicklungen von 
Verkehrsmitteln ausgedehnt. 

Das gleiche gilt für die Europäische Konferenz der 
Verkehrsminister (CEMT), deren Ausschuß für Wirt-
schaftsforschung international aktuelle Themen be-
handelt. In Symposien, Seminaren und Round-Table

-
Gesprächen werden Kontakte mit Verkehrswissen-
schaftlern und Praktikern gepflegt. 

56. Auf bilateralem Gebiet hat sich aufgrund einer 
Absprache zwischen dem Bundesminister für Ver-
kehr und dem amerikanischen Verkehrsminister 
eine enge Zusammenarbeit mit den USA im Bereich 
der verkehrswissenschaftlichen Forschung und Ent-
wicklung angebahnt. Ein reger Erfahrungsaustausch 
vermittelte bereits jeder Seite wertvolle Informa-
tionen. Im Interesse einer rationellen und kosten-
sparenden Arbeit sollen zunächst bestimmte Pro-
jekte gemeinsam in Angriff genommen werden. 
Eine ähnliche Zusammenarbeit bahnt sich mit Japan 
an. 
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DRITTER ABSCHNITT 

Probleme und Maßnahmen 

I. Eisenbahnen 

57. Die mit dem Verkehrspolitischen Programm 
eingeleiteten Maßnahmen haben zusammen mit der 
wirtschaftlichen Entwicklung dazu geführt, daß bei 
der Deutschen Bundesbahn die früher brachliegen-
den Kapazitäten heute voll genutzt, ja sogar über-
beschäftigt sind. Bei voller Ausnutzung der Eisen-
bahnkapazitäten ist aber auch die Möglichkeit ein-
geschränkt, durch entsprechende Mehrerträge wei-
tere unabweisbare und vor allem personalbedingte 
Aufwandssteigerungen aufzufangen. Die Produk-
tivität im Personalbereich ist zwar in den vergan-
genen zwei Jahren um über 20 Prozent angestiegen. 
Immerhin beträgt aber der Anteil der Personal-
kosten an den Gesamtkosten über 70 Prozent. 
Lineare Lohn- und Gehaltssteigerungen von einem 
Prozent bedeuten für die Deutsche Bundesbahn 
einen jährlichen Mehraufwand von nahezu 100 Mil-
lionen DM. 

Die Deutsche Bundesbahn hat sich zugunsten der 
Verkehrsnutzer in ihrer Preispolitik maßvoll ver-
halten. In den letzten vier Jahren sind die Tarife 
im Personenverkehr unverändert geblieben. Ledig-
lich im Güterverkehr wurden beginnend mit dem 
1. Mai 1970 die Tarife geringfügig erhöht. Die dar-
gestellte Kostenentwicklung zeigt jedoch: ohne ent-
sprechende künftige preispolitische Korrekturen so-
wohl im Güter- als auch im Personenverkehr ist 
zu befürchten, daß sich das Wirtschaftsergebnis der 
Deutschen Bundesbahn erneut verschlechtern wird. 
Bei den nichtbundeseigenen Eisenbahnen ist die 
Situation ähnlich. 
Unser Verkehr ist ohne Eisenbahn nicht denkbar. 
Wirtschaft und Bevölkerung der Bundesrepublik be-
dürfen ihrer auch künftig, um mit einem in jeder 
Lage leistungsfähigen Verkehrsmittel ihre Versor-
gung sicherstellen zu können. 

Dieser unbestrittenen Erkenntnis entspricht die 
zwingende verkehrspolitische Notwendigkeit, die 

Bundesbahn der Gegenwart umzugestalten zur Ei-
senbahn der Zukunft. Dabei muß insbesondere ge-
prüft werden, inwieweit unter Berücksichtigung 
unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur eine 
Eisenbahn als Wirtschaftsunternehmen kostendek-
kend arbeiten kann und inwieweit sie Mittel der Da-
seinsvorsorge sein muß. 

Deutsche Bundesbahn (DB) 

58. Eines der hervorstechendsten Merkmale im 
Verkehr ist eine sehr langfristige Bindung des ein-
gesetzten Kapitals. Das gilt für die Eisenbahnen in 
hohem Maße. Insbesondere wegen der gleichzeitigen 
langfristigen Kapitalbindung und Personalkostenin-
tensität, die den Eisenbahnbetrieb kennzeichnet, ist 
eine zukunftsorientierte Unternehmenskonzeption 
zwingend notwendig. 

Die für die Entwicklung der Deutschen Bundesbahn 
bestimmenden verkehrspolitischen Leitlinien müs-
sen dabei mit den übrigen politischen Zielvorstellun-
gen des Bundes übereinstimmen und die Aufgaben 
für eine in den Gesamtverkehr integrierte Bundes-
bahn konkret erkennen lassen. Sie sind gleichzeitig 
Prämissen für die langfristige Unternehmenspla-
nung. Wegen der Rückwirkungen, die sich aus der 
Unternehmensentwicklung auf die Verkehrsord-
nung, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Strukturen, die Haushalts- und Finanzpolitik erge-
ben können, dient wiederum eine langfristige Unter-
nehmensprojektion als Anhaltspunkt für die ver-
kehrspolitischen Entscheidungen des Bundes. 

Für diese Aufgabe hat der Bundesminister für Ver-
kehr Ende 1969 eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die 
Gruppe hat inzwischen ein erstes Modell .erarbeitet, 
das zur Zeit anhand einer auf das Jahr 1980 proji- 
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zierten Unternehmensrechnung der Deutschen Bun-
desbahn auf seine Wirksamkeit geprüft wird. 
Das Jahr 1980 wurde als Bezugsjahr gewählt, weil 
für !den Zeitraum bis dahin die technische Entwick-
lung noch überschaubar ist. Außerdem sind die vor-
handenen Prognosen der Entwicklung des Sozial-
produkts, der Verkehrsnachfrage, der Personen-
kraftwagenbestände und so weiter auf 1980 bezogen. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden eine 
wertvolle Hilfe für die zu erarbeitende langfristig 
wirkende Konzeption für die Deutsche Bundesbahn 
mit einer Reihe von verkehrspolitischen Maßnahmen 
und entsprechenden organisatorischen, strukturellen 
und finanziellen Vorstellungen des Unternehmens 
selbst sein. Hauptpunkte der Untersuchung sind 
(1) Auswirkung einer Liberalisierung des Verkehrs-

wesens auf die Deutsche Bundesbahn, 

(2) die Infrastruktur der Deutschen Bundesbahn 
innerhalb eines integrierten Bundesverkehrs-
wegeprogramms, 

(3) Zusammenarbeit der Deutschen Bundesbahn mit 
anderen Verkehrsträgern, 

(4) das Verhältnis der Deutschen Bundesbahn zum 
Bund, 

(5) die Organisationsform des Unternehmens und 
die Stellung seiner Bediensteten. 

Übernahme der Schulden durch den Bund 

59. Der Bundeskanzler hat sich in seiner Regie-
rungserklärung vom 28. Oktober 1969 dafür ausge-
sprochen, die durch den Wiederaufbau nach dem 
Krieg bei der Deutschen Bundesbahn entstandene 
Schuldenlast auf den Bund zu übernehmen. 
Dadurch will die Bundesregierung im Rahmen der 
mehrjährigen Finanzplanung des Bundes 
(1) die Gewinn- und Verlustrechnung der Deut-

schen Bundesbahn entlasten und die Liquidität 
des Unternehmens verbessern, 

(2) die Deutsche Bundesbahn vom Umschuldungs-
risiko befreien und 

(3) die Möglichkeit für die Deutsche Bundesbahn 
verbessern, Kapital für Neuinvestitionen zur 
Rationalisierung und Verbesserung ihres Lei-
stungsbildes aufzunehmen. 

Die Schuldübernahme wird eine einmalige Opera-
tion sein, die eine kapitalbezogene Bereinigung des 
Eigentümerverhältnisses Bund/Bundesbahn zum 
Ziele hat. 

Die Bereinigung der Kapitalstruktur wird das Wett-
bewerbsverhältnis der drei binnenländischen Ver-
kehrsträger nicht nachteilig beeinträchtigen. In den 
Unternehmensbereichen, die im Wettbewerb mit an-
deren Verkehrsunternehmen stehen, wird die Deut-
sche Bundesbahn auch weiterhin die Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals in ihren Kalkulationen be-
rücksichtigen. Untersuchungen im Bundesverkehrs-
ministerium haben ergeben, daß es verkehrspoli-
tisch und betriebswirtschaftlich vertretbar ist, den 
Kapitaldienst für Fremdverbindlichkeiten der Deut-
schen Bundesbahn in Höhe von 10,5 Milliarden DM 
(Gesamtverschuldung am 31. Dezember 1969: 12,5 

Milliarden DM) auf den Bund als Eigentümer zu 
übernehmen. Eine solche Abnahme von Schulden 
in der genannten Größenordnung würde bewirken, 
daß das gesamte Sachanlagevermögen der Deut-
schen Bundesbahn in Höhe von 30,4 Milliarden DM 
mit Eigenkapital gedeckt wäre und die Erfolgsrech-
nung des Unternehmens um jährlich etwa 700 Mil-
lionen DM entlastet würde. Dies wird finanzpoli-
tisch und haushaltsmäßig noch geprüft. 

Weitere Verbesserung des Leistungsangebots 

60. Im Personenverkehr läßt die Deutsche Bundes-
bahn mit Beginn des Winterfahrplans 1971/72 auf 
allen derzeitigen F-Zugstrecken einen dichten Inter-
city-Verkehr anlaufen, mit dem zunächst 29 Groß- 
und 2 Mittelstädte durch komfortable Züge 1. Klasse 
verbunden werden. Diese besonders schnellen Züge 
(Reisegeschwindigkeit 120 bis 140 km/h), die die 
bedeutendsten Handels- und Wirtschaftszentren 
achtmal am Tage im Abstand von zwei Stunden di-
rekt anfahren, bilden das sogenannte Intercity-
A-Netz mit den Linien: 

(1) Hamburg – Bremen – Münster – Dortmund  – 
Essen  – Köln – Mainz – Mannheim – Stuttgart – 
München 

(2) Hannover – Dortmund – Wuppertal – Köln  – 
Wiesbaden  – Frankfurt – Würzburg – München 

(3) Hamburg – Hannover – Fulda – Frankfurt  – 
Mannheim  – Basel 

(4) Bremen – Hannover – Fulda – Würzburg – 
Nürnberg – Augsburg – München. 

Ein ergänzendes Intercity-B-Netz mit Wagen 1. 
und 2. Klasse wird weiteren 42 Städten dreimal täg-
lich Schnellverbindungen mit allen Großstadtberei-
chen in der Bundesrepublik bieten. 

Auf diese Weise sollen 
(1) der Schienenpersonenfernverkehr noch besser 

als bisher bedient, 
(2) der Wettbewerb (vor allem mit dem Individual-

verkehr) im Mittelstreckenbereich aufgenom-
men und 

(3) der deutlich erkennbare Trend zur 1. Wagen-
klasse aufgefangen und dadurch zusätzliche Ka-
pazitäten in den doppelklassigen Zügen freige-
macht werden. 

Die erhöhten Reisegeschwindigkeiten machen es er-
forderlich, stärkere Triebfahrzeuge und neuartige, 
komfortable Reisezugwagen zu entwickeln. Zur Zeit 
werden die ersten Einheiten schwerer elektrischer 
Lokomotiven der Baureihe 103 ausgeliefert ;  dies 
wird die Reisegeschwindigkeiten wesentlich anhe-
ben. Neu entwickelt werden eine Diesellokomotive 
für den Schnellverkehr mit zusätzlichem Gasturbi-
nen-Antrieb sowie ein elektrischer Schnelltriebzug 
für den Intercity-Verkehr. 
In diesem Zusammenhang werden auch die Ergeb-
nisse eines Gutachtens zu berücksichtigen sein, das 
die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, um 
Hinweise zu erhalten, welche Investitionen für den 
Schienenpersonenverkehr und für den Luftverkehr 
innerhalb der Bundesrepublik nach Nutzen-Kosten-
Gesichtspunkten den Vorzug verdienen. 
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Geplantes Intercity- Netz A 
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61. Die Deutsche Bundesbahn wird auch in Zukunft 
versuchen, durch gezielte attraktive Sonderangebote, 
zum Beispiel für ältere Mitbürger, ihre Reisezüge in 
den verkehrsschwächeren Zeiten besser auszulasten. 

62. Auch im Bereich der Verdichtungsräume wird 
die Deutsche Bundesbahn ihr Angebot verbessern 
und damit den innerstädtischen Verkehr weiter ent-
lasten. Dem sollen besonders die Einrichtung und 
der weitere Ausbau von S-Bahn-Strecken sowie Ver-
kehrs- und Tarifverbünde dienen. 

63. Zur Beschleunigung des Güterverkehrs auf der 
Schiene sollen in den nächsten Jahren die techni-
schen Einrichtungen des rollenden Materials ver-
bessert werden. Die Deutsche Bundesbahn wird wie 
bisher den Wünschen der verladenden Wirtschaft, 
moderne Güterwagen bereitzustellen, Rechnung tra-
gen und zum Beispiel Selbstentladewagen für Mas-
sengüter sowie gedeckte Güterwagen mit verschieb-
baren Dächern und Seitenwänden für die mecha-
nische Be- und Entladung beschaffen. Der Anteil der 
Spezialwagen wird — gemessen am Gesamtbestand 
der Güterwagen — bis Ende 1970 rund 30 Prozent er-
reichen. Das Beschaffungsprogramm für das Jahr 
1971, das ausschließlich den Kauf von Spezialwagen 
vorsieht, wird diesen Anteil auf rund 34 Prozent 
steigern. 

64. Zur Zeit erprobt die Deutsche Bundesbahn in 
der „Kybernetischen Insel" in Hannover den Ein-
satz von Datenverarbeitungsanlagen für eine weit-
gehend integrierte Transportsteuerung, die später 
einmal alle Unternehmenszweige der Deutschen 
Bundesbahn erfassen soll. Der Einsatz von Prozeß-
rechnern zur selbsttätigen Steuerung von Stell-
werken und zur Lösung von Optimierungsaufgaben 
steht im Bereich von Saarbrücken und Hannover 
kurz bevor. Die laufenden Versuche sind erfolgver-
sprechend und eröffnen für den schienengebundenen 
Verkehr vielfältige Rationalisierungsmöglichkeiten. 

65. Die Europäischen Gemeinschaften und die 
Europäische Konferenz der Verkehrsminister haben 
im Juni 1970 beschlossen, für ihre Eisenbahnen die 
automatische Kupplung einzuführen. Die Umstel-
lung wird voraussichtlich im Zeitraum zwischen 1979 
und 1981 vorgenommen werden. Die automatische 
Kupplung wird eine selbsttätige Zugbildung er-
möglichen und damit den Rangierdienst beschleuni-
gen und rationalisieren. Außerdem werden die 
schwierigen Personalprobleme im Rangierdienst er-
leichtert. An der technischen Entwicklung haben im 
Rahmen des Internationalen Eisenbahn-Verbandes 
auch die osteuropäischen Eisenbahnen teilgenom-
men. 

Ausbau des Schienennetzes und der ortsfesten 
Anlagen 

66. Die in den nächsten Jahren zu erwartende wei-
tere Verkehrszunahme macht es erforderlich, recht-
zeitig das bestehende Streckennetz durch geeignete 
Ausbau- und Neubaumaßnahmen zu erweitern und  

die Strecken für das Fahren mit hohen Geschwindig-
keiten herzurichten. 

Neubau von Fernstrecken 

67. Das bestehende schon jetzt stark belastete und 
zum Teil sogar überlastete Fernstreckennetz reicht 
für einen verdichteten Verkehr nicht mehr aus. Hin-
zu kommt, daß vielfach die Trassen des vorhande-
nen Netzes für Schnellverbindungen mit hohen 
Reisegeschwindigkeiten nicht geeignet sind. Die 
Deutsche Bundesbahn erwägt daher unter anderem 
den Neubau folgender Strecken: 

(1) Raum Hannover/süddeutscher Raum Gemünden 
(Main) 

(2) Raum Köln/Rhein-Main-Gebiet 

(3) Rhein-Main-Gebiet/Saarland mit Weiterführung 
nach Frankreich 

(4) Rhein-Neckar-Gebiet Ludwigshafen-Mannheim/ 
Stuttgart. 

Diese Neubaumaßnahmen würden gleichzeitig der 
Entmischung des langsamen und schnellen Verkehrs 
auf den überlasteten Magistralen dienen. 

Ausbau der Hauptmagistralen 

68. Die Überlastung vieler Hauptstrecken einer-
seits und die sehr unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten der Züge andererseits erschweren einen rei-
bungslosen Betriebsablauf und schränken die Lei-
stungsfähigkeit der Strecken weiter ein. Es ist daher 
nach Auffassung der Deutschen Bundesbahn erfor-
derlich, eine Anzahl von Hauptstrecken insbeson-
dere an bestimmten Engstellen auszubauen. Vor-
dringlich gilt das für die Rheintallinie südlich Rastatt, 
die zeitweilig unter erheblichen Verkehrsstauungen 
aus Richtung Schweiz–Italien leidet, sowie für Ab-
schnitte der Nord–Südstrecke. Moderne Signal-
anlagen (Selbstblock, Selbststellbetrieb und so wei-
ter) werden darüber hinaus die Leistungsfähigkeit 
des Streckennetzes steigern. 

69. Zur Entmischung des Verkehrs soll der Güter-
verkehr teilweise auf Nebenstrecken umgeleitet 
werden, die nach Ansicht der Deutschen Bundesbahn 
zu diesem Zweck entsprechend ausgebaut und elek-
trifiziert werden müssen. In erster Linie handelt es 
sich dabei um die Strecken 
— Hannover – Hameln – Altenbeken – Warburg  – 

Kassel,  
— Gemünden/Main – Waigolshausen – Schwein-

furt – Bamberg, 
— Heidelberg – Neckargemünd – Jagstfeld – Heil-

bronn. 

70. Bis zum Jahre 1976 beabsichtigt die Deutsche 
Bundesbahn, zu den bereits jetzt fast 8200 Kilometern 
elektrifizierter Strecken weitere 1300 Kilometer auf 
den elektrischen Zugbetrieb umzustellen. Auf die-
sem Streckennetz von rund 9500 Kilometern erbringt 
die Deutsche Bundesbahn dann etwa 80 Prozent ihrer 
Beförderungsleistungen. 
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Modernisierung der Bahnhöfe 

71. Die großen Reisezugbahnhöfe werden durch 
Verbesserung der Gleis- und Signalanlagen den Er-
fordernissen des modernen Schnellverkehrs ange-
paßt. 

Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Rangier-
systeme werden die herkömmlichen Rangierbahn-
höfe zu einigen Hochleistungsrangierbahnhöfen zu-
sammengefaßt werden. Zunächst sollen die bereits 
in der Vergangenheit modernisierten Ablaufsysteme 
automatisiert werden. Die neuen Einrichtungen be-
schleunigen die Zugbildung und erhöhen vor allem 
die Sicherheit für das Personal. Langfristig ist der 
Ausbau folgender wichtiger Güterzugbildungsbahn-
höfe vorgesehen: Aachen-West, Basel, Maschen, 
München-Nord, Nürnberg und Saarbrücken. 

Neu- und Ausbau der Stammgleise 
und Gleisanschlüsse 

72. Der für die Deutsche Bundesbahn wirtschaft-
lichste Verkehr ist die Beförderung von Gleisan-
schluß zu Gleisanschluß. Er entspricht dem Haus-
Haus-Verkehr des Kraftwagens. Es ist daher erfor-
derlich und zweckmäßig, daß durch die Neuanlage 
und Erweiterung von Stammgleisen Indus triege-
lände unmittelbar für den Schienenverkehr erschlos-
sen und durch den Bau oder Ausbau privater Gleis-
anschlüsse dieser Verkehr weiter gefördert wird. 
Auch die Ministerkonferenz für Raumordnung hat 
in ihrer Entschließung vom 21. November 1968 den 
Ausbau von Gleisanschlüssen dringend empfohlen. 
Die Deutsche Bundesbahn wird diese Arbeiten vor 
allem im Rahmen des Programms der Bundesregie-
rung zur Förderung des kombinierten Verkehrs und 
des Gleisanschlußverkehrs zügig und nachdrücklich 
fortführen. Die Gebietskörperschaften sollten die-
ser Notwendigkeit in ihren Bauleitplänen Rechnung 
tragen. 

Beseitigung von schienengleichen 
Bahnübergängen 

73. Von 1966 bis 1970 hat die Deutsche Bundes-
bahn mit rund 300 Millionen DM 1 800 Bahnüber-
gänge beseitigt und die Sicherheit von weiteren 900 
Übergängen durch den Einbau von Blinklichtanlagen 
verbessert. Trotz dieser Anstrengungen in den letz-
ten Jahren bestehen im Bereich der Deutschen Bun-
desbahn noch rund 12 500 Bahnübergänge, die öffent-
liche Straßen mit allgemeinem Kraftfahrzeugverkehr 
kreuzen. Davon entfallen rund 1 200 auf Bundesstra-
ßen, 2 400 auf Landesstraßen und 8 900 auf sonstige 
Straßen. Die Sicherheit und Abwicklung des Ver-
kehrs könnte verbessert und die entstehenden er-
heblichen gesamtwirtschaftlichen Kosten könnten 
verringert werden, wenn weitere Bahnübergänge 
durch Straßenüberführungen oder -unterführungen 
ersetzt würden. 

In den kommenden fünf Jahren sollen im Rahmen 
des neuen Ausbauplanes für die Bundesfernstraßen 
mit einem Gesamtkostenaufwand von weit über 
einer Milliarde DM rund 400 dieser Bahnübergänge 
beseitigt werden. Bis 1985 werden von Bund, Län-
dern und Gemeinden rund vier Milliarden DM für 
diesen Zweck aufgewandt werden. 

Vordringlich werden in den nächsten Jahren schie-
nengleiche Bahnübergänge beseitigt, die erfahrungs-
gemäß den Straßenverkehr erheblich behindern und 
gefährden. 

74. Die vorgesehene Novellierung des Eisenbahn-
kreuzungsgesetzes wird den Ablauf des notwendi-
gen Verwaltungsverfahrens erleichtern. Vor allem 
wird die Kostendrittelung zwischen den Baulast-
trägern und dem Staat dahingehend modifiziert, daß 
das letzte Drittel vom Bund voll übernommen wird, 
wenn ein Schienenweg der Deutschen Bundesbahn 
beteiligt ist. 

Nichtbundeseigene Eisenbahnen (NE) 

75. Die nichtbundeseigenen Eisenbahnen ergänzen 
mit rund 4 200 Kilometern Streckenlänge das Netz 
der Deutschen Bundesbahn, indem sie die abseits 
der Hauptstrecken gelegenen Gebiete erschließen. 
Rund 75 Prozent der von ihnen beförderten Güter 
gehen in das Netz der Deutschen Bundesbahn über 
oder kommen von dort; ähnlich liegen die Verhält-
nisse im Personenverkehr. Die nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen arbeiten daher mit der Deutschen Bun-
desbahn vor allem im Verkehrsdienst und auf dem 
Tarifgebiet eng zusammen. Die verkehrswirtschaft-
liche Bedeutung der nichtbundeseigenen Eisenbah-
nen wird durch folgende Zahlen gekennzeichnet: Im 
Jahre 1969 beförderten sie auf der Schiene rund 
75 Millionen Tonnen Güter und rund 70 Millionen 
Personen. 

Somit erfüllen die nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
eine für die Gesamtwirtschaft und vor allem für den 
Flächenverkehr wichtige Funktion. Ihre wirtschaft-
liche Lage steht dazu in einem krassen Mißverhält-
nis. 

Für gemeinwirtschaftliche und betriebsfremde Bela-
stungen wird ihnen bisher kein angemessener Aus-
gleich gewährt, so daß sie ihre Anlagen und die Be-
triebsführung nicht in dem notwendigen Umfang 
modernisieren und rationalisieren können. 

Trotzdem ist es ihnen gelungen, das im Eisenbahn-
verkehr eingesetzte Personal um rund 30 Prozent 
zu reduzieren. Darüber hinaus konnten sie zugun-
sten einer wirtschaftlich erwünschten besseren Flä-
chenbedienung den Betrieb auf rund 1 500 Kilo-
metern Eisenbahnstrecken einstellen und dadurch in 
den vergangenen zehn Jahren Kosten einsparen. Der 
Personenverkehr dieser Strecken wird heute mit 
Omnibussen, der Güterverkehr mit Lastkraftwagen 
durchgeführt. Der Betrieb bei der Mehrzahl der Bah-
nen kann trotz allem nur mit Hilfe von Zuschüssen 
und Darlehen der aufsichtsführenden Länder auf-
rechterhalten werden. 
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Die nichtbundeseigenen Eisenbahnen erhalten Inve-
stitionshilfen aus den Programmen der Bundesregie-
rung zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der  
Gemeinden sowie zur Förderung des kombinierten  
Verkehrs und des Gleisanschlußverkehrs.  
Insgesamt erscheint es unabweisbar, daß für die  
nichtbundeseigenen Eisenbahnen auch diejenigen  
anderen öffentlichen Stellen eintreten, die nach dem  
geltenden Verfassungsrecht zur Obsorge für die  
nichtbundeseigenen Eisenbahnen berufen sind. Der  
Bundesminister für Verkehr hat sich in der Ver-
kehrsministerkonferenz der Länder am 19. Juni 1970  
in Kiel nachdrücklich für eine generelle Konsolidie-
rung der wirtschaftlichen Lage der nichtbundeseige-
nen Eisenbahnen eingesetzt. Dementsprechend wer-
den die Länder prüfen, in welchem Umfang diesen  
Bahnen unter Berücksichtigung des geltenden Rechts  
der Europäischen Gemeinschaften ein angemessener  
Ausgleich für betriebsfremde und gemeinwirtschaft-
liche Belastungen gewährt werden kann.  

Erhöhung der Sicherheit  
im Eisenbahnverkehr  

76. Die Eisenbahn ist ein besonders sicheres Ver-
kehrsmittel. Das ist nicht zuletzt eine Folge der im  
Eisenbahnbetrieb besonders strengen Sicherheitsvor-
schriften.  
Fortschritte in der Eisenbahntechnik, vor allem er-
höhte Geschwindigkeiten und automatisierte be-
triebliche Vorgänge machen es jedoch notwendig,  
die Sicherungseinrichtungen und die Sicherheitsvor-
schriften den steigenden Anforderungen anzupassen.  
(1) Den Eisenbahnen ist nach jüngsten Erfahrungen  

durch Rechtsverordnung des Bundesministers  
für Verkehr nunmehr vorgeschrieben, bei der  
Beförderung gefährlicher Güter eine neue Be-
zettelung der Wagen einzuführen, ausschließlich  
Wagen mit Rollenachslagern und Funkenschutz-
blechen zu verwenden und die Anzahl der  
Wagen mit explosionsgefährlichen Gütern in  
den Güterzügen zu beschränken.  

(2) Zur Erhöhung der Betriebssicherheit der Deut-
schen Bundesbahn werden weiterhin Strecken  
und Fahrzeuge mit induktiver Zugbeeinflussung  
(Indusi) ausgestattet. Ende 1970 werden etwa  
16 000 Kilometer Strecken (über 85 Prozent der  
wichtigen Strecken) und rund 6 200 Fahrzeuge  
mit induktiver Zugbeeinflussung ausgerüstet  
sein.  

(3) Für Züge, die schneller als 160 km/h fahren, ist  
ein über die punktförmig wirkende induktive  
Zugbeeinflussung hinausgehendes System der  
Linienzugbeeinflussung (LZB) entwickelt wor-
den. Mit diesem System wird unter anderem die  
jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit eines  
Zuges in Abhängigkeit seines Abstandes vom  
nächsten Gefahrenpunkt überwacht. Die Signal-
stellung auf der Strecke wird optisch auf den  
Führerstand übertragen; ferner ist eine Über-
wachung der Schranken sichergestellt. Zur Zeit  
wird die Strecke München – Augsburg – Donau-
wörth mit diesem System ausgerüstet.  

(4) Drucktastenstellwerke, die im Laufe der näch-
sten 15 Jahre den größten Teil der mechanischen  
und elektromechanischen Stellwerke ablösen  
werden, rationalisieren den Eisenbahnbetrieb  
erheblich und erhöhen seine Sicherheit weiter.  

(5) Die Deutsche Bundesbahn beabsichtigt, in den  
nächsten fünf bis acht Jahren 6 000 bis 8 000  
Schranken signalabhängig zu gestalten, um Un-
fälle durch offene Schranken zu vermeiden. Sie  
wird hierfür etwa 25 Millionen DM jährlich auf-
wenden.  

(6) Weiterhin richtete sie mit einem Aufwand von  
etwa fünf Millionen DM bisher 50 Heißläufer

-

Ortungsgeräte ein, die Achsschenkelbrüche an  
Güterwagen verhüten sollen. Es ist beabsichtigt,  
die Zahl der Geräte in den nächsten Jahren we-
sentlich zu erhöhen.  

(7) Zur schnellen Unterrichtung des Zugpersonals  
über Unregelmäßigkeiten an Zügen oder Män-
gel am Oberbau wird bei der Deutschen Bundes-
bahn der Zugbahnfunk entwickelt. Mit dieser  
Einrichtung können zwischen den örtlichen Be-
triebsleitstellen und den Triebfahrzeugführern  
über Funk Gespräche geführt werden.  

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode:  

1 Änderung des Bundesbahngesetzes in Anpas

-

sung an die langfristigen Maßnahmen innerhalb  
der Deutschen Bundesbahn und im Verhältnis  
zum Staat  

2 Bereinigung der Kapitalstruktur der Deutschen  
Bundesbahn  

3 Einführung eines Intercity-Schnellverkehrsnetzes  
zum Fahrplanwechsel Herbst 1971/72  

4 Ausbau und Erweiterung des Schienennetzes  
und der ortsfesten Anlagen im Rahmen der  
Bundesbahn-Investitionspläne  

5 Beseitigung von rund 400 schienengleichen Bahn-
übergängen; Novellierung des Eisenbahnkreu-
zungsgesetzes  
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II. Straßenverkehrswirtschaft 

77. Der besondere Vorteil des Straßenverkehrs 
liegt in seiner Tiefenwirkung. Straßen stellen das 
am weitesten verzweigte Verkehrsnetz dar. Per-
sonen und Güter können praktisch im Haus-zu-
Haus-Verkehr befördert werden. Diese Eigenschaft, 
verbunden mit Schnelligkeit und schonender Be-
handlung des Transportguts, kommt den Bedürf-
nissen der modernen arbeitsteiligen Wirtschaft ent-
gegen. Sie ist in vielen Fällen sogar mitentscheidend 
für die Standortwahl eines Industrieunternehmens. 
Während im Fernverkehr weitgehend die Empfind-
lichkeit des Transportguts und die Schnelligkeit 
der Beförderung den Ausschlag für den Straßen-
transport geben, wäre im Nahbereich ein Verteiler-
verkehr ohne den Lastkraftwagen heute nicht mehr 
möglich. 

Binnenländischer Verkehr 

78. Ziel der verkehrspolitischen Vorstellungen der 
Bundesregierung ist es, auch im Güterkraftverkehr 
eine an den Prinzipien der Marktwirtschaft orien-
tierte Ordnung des Zugangs zum Markt zu ver-
wirklichen. Dieses Ziel kann jedoch nicht durch 
einen plötzlichen und gewaltsamen Eingriff in die 
bestehenden Strukturen des Verkehrsmarktes, son-
dern muß durch eine Reihe sorgfältig bedachter und 
ausgewogener Maßnahmen schrittweise erreicht 
werden. Die Maßnahmen sind in die Gesamtplanung 
der deutschen und europäischen Verkehrspolitik 
einzubeziehen und sowohl sachlich wie zeitlich auf 
die Situation bei den anderen Verkehrsträgern und 
die Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen 
abzustimmen. Die angestrebte Neuordnung des Stra-
ßengüterverkehrs muß sich an diesen Erfordernissen 
orientieren. 

79. Aus diesem Grunde wurde im Bundesverkehrs-
ministerium bereits im Jahre 1969 eine besondere 
Arbeitsgruppe von Sachverständigen damit beauf-
tragt, Vorschläge für eine den vorstehend geschil-
derten Zielsetzungen entsprechende Regelung des 
Güterkraftverkehrs auszuarbeiten. Die Arbeits-
gruppe hat mittlerweile ihre Arbeiten abgeschlos-
sen und Modellvorstellungen für eine längerfristig 
zu verwirklichende Neuordnung des Straßengüter-
verkehrs entwickelt. 

Die Arbeitsgruppe schlägt im wesentlichen folgen-
des vor: 

Im gewerblichen Güterfernverkehr ist das Kontin-
gentierungs- und Konzessionierungssystem durch 
eine flexiblere Anpassung an die Bedürfnisse des 
Marktes zu modernisieren. 

In einer ersten Stufe sollen 

— Tonnage- und Inhabergenehmigungen eingeführt, 

— zusätzliche Genehmigungen mit kurzer Gültig-
keitsdauer zur Bewältigung von Verkehrsspitzen 
ermöglicht, 

— die Kontingente noch flexibler als bisher an die 
verkehrswirtschaftliche Entwicklung angepaßt 
und 

— die einzelnen Tarife nur noch in der Form von 
Mindest-Höchstentgelten allgemein verbindlich 
festgesetzt werden. 

Für eine zweite Stufe regt die Arbeitsgruppe an, 
im gewerblichen Güterfernverkehr die objektiven 
Zulassungsvoraussetzungen weiter zu lockern. 
Allerdings müßten bei einer solchen liberaleren 
Kapazitätsregelung auch der Ausbauzustand der 
Straßen wie auch die Rückwirkungen auf die Stra-
ßenverkehrssicherheit berücksichtigt werden. Bei 
Eintritt in die zweite Stufe ist die Lage bei den 
übrigen Verkehrsträgern zu berücksichtigen. Außer-
dem sollte zuvor die Wegekostenfrage geregelt 
sein. 

Der Werkfernverkehr soll in ausgewogener Weise 
in das System der Ordnung des gesamten Straßen-
güterverkehrs eingeordnet werden. Nach den Vor-
stellungen der Arbeitsgruppe soll dies durch ein 
Lizenzierungsverfahren geschehen, bei dem der 
Linzenzerteilung ein obligatorisches Marktgespräch 
zwischen der Wirtschaft und den Verkehrsträgern 
vorausgeht. Die Ablehnung der Lizenz sollte nur 
bei einem offensichtlichen Mißverhältnis zwischen 
Antrag und Bedarf des Antragstellers möglich sein. 

Für den gesamten Werkverkehr könnte nach Auf-
fassung der Arbeitsgruppe die Verwendung ange-
mieteter Fahrzeuge bei längerer Mietdauer zuge-
lassen werden. 

80. Der Bundesminister für Verkehr wird nunmehr 
zunächst mit den beteiligten Bundesressorts prüfen, 
wie sich die Vorschläge der Arbeitsgruppe insbeson-
dere auf das Verhältnis zwischen gewerblichem 
Güterverkehr und Werkverkehr einerseits sowie 
zwischen Straßengüterfernverkehr und Eisenbahn-
verkehr andererseits und für die verladende Wirt-
schaft auswirken. Gegebenenfalls wird der Bundes-
minister für Verkehr einen Vorschlag für eine No-
vellierung des Güterkraftverkehrsgesetzes vorlegen. 

81. Im gewerblichen Güternahverkehr, der schon 
heute verhältnismäßig freizügig geregelt ist, er-
scheint eine durchgreifende Änderung der für ihn 
geltenden Vorschriften des Güterkraftverkehrs-
gesetzes nicht erforderlich. Die Gewerbevertretung 
ist hier weiterhin bemüht, durch strukturelle Maß-
nahmen den Leistungsstand der insgesamt etwa 
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80 000 Nahverkehrsbetriebe noch zu verbessern. 
Der Bundesminister für Verkehr begrüßt diese Be-
mühungen. Er ist bereit, zu gegebener Zeit zu prü-
fen, ob und inwieweit die Einführung einer all-
gemeinen Buchführungspflicht für den gewerblichen 
Güternahverkehr diese Bemühungen zu unterstüt-
zen vermag. 

Außerdem hat die Bundesregierung bei der Bera-
tung eines Initiativgesetzentwurfs über die erwei-
terte Zulassung angenommener Standorte für den 
Güternah- und Werknahverkehr in Grenznähe an-
geregt, diese Möglichkeit für das gesamte Bundes-
gebiet zu eröffnen. Mit dieser Regelung wird den 
Unternehmen eine gegenüber der gegenwärtigen 
Rechtslage erheblich verbesserte Dispositionsfrei-
heit gewährt. 

Internationaler Güterkraftverkehr 

82. Die Reihe der mit den Staaten Europas ge-
schlossenen Abkommen über den grenzüberschrei-
tenden Straßengüterverkehr soll um solche mit mög-
lichst allen Staaten des Ostens und Südostens erwei-
tert werden. Bisher bestehen in diesem Bereich Ab-
kommen nur mit Bulgarien, Polen und Rumänien. 
Vorbereitungsgespräche laufen zur Zeit mit der 
Tschechoslowakei und Ungarn. 

Mit den Abkommen soll der in letzter Zeit auch mit 
diesen Ländern stärker anwachsende grenzüber-
schreitende Güterverkehr auf eine geordnete 
Grundlage gestellt werden. Wo immer dies möglich 
ist, wird versucht, im Einklang mit dem verkehrs-
politischen Konzept der Bundesregierung Trans-
porte von der Straße auf die Schiene zu verlagern 
und vom kombinierten Verkehr Gebrauch zu ma-
chen. Außerdem soll den deutschen Unternehmen 
ein angemessener Verkehrsanteil gesichert werden. 
Dieses Bestreben begegnet besonderen Schwierig-
keiten, weil die Staaten im Osten und Südosten 
Europas bestrebt sind, zur Einsparung von Devisen 
die Transporte möglichst weitgehend mit eigenen 
Fahrzeugen auf der Straße durchzuführen. 

Internationaler Straßenpersonenverkehr 

83. Mit zahlreichen europäischen Staaten wurden 
in den vergangenen Jahren Vereinbarungen ab-
geschlossen, um den grenzüberschreitenden Omni-
busverkehr zu erleichtern. Die wachsenden inter-
nationalen Touristenströme werden weitere Ver-
einbarungen erforderlich machen. Als Endziel strebt 
die Bundesregierung eine weitgehende Liberalisie-
rung dieser Verkehre an. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Modernisierung des Kontingentierungs- und 
Konzessionierungssystems im gewerblichen Gü-
terfernverkehr in Abstimmung mit der internatio-
nalen Kapazitätspolitik 

2 Abschluß von weiteren internationalen Abkom-
men zur Regelung und Erleichterung des grenz-
überschreitenden Güter- und Personenverkehrs 
auf der Straße 
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III. Binnenschiffahrt 

84. Die Binnenschiffahrt trägt in besonderem Maße 
dazu bei, der Wirtschaft die benötigten Massengüter 
zuzuführen. Der Erfolg ihrer bisherigen Bemühun-
gen, sich weiterhin einen ihrer Bedeutung für die 
Wirtschaft angemessenen Platz im Verkehrswesen 
zu sichern, läßt erwarten, daß sie auch in Zukunft 
den steigenden technischen und wirtschaftlichen An-
forderungen gerecht werden wird. Es gilt, diesen Ent-
wicklungsprozeß von staatlicher Seite durch markt-
ordnungs- und strukturpolitische Maßnahmen zu för-
dern. 

Im Bundesverkehrsministerium werden zur Zeit in 
einer besonderen Arbeitsgruppe Entscheidungs-
grundlagen für eine verkehrspolitische Gesamtpla-
nung der Binnenschiffahrt erarbeitet. Unter der Auf-
gabenstellung „Verbesserung der Funktionsfähig-
keit der Binnenschiffahrtsmärkte" werden Unter-
nehmensstruktur, Marktordnung, Kapazitätsrege-
lung, Preispolitik und Infrastruktur untersucht und 
notwendige Maßnahmen im einzelnen vorgeschla-
gen werden. 

Verbesserung der Gewerbestruktur 

85. Bei der Binnenschiffahrt vollzog sich in den 
letzten zwei Jahrzehnten ein bemerkenswerter Wan-
del: vom Schleppkahn über das Motorschiff bis hin 
zum Schubverband. Eine weitere Entwicklung, die 
sich auch auf die Binnenschiffahrt auswirkt, wird 
durch das sogenannte Lash-System (Lighter-aboard-
ship) eingeleitet. Dabei handelt es sich um schwimm-
fähige Einheiten, die in großer Zahl in einem See-
schiff von Kontinent zu Kontinent befördert wer-
den und dort als selbständige Einheit auf Binnen-
wasserstraßen in das Landesinnere weiter trans-
portiert werden können. Die weitere Entwicklung 
dieser Transportart wird aufmerksam verfolgt; es 
werden rechtzeitig geeignete Maßnahmen getroffen, 
die sowohl den Interessen der Binnenschiffahrt wie 
auch der Tatsache Rechnung tragen, daß dieses 
System dem technischen Fortschritt dient. 

Die Dynamik der technischen Entwicklung bewirkt, 
daß der ältere Schiffsraum im Wettbewerb mit den 

Güterverkehr auf den Binnenwasserstraßen des Bundes 
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modernen Einheiten leistungsmäßig nicht mehr mit-
kommt. Die mit dem Verkehrspolitischen Programm 
der Bundesregierung eingeleitete Abwrackaktion 
war zunächst darauf ausgerichtet, den entstandenen 
Tonnageüberhang abzubauen. Die Abwrackaktion 
wird mit veränderter Zielsetzung fortgeführt: Nun-
mehr gilt es, unwirtschaftlichen Schiffsraum durch 
moderne leistungsfähige Einheiten zu ersetzen. Da-
bei wird es sich als notwendig erweisen, diejenigen 
Bestimmungen des Binnenschiffsverkehrsgesetzes zu 
überprüfen, die Reinvestitionen nicht gestatten. Bei 
der engen Verflechtung der mitteleuropäischen Bin-
nenschiffahrt kann eine isolierte deutsche Abwrack-
aktion nicht zu einem vollen Erfolg führen. Eine ge-
meinsame Aktion, vor allem im Bereich der Staa-
ten der Europäischen Gemeinschaften, ist daher für 
eine längerfristige erfolgreiche Sanierung der Bin-
nenschiffsflotte erforderlich. 

86. Es hat sich als notwendig erwiesen, die Struk-
tur eines großen Teils der Binnenschiffahrtsunter-
nehmen geänderten marktwirtschaftlichen Erforder-
nissen anzupassen. In der Binnenschiffahrt nehmen 
zahlreiche Unternehmen nur Teilfunktionen des 
kaufmännischen Binnenschiffahrtsgeschäftes wahr. 
Das trifft in erster Linie für die Aufteilung von 
Akquisition und eigentlicher Beförderungsleistung 
zu. Erstere liegt überwiegend bei den Reedereien; 
die Beförderungsleistung wird in beträchtlichem Um-
fange von Partikulieren als Unterfrachtführern er-
bracht. Die Beziehungen zwischen den Reedereien 
und den Partikulieren sind darüber hinaus sehr un-
terschiedlich gestaltet, und zwar je nach der Organi-
sationsform der Partikuliere. Sie sind in Schiffer-
betriebsverbänden zusammengefaßt, als sogenannte 
Hauspartikuliere der Reedereien tätig oder in reede-
reimäßig arbeitenden Genossenschaften zusammen-
geschlossen. Vordringlich müssen die Schiffer-
betriebsverbände, die den Status einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts haben, in reedereimäßig 
arbeitende Unternehmungen überführt werden. Die 
hierfür erforderlichen gesetzlichen Vorarbeiten sind 
eingeleitet. Es könnte sich als notwendig erweisen, 
öffentliche Mittel als Starthilfe zur Verfügung zu 
stellen. Weiterhin ist vorgesehen, die wirtschaftliche 
und soziale Stellung der sogenannten Hauspartiku-
liere gegenüber den Reedereien zu stärken. 

Kapazitätsregelung im Rahmen internationaler 
Abstimmung 

87. Die Transportkapazität der Binnenschiffahrt ist 
bei wechselnden Wasserständen starken Schwan-
kungen unterworfen. Hinzu kommen die ausgepräg-
ten saisonalen und konjunkturellen Schwankungen 
der Nachfrage nach Binnenschiffahrtsleistungen. Dar-
aus kann sich die Notwendigkeit ergeben, zeitweilig 
auftretende Überkapazität aus dem Markt zu neh-
men. 

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften hat sich 
dafür entschieden, mit Vorrang eine Regelung für 
die zeitweilige Stillegung von Schiffsraum auf Rhein 
und Mosel auszuarbeiten. Die vorgesehene Rege

-

lung, die auf andere in schiffahrtstechnischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht eng mit dem Rhein ver-
bundene Wasserstraßen ausgedehnt werden kann, 
soll vorerst fünf Jahre gelten. In dieser Zeit sollen 
langfristige Kapazitätsmaßnahmen ausgearbeitet 
werden. 
Es ist vorgesehen, durch entsprechende nationale 
Regelungen nicht nur für Rhein und Mosel, sondern 
für alle Wasserstraßen der Bundesrepublik Deutsch-
land mit Ausnahme der Donau eine einheitliche Still-
legungsregelung einzuführen. Eine derartige Ge-
samtregelung ist aus mehreren Gründen notwendig: 
wegen der gegenseitigen Abhängigkeit der Binnen-
schiffahrtsmärkte in der Gemeinschaft, um Wett-
bewerbsverzerrungen zwischen einzelnen Wasser-
straßen zu vermeiden sowie um Verkehrsunterneh-
mer und Verkehrsnutzer der Binnenschiffahrts-
märkte gleichzubehandeln. Die einheitlichen Bedin-
gungen können gegebenenfalls entsprechend den 
besonderen Verhältnissen auf Teilmärkten diffe-
renziert angewandt werden. 
Die vorgesehene Regelung für Rhein und Mosel 
kann nur Beförderungen erfassen, die von Unter-
nehmen mit Sitz im Hoheitsgebiet eines der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften vor-
genommen werden. Das folgt aus den Verpflichtun-
gen, die sich aus den internationalen Übereinkom-
men über Rhein und Mosel gegenüber Drittländern 
ergeben. Daher sind Übereinkommen mit den Dritt-
ländern notwendig, um die vorgesehene Regelung 
für den gesamten Schiffsverkehr auf Rhein und 
Mosel wirksam werden zu lassen. Entsprechende 
Verhandlungen sind eingeleitet. 

Anpassung der Häfen und der Wasserstraßen an 
die Erfordernisse einer modernen Schiffahrt 

88. Eine Beschleunigung des Schiffsumlaufs ermög-
licht es, das im Schiffspark investierte Kapital besser 
zu nutzen und somit die Kosten zu senken. Das 
Binnenschiffahrtsgewerbe arbeitet auf dieses Ziel 
hin. Seine Bemühungen sind durch technische und 
organisatorische Maßnahmen in den Häfen und an 
den Wasserstraßen zu fördern. 

Der Schiffsumlauf kann durch weitere Rationalisie-
rung des Umschlags in den Binnenhäfen wesentlich 
beschleunigt werden. Da die Umschlaggeräte häufig 
unterschiedlich dimensioniert sind, verursacht ein 
Laden und Löschen des Schiffes an verschiedenen 
Stellen eines Hafens große Zeitverluste. Der Güter-
umschlag kann beschleunigt und die Kosten können 
gesenkt werden, wenn die Hafenbetriebszeiten ver-
längert sowie universell verwendbare Umschlagan-
lagen eingesetzt werden. Außerdem müssen die 
Binnenhäfen langfristig an die zu erwartenden Zu-
nahmen des Verkehrsaufkommens angepaßt werden. 

Im Zusammenwirken mit den Trägern der Häfen 
sowie mit dem Binnenschiffahrtsgewerbe wird ange-
strebt, die Wartezeiten der Schiffe in den Häfen zu 
verkürzen. Auch preispolitische Maßnahmen können 
hierfür ein geeignetes Mittel sein. So bietet sich an, 
die Frachten in Streckenfrachten und in Zuschläge 
für Liegezeiten im Hafen aufzuspalten. 
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Schließlich kann der Schiffsumlauf durch organisato-
rische Verbesserungen des Betriebsablaufs und durch 
eine technische Verbesserung der Wasserstraßen ge-
steigert werden. Beim Ausbau der Wasserstraßen

-

infrastruktur durch den Bund wird hierauf besonders 
geachtet. 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der 
Berufsausbildung in der Binnenschiffahrt 

89. Der Strukturwandel im ökonomischen wie im 
technisch-nautischen Bereich ändert den Betriebsab-
lauf in der Binnenschiffahrt und stellt damit neue 
Anforderungen an das fahrende Personal. Dies 
äußert sich in längeren Fahrtzeiten der Schiffe pro 
Tag, verkürzten Höchstarbeitszeiten und einem Ab-
lösesystem für die Besatzung während der Fahrt. 
Das revidierte Abkommen über die Arbeitsbedin-
gungen der Rheinschiffer, das allerdings noch nicht 
in Kraft treten konnte, trägt dieser Entwicklung 
Rechnung, Das Abkommen bezieht sich nur auf 
Schiffe mit Rheinschiffahrtsattest. Es wird jedoch 
sichergestellt, daß das gesamte fahrende Personal 
der deutschen Binnenschiffahrt in den Genuß dieser 
fortschrittlichen Regelung kommt. Fortschrittliche 
Arbeitsbedingungen werden gegenwärtig auch in 
den Europäischen Gemeinschaften beraten. 

90. Die fortschreitende Automatisierung der Ein-
richtungen an Bord macht es notwendig, die Mindest-
anforderungen an die Berufsausbildung des Schif-
fers dieser Entwicklung anzupassen und ihm um-
fassende Schiffahrtskenntnisse zu vermitteln. Dies 
gilt besonders für die Schiffer, die gleichzeitig 
Schiffseigner sind. Die Ausbildung darf nicht länger 
auf die Fragen der Sicherheit des Schiffsbetriebs 
beschränkt bleiben. Ziel ist eine zweistufige gründ-
liche Schulung: eine allgemeinverbindliche Schiffs-
jungenausbildung und eine weiterführende Ausbil-
dung mit Abschluß ähnlich einer Meisterprüfung. 

Ordnungsvorschriften und Maßnahmen zur 
Hebung der Verkehrssicherheit der 
Binnenschiffahrt 

91. Die Bundesregierung bemüht sich seit vielen 
Jahren in internationalen Gesprächen um einheit-
liche Verkehrsvorschriften und Schiffahrtszeichen 
auf allen Binnenwasserstraßen. Ziel ihrer Bemühun-
gen ist ein sicherer und geordneter Binnenschiffs-
verkehr auf den europäischen Binnenwasserstraßen. 
Ein erster Erfolg internationaler Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet ist das am lt. April 1970 in Kraft 
getretene einheitliche Verkehrsrecht für die Donau. 
An den gleichen Grundsätzen wird das Verkehrs-
recht für Rhein, Mosel und allen übrigen Binnenwas-
serstraßen ausgerichtet. Entsprechende Verordnun-
gen werden in Kürze in Kraft treten. Ein modernes, 
international einheitliches Verkehrsrecht wird die 
Verkehrssicherheit auf den Wasserstraßen weiter 
erhöhen. 
Die Bundesregierung sieht den Schutz der Menschen 
vor den Gefahren der Technik als hauptsächlichen 
Rechtfertigungsgrund aller Sicherheitsbestimmungen 
an. Sie widmet daher in der Binnenschiffahrt ihre 
besondere Aufmerksamkeit den Problemen der Un-
fallverhütung, des Lärmschutzes, der Dauer der 
Arbeits- und Ruhezeiten, der Ausgestaltung von Be-
satzungswohnräumen an Bord der Schiffe und der 
Anpassung von Steuer- und Bedienungselementen 
an den Menschen zur Erleichterung seiner Arbeits-
bedingungen. 

Internationale Zusammenarbeit 

92. Die internationale Zusammenarbeit mit den 
westeuropäischen Staaten im Binnenschiffsverkehr 
muß durch Verträge mit osteuropäischen Staaten er-
weitert werden. Als Anliegerstaat der Donau strebt 
die Bundesregierung den Beitritt zur Donaukommis-
sion an.  Mit  der Volksrepublik Polen und der 
Tschechoslowakei sollten Binnenschiffahrtsabkom-
men abgeschlossen werden. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Fortführung der Abwrackaktion 

2 Umwandlung der Schifferbetriebsverbände in 
reedereimäßig arbeitende Unternehmen ein-
schließlich der Verbesserung der wirtschaftlichen 
Stellung der sogenannten Hauspartikuliere ge-
genüber den Reedereien 

3 Zusammenarbeit mit den Trägern der Häfen zur 
weiteren Rationalisierung des Binnenhafenum-
schlags 

4 Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der 
Berufsausbildung in der Binnenschiffahrt in Zu-
sammenarbeit mit dem Gewerbe und den Ge-
werkschaften 

5 Vereinheitlichung des Verkehrsrechts für Rhein, 
Mosel und die übrigen Binnenwasserstraßen 

6 Verhandlungen über den Beitritt zur Donaukom-
mission, Abschluß von Binnenschiffahrtsabkom-
men mit Polen und der Tschechoslowakei 
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IV. Luftfahrt 

93. Die arbeitsteilige Weltwirtschaft benötigt mehr 
und mehr internationale Flugverbindungen zur Be-
förderung von Fluggästen, Post und Fracht. Auch der 
internationale Tourismus bedient sich in zunehmen-
dem Maße des Flugzeugs. Die deutsche Zivilluftfahrt 
ist auf beide Aufgaben gleichermaßen gerichtet: die 
Herstellung von wirtschaftlichen wie zwischen-
menschlichen Beziehungen. Über diese Beförde-
rungsaufgaben hinaus macht das Luftfahrzeug auch 
vielseitige wirtschaftliche und andere Einsätze aus 
der Luft möglich (sogenannte Arbeitsluftfahrt), zum 
Beispiel Agrar-, Vermessungs- und Bildflüge, Über-
wachung des Straßenverkehrs aus der Luft sowie 
Not- und Katastropheneinsätze. 

Die technischen Pionierleistungen auf dem Gebiet 
der Luftfahrt — zur Zeit zum Beispiel gekennzeichnet 
durch Großraum- und Überschallflugzeuge sowie 
Kurz- und Senkrechtstarter — haben bahnbrechenden 
Einfluß auf die allgemeine Technik gehabt. Sie stel-
len eine ständige Herausforderung für die Infra-
struktur (Flughäfen), die Flugsicherung und andere 
Bereiche des Luftverkehrssystems dar. 

Fluglinienverkehr 

94. Die hohen Investitionen der Luftverkehrsge-
sellschaften in modernes Fluggerät, der bedeutende 
gesamtwirtschaftliche Wert leistungsfähiger Luft-
verkehrsverbindungen und in manchen Fällen auch 
der Wunsch nach politischer Selbstdarstellung haben 
zu einem harten, mit wirtschaftlichen und politischen 
Mitteln geführten weltweiten Kampf um die für den 
Fluglinienverkehr erforderlichen Verkehrsrechte ge-
führt. Die Bundesregierung respektiert auch im Luft-
verkehr — wie auch im Seeverkehr den Anspruch 
jedes Staates auf eigene Luftfahrtunternehmen und 
von diesen durchgeführten Fluglinienverkehr; die 
Deutsche Lufthansa hat durch wirtschaftliche Zusam-
menarbeit in vielen Fällen Flugliniendienste auslän-
discher Unternehmen gefördert. Andererseits wen-
det sich die Bundesregierung aber gegen alle Maß-
nahmen anderer Staaten, welche die eigenen Unter-
nehmen übermäßig bevorzugen und dadurch die 
Wirkungsmöglichkeiten der Deutschen Lufthansa 
wettbewerbsverzerrend beeinträchtigen. Sie wird 

Lufthansa - Netz 
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konsequent ihre Politik fortsetzen, mit den ihr geeig-
net erscheinenden Mitteln hiergegen anzugehen. 

Die Deutsche Lufthansa wird ihr internationales 
Flugliniennetz in den kommenden Jahren verdich-
ten und weiter ausbauen. Ihre Planungen konzen-
trieren sich im internationalen Bereich schwerpunkt-
mäßig darauf, 

— die Verkehrsrechte in den USA und Kanada zu 
erweitern, 

— die bisher in den USA und/oder im fernen Osten 
endenden Dienste „Rund um die Welt" weiterzu-
fuhren, 

— den Raum östlich der Bundesrepublik Deutsch-
land verstärkt in ihr Flugliniennetz einzubezie-
hen und 

— den sibirischen Raum für Transit-Flüge nach Ja-
pan zu benutzen. 

Die Bundesregierung fördert diese Planungen und 
wird die entsprechenden Verhandlungen führen. 

Fluglinienverkehr — Charterverkehr 

95. Zwischen dem Fluglinienverkehr und dem 
Charterverkehr kommt es gelegentlich zu Inter-
essengegensätzen. Beide haben unbestrittene Pio-
nierleistungen in verschiedenen Bereichen erbracht: 
Der Fluglinienverkehr hat die Welt mit einem dich-
ten Netz regelmäßig betriebener Linien überzogen. 
Der Charterverkehr hat mit preisgünstigen Ange-
boten wesentlich zur Entwicklung der Touristen-
ströme beigetragen. 

Die für den Fluglinienverkehr und den Charterver-
kehr unterschiedlichen Ausgangspositionen machen 
es notwendig, dort, wo sich die Interessenbereiche 
überschneiden, sicherzustellen, daß für beide Bewer-
ber vergleichbare Wettbewerbsbedingungen beste-
hen. Dies ist zum Beispiel durch die auf Empfehlung 
der Bundesregierung von der International Air 
Transport Association (IATA) eingeführten niedri-
gen Gruppentarife im Fluglinienverkehr geschehen, 
die das im Nordatlantikverkehr gestörte Wettbe-
werbsgleichgewicht im Fluglinien- und Charterver-
kehr wiederherstellen sollen. 

Da ständig neue Erscheinungsformen im Charterver-
kehr auftreten, muß die verkehrspolitische Lage 
stets neu eingeschätzt und müssen fortwährend 
neue, dieser Situation angepaßte Schritte unternom-
men werden. Zu diesem Zweck besteht ein reger 
Erfahrungsaustausch in der Europäischen Zivilluft-
fahrt-Konferenz (ECAC) zwischen deren zur Zeit 
20 Mitgliedstaaten. Die Empfehlungen der Konferenz 
werden von der Bundesregierung darauf überprüft, 
ob innerstaatliche Gesetze oder Verordnungen ge-
ändert werden müssen, um sie zu verwirklichen. 

96. Der steigende Umfang des Luftverkehrs deut-
scher Unternehmen macht es erforderlich, alle Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, um deren Wettbewerbs-
fähigkeit im internationalen Luftverkehr zu stärken. 

Die wichtigsten Maßnahmen richten sich darauf, 

(1) den deutschen Luftfahrtunternehmen in Kapital-
hilfeabkommen und Investitionsförderungsver-
trägen einen angemessenen Anteil am Luftver-
kehr zu sichern, 

(2) durch steuer- und zollrechtliche Maßnahmen zu 
erreichen, daß deutsche und konkurrierende aus-
ländische Luftfahrtunternehmen gleichmäßig mit 
Abgaben belastet werden, 

(3) Währungsverluste für die von deutschen Luft-
fahrtunternehmen in Ländern mit weicher Wah-
rung erzielten Erträge zu vermeiden und 

(4) im Auslande tätige deutsche Unternehmen der 
Arbeitsluftfahrt zu fördern. 

Deutscher Binnenluftverkehr 

97. Das Flugzeug gewinnt als Beförderungsmittel 
auch für kurze und mittlere Entfernungen zuneh-
mend an Bedeutung; günstige Tagesrandverbindun-
gen ermöglichen es dem Reisenden, einen großen 
Teil des Tages am Zielort zu nutzen. Aus diesem 
Grunde muß auch der künftige Standort des binnen-
ländischen Luftverkehrs im Gesamtverkehrsnetz be-
stimmt werden. 

Über einen Teil der zu behandelnden Probleme er-
wartet die Bundesregierung Aufschluß von einem 
Gutachten, welches unter Kosten-Nutzen-Gesichts-
punkten den innerdeutschen Luftverkehr und den 
innerdeutschen Schienenpersonenverkehr daraufhin 
untersuchen wird, wo Investitionen der öffentlichen 
Hand für die Allgemeinheit den größten Nutzen 
bringen. 

98. Zur Untersuchung des binnendeutschen Luft-
verkehrs zwischen den Flughäfen sowie des soge-
nannten Regionalluftverkehrs, der Verkehrslande-
plätze miteinander und Verkehrslandeplätze mit 
Flughäfen verbindet, hat der Bundesminister für 
Verkehr eine „Kommission für den binnenländischen 
Luftverkehr" berufen. Mitglieder der Kommission 
sind neben den Bundesländern: Deutscher Industrie- 
und Handelstag, Deutsche Lufthansa, Fluggesell-
schaften Bavaria, General Air und Interregional, 
Deutsche Bundesbahn, Arbeitsgemeinschaft deut-
scher Verkehrsflughäfen, Gewerkschaften und der 
Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Luftfahrt-
rates. Die erste Arbeitsphase, die im wesentlichen 
der Ermittlung der Nachfrage nach Luftverkehrslei-
stungen diente, ist mit dem Abschluß der in zehn 
Bundesländern durchgeführten „Hearings" beendet. 
Inzwischen sind die Arbeiten an Netzmodellen auf-
genommen worden. Sie sollen Erkenntnisse darüber 
bringen, wie weitere Wirtschaftsräume in das Netz 
des binnendeutschen Fluglinienverkehrs einbezogen 
werden können. Daran wird sich die Wirtschaftlich-
keitsprüfung und gegebenenfalls die Ausbauplanung 
anschließen. Die Kommission wird das Ergebnis 
ihrer Arbeiten im Jahre 1971 vorlegen. 
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Erhöhung der Flugsicherheit 

Schutz des Luftverkehrs vor Gewaltakten 

99. Das Problem der Abwehr von Gefahren, die 
der Sicherheit des Luftverkehrs durch Gewaltakte 
drohen, steht seit einiger Zeit im Blickpunkt des 
öffentlichen Interesses. Die Bundesregierung hat im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten schnell und entschieden 
reagiert und wird in ihren nationalen und inter-
nationalen Bemühungen nicht nachlassen, gegen der-
artige Praktiken Front zu machen. 

Unverzüglich nach den Anschlägen auf Flugzeuge 
der Austrian Airlines und Swissair am 21. Februar 
1970 hat die Bundesregierung in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen obersten Landesbehörden an 
den deutschen Verkehrsflughäfen umfangreiche 
Maßnahmen zur Sicherung des Luftverkehrs und 
des Flughafenbetriebs in die Wege geleitet. Gefähr-
dete Luftfahrzeuge und Flughafeneinrichtungen wer-
den gesichert sowie Passagiere, Reisegepäck und 
Luftfracht kontrolliert. An den Verkehrsflughäfen 
wurden örtliche Sicherheitskommissionen gebildet, 
denen unter Vorsitz der Luftfahrtbehörde des jewei-
ligen Landes Vertreter der Polizei einschließlich des 
Bundesgrenzschutzes, der Zollverwaltung, der Bun-
despost, des Flughafens und der Luftfahrtunterneh-
men angehören. 

Zusätzlich zu diesen Sofortmaßnahmen hat der Bun-
desminister für Verkehr einen „Ständigen Sicher-
heitsausschuß der Zivilluftfahrt" gebildet, um die 
Mitarbeit aller an der Sicherung des Luftverkehrs 
und der Sicherheit des Flugbetriebes beteiligten Be-
hörden sowie der privaten Luftverkehrsgesellschaf-
ten zu gewährleisten und zu koordinieren. 

Zur Zeit wird der Entwurf eines 11. Strafrechtsände-
rungsgesetzes beraten. Der Entwurf sieht einen Son-
derstraftatbestand für Flugzeugentführungen und 
-attentate ohne Rücksicht auf die Staatsangehörig-
keit des Täters oder den Begehungsort vor. Damit 
trägt der Entwurf zur internationalen Bekämpfung 
der Gewaltakte im Luftverkehr bei. 

100. Auf Anregung der Bundesregierung und der 
Benelux-Länder behandelten die Generaldirektoren 
der Zivilluftfahrt der Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) auf einer 
Sondersitzung im März 1970 Sicherheitsmaßnahmen 
im europäischen Raum. Auf ihren Antrag fand vom 
16. bis 30. Juni 1970 eine außerordentliche Versamm-
lung der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 
(ICAO) statt, die sich ebenfalls mit gemeinsamen 
Aktionen zur Abwehr illegaler Eingriffe in den 
internationalen Zivilluftverkehr beschäftigte. An 
der Versammlung nahmen Vertreter von 91 Mit-
gliedstaaten und Beobachter von 13 internationalen 
Organisationen teil. Es wurden Beschlüsse über 
weltweite Maßnahmen technischer, organisatorischer 
und rechtlicher Art gefaßt, die Gewaltakte gegen die 
Zivilluftfahrt verhindern oder deren Auswirkungen 
abmildern sollen. Unter anderem wurde der Ent-
wurf eines internationalen Abkommens gegen die 
gewaltsame Besitzergreifung von Flugzeugen ver-
abschiedet, der Ende 1970 unterzeichnet werden soll. 

101. Die in der Bundesrepublik getroffenen Sicher-
heitsmaßnahmen entsprechen im wesentlichen den 
Empfehlungen der Versammlung; neue Erkennt-
nisse werden vom „Ständigen Sicherheitsausschuß 
der Zivilluftfahrt" ausgewertet werden. Ziel aller 
Maßnahmen ist, bei einer möglichst geringen Be-
einträchtigung des Luftverkehrs ein Höchstmaß an 
Sicherheit zu erreichen. Da mit einer andauernden 
Bedrohung des Luftverkehrs zu rechnen ist, müssen 
grundlegende organisatorische und rechtliche Än-
derungen durchgeführt und in zunehmendem Um-
fang technische Hilfsmittel zur Kontrolle von Per-
sonen und deren Gepäck sowie Fracht und Post 
eingesetzt werden. 

Ausbildung und Prüfung des Luftfahrtpersonals, 
Errichtung einer Luftfahrtschule 

102. Auch im Luftverkehr ist das Hauptunfallrisiko 
nicht die Technik, sondern der Mensch. Ausbildung 
und Prüfung des Luftfahrtpersonals müssen daher 
weiter verbessert werden. Moderne Ausbildungs- 
und Prüfverfahren — in vielen anderen Bereichen 
mit Erfolg erprobt — sollen hierbei angewandt wer-
den. Ein besonders geeignetes Mittel, Luftfahrtper-
sonal unter einheitlichen Gesichtspunkten auszu-
bilden, wäre die Einrichtung einer staatlichen Luft-
fahrtschule. Dies wird mit guten Gründen von vie-
len Seiten gefordert. Der Bundesminister für Ver-
kehr wird sich bei den zuständigen Stellen mit 
Nachdruck darum bemühen, daß eine solche Schule 
eingerichtet wird. 

103. Die zahlreichen unbeabsichtigten Einflüge in 
den Luftraum der Deutschen Demokratischen Repu-
blik sind zumeist Ausdruck fliegerischen Leicht-
sinns. In Zusammenarbeit mit den obersten Landes-
verkehrsbehörden und dem Deutschen Aero-Club 
wird darauf hingewirkt, daß solche unerlaubten Ein-
flüge unterbleiben. 

Ausbau der Luftfahrtverwaltung 

104. Mit den erhöhten Sicherheitsanforderungen 
in der Luftfahrt muß der Ausbau der Luftfahrtver-
waltung Schritt halten. Die Luftfahrtverwaltungen 
der Länder leisten im Rahmen der Auftragsverwal-
tung unbestritten hervorragende Arbeit. Es wird 
jedoch notwendig sein, die Aufgabenverteilung zwi-
schen Bund und Ländern neu zu überdenken. Das 
gilt insbesondere für die Luftaufsicht. Sie sollte 
den Erfahrungen der jüngsten Zeit angepaßt wer-
den. 

105. Das System der Überwachung der Luftfahrt-
unternehmen ist ständig der Entwicklung der Luft-
fahrt und dem zunehmenden Einsatz komplizierter 
Luftfahrzeuge mit steigenden Geschwindigkeiten 
und Gewichten anzupassen. Nach der Übernahme 
der Prüf- und Überwachungsaufgaben für Luftfahrt-
gerät auf das Luftfahrt-Bundesamt sind auf fünf 
Flughäfen Beamte dieser Stelle tätig. Diese führen 
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zur Zeit im wesentlichen technische Aufgaben des 
Luftfahrt-Bundesamtes durch. Weitere Verbesse-
rungen sind in Aussicht genommen. 

Flugunfalluntersuchungen und -verhütung 

106. Auch bei der Flugunfalluntersuchung und 
-auswertung — einem unentbehrlichen Hilfsmittel 
im Kampf gegen künftige Unfälle — sind Reformen 
eingeleitet. Ausländische Erfahrungen werden stän-
dig daraufhin überprüft, ob aus ihnen neue Erkennt-
nisse gewonnen werden können. 

Flugsicherung 

Einführung der uneingeschränkten Radar-
kontrolle und elektronischen Datenverarbeitung 

107. Die Flugsicherung, die von der Bundesanstalt 
für Flugsicherung als Flugverkehrskontrolldienst, 
Fluginformationsdienst, Flugalarmdienst, Flugbera-
tungsdienst, Flugfernmeldedienst und Flugnaviga-
tionsdienst durchgeführt wird, soll weiter ausgebaut 
werden. Das im Jahre 1965 vom Bundeskabinett ge-
billigte Ausbauprogramm ist überarbeitet und in 
einer langfristigen Planung zusammengefaßt wor-
den. Es liegt zur Zeit dem Bundesminister für Ver-
kehr vor. 

Der gesamte zivile und militärische Flugverkehr, 
mit Ausnahme des Sichtflugverkehrs, soll in die 
Flugverkehrskontrolle einbezogen werden. Für 
diese von der Bundesanstalt für Flugsicherung durch-
zuführende integrierte Kontrolle sind vier Regional-
kontrollstellen in Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am 
Main und München geplant. Die Kontrolle soll im 
gesamten kontrollierten Luftraum über der Bundes-
republik auf der Grundlage der Radarinformation 
erfolgen. Hierzu sollen neben den bestehenden acht 
Nahbereichs- und drei Mittelbereichs-Radaranlagen 
bis Mitte der siebziger Jahre sechs weitere Mittel-
bereichs-Radaranlagen in Betrieb genommen wer-
den. Damit wird eine zweifache Radarüberdeckung 
des Luftraums sichergestellt. Alle Primärradaranla-
gen werden durch Sekundärradaranlagen ergänzt, 
so daß eine automatische Identifizierung und Höhen-
übermittlung entsprechend ausgerüsteter Luftfahr-
zeuge möglich wird. 

Die gleichfalls vorgesehene rechnergesteuerte Ver-
arbeitung von Radarinformationen wird zu einer 
neuen, verbesserten und arbeitserleichternden Art 
der Luftlagedarstellung führen. Die rechnergesteu-
erte Darstellung ist flimmerfrei, hell und weit-
gehend störungsfrei. Informationen von bis zu sechs 
Radaranlagen können mosaikartig in einer Anzeige 
zusammengefaßt werden. Ferner ist geplant, eine 
rechnergesteuerte Flugberatungszentrale einzurich-
ten, von der eine schriftliche Flugberatung für die 
im Rechnerprogramm enthaltenen Flugstrecken von 
jedem an diese Anlage angeschlossenen Flugplatz 
aus abgerufen werden kann. 

108. Die Eigenart des Flugsicherungsdienstes macht 
es erforderlich, an die Mitarbeiter in einzelnen 
Dienstzweigen besondere Anforderungen hinsicht-
lich ihrer Qualifikation und ihrer psychophysischen 
Belastbarkeit zu stellen. Den besonderen Anforde-
rungen wurde durch fühlbare Verbesserungen der 
Einkommensverhältnisse und der Arbeitsbedingun-
gen Rechnung getragen. 

Aus Gründen der Sicherheit des Luftverkehrs ist 
beabsichtigt, die Altersgrenze der Bediensteten des 
Flugverkehrskontrolldienstes — bei entsprechenden 
Ausgleichszahlungen — auf das 55. Lebensjahr her-
abzusetzen. Gesetzgeberische Schritte sind einge-
leitet. Ferner sind alle fünf Jahre zu wiederholende 
Regenerationskuren auf Kosten des Dienstherrn 
vorgesehen. 

Schließlich wurden beim Institut für Arbeitswissen-
schaft der Technischen Hochschule Darmstadt und 
beim Institut für Arbeitsmedizin der Universität 
Gießen Untersuchungen in Auftrag gegeben, durch 
die die gegenwärtige psycho-physische Belastung 
des Personals im Flugverkehrskontrolldienst ana-
lysiert und wissenschaftliche Kriterien für die künf-
tige Gestaltung der Arbeitsbedingungen erarbeitet 
werden sollen. 

Europäische Zusammenarbeit (EUROCONTROL) 

109. Die Bundesrepublik Deutschland ist Unter-
zeichnerstaat des Internationalen Übereinkommens 
über Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt 
EUROCONTROL vom 13. Dezember 1960. Es ist er-
klärtes Ziel dieses Übereinkommens, dem neben 
der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und 
Irland angehören, die Flugverkehrskontrolle unter 
Beachtung der von der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation (ICAO) aufgestellten Regeln und Emp-
fehlungen auf weiträumiger geographischer Grund-
lage zu planen und durchzuführen. Erste Schritte in 
dieser Richtung wurden durch den Aufbau des Euro-
control-Versuchszentrums Brétigny unternommen, 
in dem unter anderem Probleme der Flugverkehrs

-

kontrolle simuliert werden können, sowie durch die 
Einrichtung des Instituts für Luftverkehrssicherungs-
dienst in Luxemburg, in dem Flugsicherungsperso-
nal ausgebildet werden kann. Besondere Bedeutung 
für die künftige Flugverkehrskontrolle im euro-
päischen Rahmen dürfte jedoch die Flugverkehrs

-

kontrollzentrale für den oberen Luftraum in Maas-
tricht haben, deren Inbetriebnahme für 1972 ge-
plant ist. In dieser Zentrale wird erstmalig mit mo-
dernsten elektronischen Mitteln über nationale 
Grenzen hinaus die Flugverkehrskontrolle über 
Norddeutschland, den Niederlanden, Belgien und 
Luxemburg durchgeführt werden. Der Bau einer 
weiteren Flugverkehrskontrollzentrale (für den obe-
ren Luftraum über Süddeutschland) ist geplant. Die 
ständige Kommission (Ministerrat) der Organisation 
EUROCONTROL wird im November 1970 über den 
Bau dieser Flugverkehrskontrollzentrale beschlie-
ßen, die bis 1975 in Betrieb gehen und zivile und 
militärische Kontrollfunktionen ausüben soll. 
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Untersuchungen über die Möglichkeiten des 
Einsatzes von neuem Fluggerät (unter anderem 
Kurz- und Senkrechtstarter) 

110. In der Luftfahrttechnik künden sich revolutio-
nierende Entwicklungen an. Der Europäische Airbus 
„A 300 B", der schon wegen der sehr hohen Entwick-
lungskosten nur in internationaler Zusammenarbeit 
entwickelt werden kann, ist lediglich ein Nahziel. Im 
zukünftigen Luftverkehr wird voraussichtlich der 
Kurz- und Senkrechtstarter besondere Bedeutung 
erlangen. Zahlreiche Projekte sind in den führenden 
Luftfahrtländern entworfen worden. Sie werden vor 
allem darauf geprüft, ob sie die Forderung nach ge-
ringster Lärmentwicklung und Luftverschmutzung, 
größter Sicherheit und Wirtschaftlichkeit optimal er-
füllen. 

Die sich anbahnenden Entwicklungen müssen recht-
zeitig erkannt und in eine Richtung gelenkt werden, 
die unter Berücksichtigung aller Komponenten des 
Verkehrssystems zu größtmöglichem Nutzen führt. 
Auch hier sollte die Regel gelten: Technische Ent-
wicklungen dürfen nicht um ihrer selbst willen, son-
dern müssen als Mittel für gesamtwirtschaftlich 
nützliche Zwecke gefördert werden. 

Nationales Luftrecht — Internationales Luftrecht 

111. Die internationale Zivilluftfahrt ist in ihren 
wesentlichen Teilen eingebettet in umfassende Ver-
tragswerke. Das bedingt ,die Abhängigkeit des na-
tionalen Luftrechts von deren zwingenden Vorschrif-
ten, Richtlinien und Empfehlungen. 

Zur Förderung der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Luftfahrt im weitesten Sinne 
gehört daher auch die Ausgestaltung des deutschen 
Luftrechts, beispielsweise der Bau-, Ausrüstungs- 
und Betriebsvorschriften. Eine Bauordnung für Luft-
fahrtgerät, welche die Grundlage für die zu er-
lassenden Bauvorschriften bildet, wird vorbereitet. 
In erheblichem Umfange müssen bestehende Rege-
lungen geändert und ergänzt werden, um das deut-
sche Luftrecht an den neuesten Stand der techni

-

schen Entwicklung und praktischen Notwendigkei-
ten anzupassen. Auch die Vorschriften über die 
Haftung aus dem Beförderungsvertrag mit ihren 
niedrigen Haftungshöchstsummen müssen der Ent-
wicklung angepaßt werden. Diese Arbeiten hängen 
aber weitgehend von der internationalen Rechts-
entwicklung und der Neufassung international ver-
bindlicher Rechtsvorschriften ab. 

Internationale Systemplanung 

112. Die Erfahrungen bei Einführung des Düsen-
geräts haben die Notwendigkeit unterstrichen, künf-
tig die Planungen der Luftfahrtunternehmen, ,der 
Flughafengesellschaften und der Luftfahrtverwal-
tungen besser aufeinander abzustimmen, um Fehl-
entwicklungen zu vermeiden. Die einzelnen Teile 
des Luftverkehrssystems eines Landes sind ebenso 
voneinander abhängig wie die einzelnen Luftver-
kehrssysteme im Rahmen des Weltluftverkehrs. 

Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) 
mit ihren zur Zeit 120 Mitgliedstaaten betrachtet es 
als eine ihrer vordringlichen Aufgaben, die mit 
einer Systemplanung zusammenhängenden Fragen 
zu erforschen. In ihrem Auftrag hat das ICAO-Sekre-
tariat kürzlich den Entwurf einer Studie über die 
Möglichkeiten der Anwendung .der Systemplanung 
auf die Einführung künftiger Flugzeugtypen fertig-
gestellt. Danach ist unter anderem vorgesehen, in-
nerhalb des ICAO-Sekretariats eine Expertengruppe 
einzurichten, die mit den Luftfahrzeugherstellern 
enge Verbindung hält, die Auswirkungen der neuen 
Flugzeugmuster auf die Infrastruktur prüft, das Er-
gebnis mit ,den Herstellern bespricht und ganz all-
gemein für Koordination und Informationsaustausch 
zwischen Staaten und Luftfahrtindustrie sowie Luft-
verkehrsgesellschaften und Flughäfen als Mittler 
dient. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Internatio-
nale Zivilluftfahrt-Organisation bereits bei den Vor-
bereitungen für diese Studie unterstützt. Sie wird 
sich auf der nächsten ICAO-Vollversammlung (1971) 
für ihre Annahme einsetzen und ihre Durchführung 
in jeder Weise unterstützen. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Erweiterung der Verkehrsrechte für die Deutsche 
Lufthansa 

2 Neuordnung des deutschen Binnenluftverkehrs 

3 Erhöhung der Flugsicherheit durch gezielte Maß-
nahmen; Sicherung des Luftverkehrs vor Ge-
waltakten 

4 Ausbau der Flugsicherung auf der Grundlage 
eines erweiterten Ausbauprogramms 
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V. Seeverkehr 

113. Die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem be-
deutenden Überseehandel kann auf eine angemes-
sene eigene Handelsflotte nicht verzichten. So wie 
in früheren Zeiten der Handel der Flagge folgte, ist 
die eigene Handelsflotte heute ein wichtiges Instru-
ment zur Förderung der wirtschaftlichen Verbin-
dungen nach Übersee. Das gilt sowohl für Zeiten 
der Hochkonjunktur als auch für wirtschaftliche und 
politische Krisenzeiten. Anderenfalls würde ein 
Staat seinen Überseehandel — und damit auch seine 
Exportfähigkeit — von fremden Flotten und von 
einem unberechenbaren internationalen Markt ab-
hängig machen, mit der Folge, daß er in Krisenzeiten 
zur eigenen Versorgung und für die eigene Sicher-
heit nicht auf eine angemessene Seeschiffstonnage 
zurückgreifen könnte. 

Die deutsche Handelsflotte ist modern, ihrer Auf-
gabe angepaßt und zur Zeit gut beschäftigt. Sie hat 
in ihrer Entwicklung mit dem seewärtigen deutschen 
Außenhandel allerdings nicht Schritt gehalten; auch 
die in Auftrag gegebenen Neubauten werden vor-
aussichtlich hinter dessen Zuwachs zurückbleiben. 
Das gilt insbesondere für die deutsche Tankerflotte. 
Sie steht in einem auffälligen Mißverhältnis zu dem 
ständig wachsenden Ölbedarf der Bundesrepublik. 

Die wirtschaftliche Lage der deutschen 
Seeschiffahrt 

114. Ein ständig wachsender Welthandel und eine 
steigende Nachfrage nach Schiffsraum haben die 
deutsche Handelsflotte in ,den letzten Jahren begün-
stigt. Andererseits darf nicht übersehen werden: Die 
deutsche Seeschiffahrt steht in scharfem internatio-
nalem Wettbewerb. Steigende Kosten machen ihr in 
jüngster Zeit zu schaffen. Aber auch die Frachtraten 
sind gestiegen; dies kommt der nicht durch lang-
fristige Verträge gebundenen Tonnage zugute. 

Finanzielle Hilfen aus dem Bundeshaushalt ermög-
lichen es der deutschen Handelsflotte, sich dem 
schnellen Strukturwandel im Seeverkehr anzupas-
sen und die notwendige Modernisierung durchzu-
führen. Zu diesem Zweck sind im laufenden Bundes-
haushalt Neubauhilfen vorgesehen. Im Haushalts-
entwurf 1971 betragen sie 87,5 Millionen DM. Die 
mehrjährige Finanzplanung sieht etwa gleich hohe 
Beträge für die nächsten Jahre vor. Bei den stark 
angestiegenen Neubaupreisen kann hiermit aller-
dings nur ein geringeres Bauvolumen als in den Vor-
jahren gefördert werden. Ob und in welchem Maße 
später Korrekturen der Neubauhilfen erforderlich 
sind, hängt von der Entwicklung in diesem Wirt-
schaftszweig ab. Sie wird sorgfältig beobachtet. 

115. Neben der Neubauförderung wird eine auf 
drei Jahre begrenzte Abwrackaktion durchgeführt. 

Sie soll kleine und veraltete Küstenmotorschiffe bis 
300 Bruttoregistertonnen aus dem Markt nehmen. 
Hierfür enthält der Bundeshaushaltsplan 1970 einen 
Ansatz von 2,5 Millionen DM und Verpflichtungser-
mächtigungen von 5 Millionen DM, die  je  zur Hälfte 
in den Jahren 1971 und 1972 fällig werden dürfen. 
Außer diesen unmittelbaren und im Einzelfall geziel-
ten Förderungsmaßnahmen durch Bundesmittel ent-
halten auch verschiedene Steuervorschriften Hilfen 
zur Förderung der Seeschiffahrt. Es wird allerdings 
zu prüfen sein, in welcher Weise die Bestimmungen 
über erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten nach 
§ 82 f Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
modifiziert werden sollten, um mehr als bisher uner-
wünschte Auswirkungen zu vermeiden, ohne die 
schiffahrtspolitisch notwendigen Investitionen zu be-
hindern. 

Schiffahrtspolitik 

116. Die Bundesrepublik Deutschland zählt zu den 
traditionellen Schiffahrtsländern, die den Grundsatz 
der Freiheit der Seeschiffahrt vertreten. Überall dort, 
wo die deutsche Handelsflotte im freien, fairen Wett-
bewerb steht, hat sie sich durch Zuverlässigkeit und 
hochspezialisierte Leistungen behauptet, obwohl sie 
häufig mit höheren Kosten belastet ist als viele ihrer 
ausländischen Wettbewerber. Die für die Bundes-
republik wichtigen Linienverkehre, die vorwiegend 
hochwertige Industriegüter befördern, stoßen je-
doch zunehmend auf erhebliche Wettbewerbsbe-
schränkungen. Die Freiheit des Seehandels wird 
durch vielfältige staatliche Einflüsse in Frage gestellt 
wie: staatliche Ladungslenkung, staatlicher Einfluß 
auf die Bedingungen der Schiffahrtskonferenzen, 
Zollerleichterung für die auf eigenen Schiffen beför-
derten Ladungen, administrative Bevorzugung der 
eigenen Flagge. 

Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß jedes Land 
die Möglichkeit haben muß, eine eigene Handels-
flotte mit dem Ziel aufzubauen, ihr eine angemes-
sene Beteiligung am eigenen Außenhandel zu si-
chern. Die Bundesregierung anerkennt damit eine 
wesentliche Forderung der Entwicklungsländer. Sie 
erwartet aber andererseits, daß die deutsche Han-
delsflotte angemessen an der Beförderung des see-
wärtigen Außenhandels der Bundesrepublik betei-
ligt bleibt. In Zusammenarbeit mit den traditionellen 
Schiffahrtsländern sind daher die deutschen Vertre-
ter stets für die Freiheit des Seehandels und gegen 
unangemessen protektionistische Maßnahmen einge-
treten. Sollte sich der Flaggenprotektionismus aber 
weiter ausbreiten, wird ein stärkerer Schutz der 
deutschen Reeder notwendig sein, als er mit den 
derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen, insbeson-
dere dem Außenwirtschaftsgesetz, zu erreichen ist. 
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Die Bundesregierung erkennt grundsätzlich den Li-
beralisierungskodex der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an, 
ist aber der Auffassung, daß es ihr gestattet sein 
muß, das Notwendige zum Schutz des eigenen Han-
dels und der eigenen Flotte selbst zu tun, wenn 
multilaterale Maßnahmen nicht zustande kommen 
oder sich als unwirksam erwiesen haben. So hat sie, 
wenn eine allgemeine Nichtdiskriminierungsklausel 
in Kapitalhilfe- und ähnlichen Verträgen von dem 
Vertragspartner nicht akzeptiert wurde, durchweg 
erreicht, daß die deutsche Flotte nicht schlechter 
behandelt werden darf als die Flagge des Vertrags-
partners. 

Die Personallage der deutschen Handelsflotte 

117. Zu einem ernsten Problem ist die ausrei-
chende Besetzung der deutschen Handelsschiffe mit 
genügend ausgebildeten Schiffsoffizieren und Mann-
schaften geworden. Die seit einiger Zeit in allen 
Wirtschaftszweigen angespannte Personallage wirkt 
sich insbesondere auch auf die Seeschiffahrt aus. Das 
dürfte wesentlich darauf beruhen, daß selbst von 
jungen, für die Seefahrt aufgeschlossenen Leuten ein 
seßhaftes Leben an Land den derzeitigen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen an Bord vorgezogen wird. 

Die im vergangenen Jahr unter den jungen Füh-
rungskräften entstandene Unruhe war ein Signal 
dafür, daß die Arbeits- und Lebensverhältnisse an 
Bord offensichtlich nicht mehr den Vorstellungen der 
jungen Generation entsprechen. Hier erscheint Ab-
hilfe geboten, wenn die Personalflucht eingedämmt 
und genügend Nachwuchskräfte gewonnen werden 
sollen. Erfreulicherweise sind diese Zeichen von den 
Beteiligten erkannt worden. Erhöhte Anstrengungen 
um eine zeitgemäße Berufsaufklärung und Personal-
pflege werden unternommen. Dabei spielen ein ge-
regelter, frühzeitig geplanter Urlaub und die Mög-
lichkeit, einen Teil der Freizeit in der Heimat zu 
verbringen, eine besondere Rolle. Auch müssen in 
verstärktem Maße geeignete Arbeitsplätze an Land 
für alle die bereitgehalten werden, die nach längerer 
Tätigkeit an Bord in eine Landstellung wechseln 
wollen. 

118. Die am 1. September 1970 in Kraft getre-
tene Schiffsbesetzungs- und Ausbildungsordnung 
— ein erster und wesentlicher Schritt auf dem Wege 
zu einer umfassenden Reform der Berufsbildung in 
der Seeschiffahrt — soll den zeitbedingten Anforde-
rungen für die Sicherheit auf See Rechnung tragen. 
Die Besetzung der Schiffe wird durch die Verord-
nung mit den Vorschriften des Seemannsgesetzes 
und der Entwicklung des Tarifvertrages in Einklang 
gebracht. In manchen Fällen wirkt sich dies in einer 
erhöhten Mindestbesetzung aus, die zunächst den 
Personalmangel noch verschärfen wird. Die Vor-
schriften über die Besetzung der Schiffe können je-
doch nicht auf die augenblicklich angespannte Per-
sonallage ausgerichtet werden, sondern müssen den 
Arbeitszeitbestimmungen und damit den Erkennt-
nissen über die Belastbarkeit der einzelnen Dienst-

grade sowie der Schiffssicherheit Rechnung tragen. 
Nur so wird auf die Dauer zu erreichen sein, daß 
die Besatzungsmitglieder sich nicht überfordert füh-
len und länger in der Fahrt bleiben, als es bisher 
häufig der Fall ist. Nächstes Ziel muß es sein, auch 
für Mannschaften des Decksdienstes moderne und 
einheitliche Ausbildungs- und Besetzungsvorschrif-
ten zu schaffen. Vorbereitungen hierzu sind ange-
laufen; sie sollen insbesondere auch die Möglich-
keiten der Automation und Technisierung zur Ver-
besserung der Arbeitsplätze nutzen. 

Sicherheit der Seeschiffahrt und Schiffssicherheit 

119. Die  Bundesregierung fördert mit Nachdruck 
alle Bestrebungen, die der Sicherheit des Seever-
kehrs dienen. Dies schließt Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Verkehrsinfrastruktur, des Arbeitsschut-
zes und der Unfallverhütung ein. 

Zur Zeit wird an einer Neufassung der Seeschiffahrt-
straßen-Ordnung von 1961 gearbeitet, um die auf 
den deutschen Seeschiffahrtstraßen geltenden Ver-
kehrsvorschriften der Verkehrsentwicklung und den 
internationalen Vorschriften anzupassen. Zur Vor-
bereitung der von der Zwischenstaatlichen Beraten-
den Seeschiffahrtsorganisation (IMCO) für 1972 ge-
planten Konferenz zur Neufassung der „Regeln zur 
Verhütung von Zusammenstößen auf See" (Anlage B 
zum Schiffssicherheitsvertrag von 1960) wird die 
Bundesregierung umfassende Beiträge liefern. 

Die in entgegengesetzten Richtungen laufenden Ver-
kehrsströme sind in stark befahrenen Gebieten ge-
trennt worden, um die Verkehrssicherheit vor den 
deutschen Küsten zu verbessern. Die Zahl der See-
unfälle ist daraufhin stark zurückgegangen. 

120. Die Bundesregierung unterstützt alle inter-
nationalen Schritte, die Tankerunfälle verhindern 
und — sollten sie sich dennoch ereignen — deren 
Unfallfolgen bekämpfen. Sie arbeitet zur Zeit in der 
Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschiffahrtsorga-
nisation (IMCO) an entsprechenden Empfehlungen 
über Bauart und Ausrüstung von Tankschiffen mit. 
Auf Initiative der Bundesrepublik entwickelt diese 
Organisation auch internationale Sicherheitsvor-
schriften für den Betrieb von Tankern. 

121. Die Vorschriften für den Seetransport gefähr-
licher Güter werden ständig an die Entwicklung 
immer neuer Erzeugnisse der chemischen Industrie 
sowie neuer Verpackungsmittel und Versandmetho-
den angepaßt. 

122. Die in der Zwischenstaatlichen Beratenden 
Seeschiffahrtsorganisation (IMCO) begonnene kriti-
sche Prüfung des gegenwärtigen Funk-Seenotsystems 
wird mit dem Ziel fortgesetzt, eine möglichst voll-
ständige Verzahnung des Telegrafie- und des Sprech-
funksystems zu erreichen. Die Bundesregierung setzt 
sich dafür ein, möglichst alle Handelsschiffe und See-
fischereifahrzeuge mit einer selbsttätig arbeitenden 
Seenotfunkboje auszurüsten. 
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Die Bundesregierung beteiligt sich an den Unter-
suchungen, Satellitensysteme für die Schiffahrt nutz-
bar zu machen. Solche Systeme gestatten jederzeit 
genaue Positionsbestimmungen, ungestörten Funk-
verkehr und verbesserte Seenotsicherung. Nicht zu-
letzt ließe sich auch die Wirtschaftlichkeit der Schiff-
fahrt dadurch verbessern. 

123. Durch die Einführung eines Befähigungsnach-
weises für das Führen von Motorbooten mit mehr als 
5 PS Motorenstärke im Küstenbereich konnte die 
Zahl der Unfälle, an denen Sportfahrzeuge beteiligt 
waren, wesentlich gesenkt werden. Vereinfachte Ty-
pen von Seenotfunkgeräten für Sportboote sind ent-
wickelt worden; damit hat die Sportschiffahrt die 
Möglichkeit, sich mit verhältnismäßig geringem Auf-
wand an das Seenotfunksystem der Handelsschiff-
fahrt anzuschließen. 

Die erschreckend hohe Zahl von Unfällen auf See 
mit tödlichem Ausgang im vergangenen Sommer ist 
auf die Benutzung gänzlich ungeeigneter, nur für 
ruhige Gewässer bestimmter Boote und anderer 
Gegenstände zurückzuführen. Die Gefahren auf See 
werden oft in überaus leichtsinniger Weise unter-
schätzt. Die Aufklärungsarbeit wird verstärkt wer-
den. 

Seehäfen 

124. Der stark ansteigende internationale Güter-
austausch, der Einsatz immer größerer Schiffe sowie 
die Verwendung von immer mehr Spezialschiffen 
zwingt die Seehäfen laufend zu größeren Investitio-
nen. Die deutschen Seehäfen haben sich kurzfristig 
auf neue Transporttechniken wie den Container- und 
Roll-on-/Roll-off-Verkehr einrichten müssen. Die 
Bundesregierung bemüht sich, die Zu- und Ablauf-
wege den steigenden Anforderungen anzupassen. 
Für Investitionen der privaten Seehafenbetriebe 
stellt der Bund — wie in den zurückliegenden Jah-
ren — auch weiterhin Mittel aus dem ERP-Sonder-
vermögen zur Verfügung. 

125. Die deutschen Häfen reichen in ihrem derzeiti-
gen Ausbauzustand für Schiffe von einer gewissen 
Größenordnung an nicht mehr aus. Für Zwei-
hunderttausend-Tonnen-Tanker wird zur Zeit die 
Zufahrt zum Ölhafen Wilhelmshaven ausgebaut. 
Der Bundesminister für Verkehr und die vier 
Küstenländer haben mit den interessierten Wirt-
schaftsverbänden am 25. Juli 1969 eine gemeinsame 
Kommission gebildet, die .die Notwendigkeit und 
die Möglichkeit des Baus von Tiefwasserhäfen an 

Güterumschlag der Seeschiffahrt 
in den größeren deutschen Häfen im Jahre 1969 
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der deutschen Nordseeküste untersuchen soll. Die 
Kommission hat inzwischen über ihre bisherigen 
Untersuchungen berichtet. Danach werden sich in 
absehbarer Zeit die notwendigen Zufahrten für 
Tanker und Massengutschiffe bis 250 000 Tonnen 
Tragfähigkeit sowie die notwendigen Löschanlagen 
erstellen lassen. Ein Tiefseehafen würde außerdem 

die Industriestandortbedingungen im Nordsee-
küstengebiet verbessern. Die Frage der Finanzie-
rung wird weiter zu prüfen sein. Die Kommission 
wird auch untersuchen, inwieweit es notwendig 
und möglich ist, Zufahrten und Hafenanlagen im 
Küstenbereich oder im Küstenvorfeld für noch 
wesentlich größere Schiffe bereitzustellen. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Neuordnung des Seeunfall-Untersuchungsver-
fahrens 

2 Novellierung der Schiffssicherheitsverordnung 
und der Seeschiffahrtstraßen-Ordnung 

3 Vorbereitung der für 1973 geplanten IMCO-Kon-
ferenz über die Verschmutzung der Meere durch 
Industrieabfälle 

4 Überprüfung der schiffahrtspolitischen Grund-
lagen in Verbindung mit der für 1971 geplanten 
Konferenz der europäischen Verkehrsminister 
der OECD sowie Japans 

5 Abschluß der Untersuchung über die Anlage 
eines Tiefwasserhafens 

VI. Kombinierter Verkehr 

126. Mit dem kombinierten Verkehr wird ein mög-
lichst wirtschaftlicher Transportablauf angestrebt, 
bei dem sich in einer ununterbrochenen Transport-
kette die Vorteile verschiedener Verkehrsträger 
kumulieren sollen. Die im kombinierten Verkehr 
angewandten Transporttechniken ermöglichen quali-
tativ bessere Transportleistungen als bisherige Be-
förderungsmethoden, entlasten das Straßennetz und 
fördern die Integration des europäischen Wirt-
schaftsraums. Die Bundesregierung wird auch in 
Zukunft diesen Verkehrsbereich nach Kräften unter-
stützen. Sie wird ihr Programm zur Förderung des 
kombinierten Verkehrs und des Gleisanschlußver-
kehrs mit einem Investitionsvolumen von jährlich 
250 Millionen DM bis zum Jahre 1972 fortführen. 

Großcontainerverkehr 

127. Ausgehend von den Vereinigten Staaten von 
Amerika hat der Containerverkehr auf bestimmten 
Verkehrsmärkten neue Akzente gesetzt. 

Die Verwendung großer, international genormter 
Ladeeinheiten macht es in diesem Bereich möglich, 
die verladende Wirtschaft schneller, regelmäßiger, 
sicherer und preiswerter zu bedienen. 

Die in Großcontainern beförderten Gütermengen 
sind gegenwärtig im Vergleich zu den konventionel-
len Transporten noch relativ klein. Die bisher be-
obachteten Entwicklungstendenzen und die daraus 
erstellten Prognosen lassen jedoch ein stetig stei-
gendes Transportaufkommen erwarten. Nach Auf-
fassung des Wissenschaftlichen Beirats beim Bun-
desverkehrsministerium dürfte der Großcontainer

-

verkehr über deutsche Seehäfen zwischen 1975 und 
1980 eine Größenordnung zwischen 14,8 und 21,3 
Millionen Tonnen jährlich erreichen. Das wären 
rund 50 Prozent des gesamten containertransport-
fähigen Güteraufkommens. Aus diesen Zahlen-
angaben wird deutlich, mit welchen Gewichtsver-
lagerungen künftig gerechnet werden muß. 

Die verladende Wirtschaft und die Verkehrswirt-
schaft werden sich rechtzeitig auf den Wandel ein-
stellen müssen. Die Bundesregierung ist bereit, 
dabei weiterhin tatkräftig Hilfe zu leisten. 

128. Der Containerverkehr gewinnt auch im bin-
nendeutschen und innereuropäischen Bereich stän-
dig an Bedeutung. Vor allem die Deutsche Bundes-
bahn hat sich entschlossen und zügig auf diese neue 
Transporttechnik eingestellt. Sie hat ein Netz von 
Container-Terminals an wichtigen Knoten im 
Binnenland aufgebaut und mit modernsten Um-
schlageinrichtungen ausgerüstet. 
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Container- Umschlagbahnhöfe 
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Der Umfang des Containerverkehrs in der Bundes-
republik hat in den letzten Jahren erheblich zuge-
nommen. 

Zahl der durch die Deutsche Bundesbahn auf der 
Schiene beförderten beladenen Container 

(20 Fuß und größer) 

1970 

Abgang 1967 1968 1969 Januar 
bis 

August 

deutsche 
Seehäfen 	 2 250 11 324 16 338 16 953 

Grenzbahn-
höfe im Ein-
gang über 
die trockene 
Grenze 	 

übrige 

2 166 14 123 47 276 44 259 

Bahnhöfe 
im Bundes-
gebiet 	 4 985 14 508 34 985 39 463 

insgesamt 	. . 9 401 39 955 98 599 100 675 

129. Die Deutsche Bundesbahn hat eine Tochter-
gesellschaft, die „Transfracht — Deutsche Transport-
gesellschaft mbH" gegründet, deren Aufgabe es ist, 
den innerdeutschen kombinierten Verkehr mit Bun-
desbahn- und privateigenen Behältern zu organisie-
ren und aufzubauen. Der Geschäftsbetrieb der Trans-
fracht ist am 1. August 1969 angelaufen. Am 1. April 
1970 hat die Transfracht die Deutsche Generalagen-
tur für Intercontainer, Basel, eine Gründung der 
europäischen Eisenbahnen zur Abwicklung des inter-
nationalen Containerverkehrs, übernommen. Die 
Transfracht verfügte Ende Oktiober 1970 über rund 
1000 eigene Container und Großpaletten. Die Beschaf-
fung weiteren Materials wird von der Bundesregie-
rung im Rahmen des Investitionshilfeprogramms zur 
Förderung des kombinierten Verkehrs unterstützt 
werden. 

130. Auch im internationalen Luftfrachtverkehr 
werden Container verwendet, jedoch aus technisch- 
ökonomischen Gründen nur in geringem Umfang. Es 
sind dies kleine, speziell den Erfordernissen des 
Luftfrachtverkehrs angepaßte Behälter der Verlader. 
Großcontainer, die im Land- und Seetransport ver-
wendet werden, eignen sich wegen ihres hohen Ge-
wichts nicht für den Lufttransport. Hieran wird auch 
der Einsatz von Großraumflugzeugen wenig ändern. 
Außerdem sind die Sendungsgrößen in diesem 

Transportzweig wesentlich kleiner. Das entschei-
dende Zukunftsproblem für den kombinierten Luft-
frachtverkehr besteht darin, die Austauschbarkeit 
und den Umschlag der Luftfracht-Container mit 
denen der übrigen Verkehrsträger zu ermöglichen. 

Huckepackverkehr 

131. Eine besondere Form des kombinierten Ver-
kehrs ist die Beförderung von Sattelaufliegern und 
ganzen Lastzügen auf der Schiene im sogenannten 
Huckepackverkehr. Eine Intensivierung gerade die-
ses Verkehrs trägt dazu bei, die Straßen zu ent-
lasten. 

Die Deutsche Bundesbahn und die Gewerbevertre-
tungen der Spedition, des Güterfernverkehrs und 
des Möbelfernverkehrs haben gemeinsam die „Kom-
biverkehr KG, Deutsche Gesellschaft für kombinier-
ten Güterverkehr mbH & Co. KG" gegründet; ihre 
Aufgabe ist, den Huckepackverkehr kommerziell ab-
zuwickeln. Die Gesellschaft hat ihren Betrieb am 
1. Juli 1969 aufgenommen. Im ersten Monat ihrer 
Tätigkeit hat sie 2143 Transporte durchgeführt; bis 
Juli 1970 konnte sie ihre Leistung auf 4691 Trans-
porte steigern. 

Seit Oktober 1969 verkehrt zwischen Köln und Lud-
wigsburg ,die sogenannte „rollende Landstraße", ein 
Ganzzug aus neuartigen, in Osterreich entwickelten 
Niederflurwagen. Auf ihnen können Lastzüge nor-
maler Bauart ohne besondere technische Vorkehrun-
gen befördert werden. Der Zug kann in 20 Minuten 
beladen werden. Er wird von den Güterfernver-
kehrsunternehmern in steigendem Umfang benutzt. 
Im November 1969, einen Monat nach Aufnahme 
dieses Verkehrs, wurden 191 Lastzüge, im Juli 1970 
bereits 570 Lastzüge befördert. Ein zweiter Zug mit 
Wagen dieser Bauart wird demnächst in Dienst ge-
stellt. 

132. Der Bundesminister für Verkehr hat bei den 
Wirtschaftskreisen, die Huckepackverkehre betrei-
ben, angeregt, zur Entlastung des Straßennetzes 
auch .den Werkfernverkehr an der neuen Transport-
art zu beteiligen. Dabei tritt eine Anzahl vor allem 
tarifpolitischer Probleme auf. Es ist zu erwarten, daß 
vorbereitende Gespräche zu einem erfolgreichen Ab-
schluß gebracht werden können. Neben dem ver-
kehrspolitisch erwünschten Effekt der Straßenent-
lastung könnte die Einbeziehung des Werkfernver-
kehrs die vorhandenen Kapazitäten besser auslasten 
und damit zusätzliche Impulse für den sich erfreu-
lich entwickelnden Huckepackverkehr geben. Eine 
verbesserte Wirtschaftlichkeit der Verkehre würde 
im Ergebnis auch ein erweitertes Leistungsangebot 
im Huckepackverkehr ermöglichen. 
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Huckepack- Liniennetz der „Kombiverkehr KG" 
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Wechselbehälterverkehr 

133. Im kombinierten Verkehr werden in jüngster 
Zeit zunehmend sogenannte Sieben-Meter-Wechsel-
behälter eingesetzt, das heißt auswechselbare Last-
kraftwagen-Aufbauten, die auch auf Schienenfahr-
zeugen befördert werden können. Die Wechselbe-
hälter eignen sich besonders für den kombinierten 
Verkehr und bieten dem einzelnen Unternehmer be-
triebswirtschaftliche Vorteile. Die Behälter haben 
eigene Umsetzungsvorrichtungen und können auch 
Umsetzvorrichtungen der Container-Terminals für 
den Wechsel von einem Verkehrsmittel auf das 
andere benutzen. Die Zahl der Wechselbehälter ist 
innerhalb kurzer Zeit auf rund 6 000 Stück ge-
stiegen. 

Steuerliche Begünstigung des kombinierten 
Verkehrs 

134. Die Bundesregierung hat bereits in der Ver-
gangenheit durch steuerliche Vergünstigungen den 
kombinierten Verkehr gefördert. So ist er von der 
seit 1. Januar 1969 erhobenen Straßengüterverkehr

-

steuer befreit. Darüber hinaus prüft die Bundes-
regierung, ob die im kombinierten Verkehr über die 
Schiene eingesetzten Straßenfahrzeuge von der 
Kraftfahrzeugsteuer ganz oder teilweise freigestellt 
werden sollten. Da die Kraftfahrzeugsteuer den Bun-
desländern zufließt, muß darüber mit den Ländern 
eine Einigung erzielt werden. 

Förderung des grenzüberschreitenden 
kombinierten Verkehrs 

135. Der Bundesminister für Verkehr bemüht sich 
seit längerem darum, die bestehenden kombinierten 
Verkehre zwischen der Bundesrepublik und ihren 
Nachbarländern auszuweiten. Mit einer Reihe von 
Ländern bestehen Kontakte auf Regierungsebene. 
Im einzelnen handelt es sich hierbei um die Nieder-
lande, Belgien, Dänemark, Frankreich und Öster-
reich. Die bisherigen Verhandlungen haben erwie-
sen, daß auch in diesen Ländern ein reges Interesse 
am kombinierten Verkehr besteht.  

136. Grenzüberschreitende Containerverkehre in 
Ganzzügen bestehen bereits für die Verbindungen 

— Rheinmündungshäfen/Bundesrepublik; 

— Ruhrgebiet/Raum Mailand. 

Seit dem 1. Oktober 1970 verkehrt ein Container-
Blockzug auf der  Strecke Köln/Paris. Damit verfügen 
die Wirtschaftsräume Köln/Ruhrgebiet und Paris 
über eine leistungsfähige Containerzug-Verbindung. 
Es ist vorgesehen, dem Blockzug Köln/Paris weitere 
Verbindungen folgen zu lassen, sobald ein Bedarf 
nach zusätzlichen Containertransporten besteht. Ana-
lysen zur Ermittlung der Nachfragestruktur sind 
eingeleitet. 

137. Im Bereich des Überseecontainerverkehrs be-
reitet die Bundesrepublik in Zusammenarbeit mit 
zahlreichen anderen schiffahrttreibenden Ländern 
bei der Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschiff-
fahrtsorganisation (IMCO) internationale Regelun-
gen vor, welche die Sicherheitsvorschriften verein-
heitlichen und den Überseetransport der Container 
erleichtern sollen. 

138. Die Probleme des Landcontainerverkehrs wer-
den im Rahmen der Wirtschaftskommission für Eu-
ropa (ECE) zusammen mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika, Australien und Japan behandelt. Ge-
meinsam mit der Zwischenstaatlichen Beratenden 
Seeschiffahrtsorganisation (IMCO) bereitet die Wirt-
schaftskommission für Europa (ECE) zur Zeit eine 
Weltkonferenz über Containerfragen vor, die auf 
Beschluß des Wirtschafts- und Sozialrates der Ver-
einten Nationen 1972 in Genf stattfinden wird. 
Hauptsächliche Beratungsthemen sind: Abschluß 
einer revidierten Zollkonvention für Paletten und 
eines Übereinkommens über den Frachtvertrag im 
kombinierten Verkehr, Vereinbarungen über Min-
destanforderungen an die Sicherheit der Container 
und Empfehlungen über möglichst einheitliche Nor-
men. 

139. Die Aufnahme deutsch-französischer Hucke-
packverkehre in ,den Relationen Frankfurt/Paris und 
Mannheim beziehungsweise Stuttgart-Ludwigsburg/ 
Paris steht unmittelbar bevor. Weitere internatio-
nale Verkehre sollen folgen. Vorbereitende Ge-
spräche sind bereits aufgenommen worden. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Fortführung des Investitionshilfeprogramms zur 
Förderung des kombinierten Verkehrs und des 
Gleisanschlußverkehrs 

2 Volle oder teilweise Freistellung der im kom-
binierten Verkehr über die Schiene eingesetzten 
Kraftfahrzeuge von der Kraftfahrzeugsteuer 

3 Förderung des internationalen kombinierten Ver-
kehrs durch bilaterale Absprachen 

4 Vorbereitung der Weltkonferenz über Container-
fragen 
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VII. Angleichung der Wettbewerbsbedingungen—Wegekosten 

140. Die Bundesregierung wird ihre Politik der 
stärkeren Integration auch des Verkehrs in die 
marktwirtschaftliche Ordnung fortsetzen. Preis- und 
Leistungswettbewerb im Verkehr können jedoch nur 
dann ihre Funktion erfüllen, wenn sie auf der Grund-
lage von angeglichenen Wettbewerbsbedingungen 
ausgeübt werden. Noch bestehende Verzerrungen 
der Wettbewerbsbedingungen müssen abgebaut 
werden, damit der Wettbewerb seine marktord-
nende Funktion erfüllen kann und so bestehende 
staatliche Eingriffe entbehrlich macht. 
Ein besonders schwieriges Problem ist die gleich-
mäßige Heranziehung der Verkehrsträger zur 
Deckung der ihnen zuzurechnenden Wegekosten. 
Wegen der engen Beziehung zwischen binnenlän-
dischem und grenzüberschreitendem Verkehr darf 
sich eine Lösung dafür nicht auf den nationalen 
Raum beschränken. Sie muß sich vielmehr auf alle 
Länder der Europäischen Gemeinschaften erstrecken. 

Brüsseler Konzeption zur Lösung der 
Wegekostenf rage  

141. Die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften hat die Arbeiten auf diesem Gebiet sehr 
frühzeitig begonnen. Es liegen zwei Grundsatzent-
scheidungen des Rates über eine Wegekostenunter-
suchung im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffs-
verkehr vor, die wiederum Grundlage für eine von 
der Kommission in Auftrag gegebene Musterunter-
suchung der Verbindung Paris—Le Havre waren. 
Diese Verbindung wurde ausgesucht, weil zwischen 
den beiden Städten Paris und Le Havre sowohl eine 
Wasserstraße als auch eine Schienen- und Straßen-
verbindung besteht. 
Die eingehende Studie zeigt unter anderem, daß 
allen diskutierten Methoden für die Berechnung der 
Wegekosten ein Bestandteil gemeinsam ist, nämlich 
die Grenzkosten der Benutzung. Sie umfassen die 
für Betrieb, Sicherheit, Unterhaltung und Erneue-
rung der Verkehrswege durch ein hinzukommendes 
Fahrzeug entstehenden Kosten der öffentlichen 
Hand. Sie können den Wegebenutzern unmittelbar 
zugerechnet werden. 

142. Der Vorschlag der Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften für eine erste Richtlinie des 
Rates zur Anpassung der nationalen Systeme der 
Steuern für Nutzfahrzeuge beschränkt sich auf die 
Harmonisierung der Steuerstrukturen; dabei muß 
das Verhältnis der Steuersätze für die einzelnen 
Fahrzeugkategorien zueinander so angesetzt wer-
den, daß sie den jeweiligen Anteil an den durch die 
einzelnen Fahrzeuge verursachten Kosten wider-
spiegeln. Den Mitgliedstaaten bleibt es überlassen, 
die allgemeine Höhe der Besteuerung festzusetzen; 
der endgültigen Wahl des Abgeltungssystems für 
die Wegebenutzung wird somit nicht vorgegriffen. 
Wegen der Schwierigkeit der zu lösenden Probleme  

konnte der Richtlinienvorschlag nicht — wie 
ursprünglich vorgesehen — zum 1. Januar 1970 in 
Kraft gesetzt werden. 

Eine abschließende Stellungnahme der Bundesregie-
rung zum Richtlinienvorschlag der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, der weitgehend auch 
als erster Schritt auf eine Defiskalisierung der Mine-
ralölsteuer und der Kraftfahrzeugsteuer verstanden 
wird, ist noch zu erarbeiten. 

143. Weitere Untersuchungen über die Wegekosten 
des Stadtverkehrs und zur laufenden Feststellung 
der Ausgaben für die Verkehrswege sind in Angriff 
genommen worden. 

Einführung einer wegekostenorientierten 
Straßenbenutzungsabgabe in der 
Bundesrepublik Deutschland 

144. Das schrittweise Vorgehen im internationalen 
Bereich findet seine Parallele in den Vorarbeiten in 
der Bundesrepublik Deutschland. Hier soll die als 
Lenkungssteuer vorübergehend eingeführte Straßen-
güterverkehrsteuer durch eine wegekostenorien-
tierte und auf die Entwicklung in den Europäischen 
Gemeinschaften ausgerichtete Straßenbenutzungs-
abgabe abgelöst werden. Eine solche Aufgabe wirft 
zahlreiche schwierige Probleme auf. Einerseits ist 
darauf hinzuweisen, daß der von einer unabhängi-
gen Arbeitsgruppe im Bundesverkehrsministerium 
vorgelegte Wegekostenbericht noch diskutiert wird. 
Andererseits konnte auch bei den Beratungen über 
den Vorschlag der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften für eine erste Richtlinie zur Anpas-
sung der nationalen Systeme der Steuern für Nutz-
fahrzeuge der ursprüngliche Zeitplan nicht einge-
halten werden. Schließlich müssen bei den Arbeiten 
im nationalen Bereich auch die Ziele der im Rahmen 
der großen Steuerreform beabsichtigten Reform der 
Kraftfahrzeugsteuer berücksichtigt werden. 

Die Bundesregierung wird einen Gesetzentwurf vor-
legen, wenn eine die bestehenden Probleme ange-
messen berücksichtigende Entscheidung getroffen 
werden kann. 

Heranziehung der Schiffahrt auf den 
Binnenwasserstraßen im Bereich der 
Europäischen Gemeinschaften 

145. Die Binnenschiffahrt trägt im Verhältnis zu 
den anderen Verkehrsträgern in einem sehr viel 
geringeren Maße zu den ihr zuzurechnenden Wege-
kosten bei. Mit dem Ziel einer allmählichen Anpas-
sung wurde daher die im Verkehrspolitischen Pro-
gramm vorgesehene Anhebung der Schiffahrtabga-
ben um 15 Prozent verwirklicht. Durch inzwischen 
eingetretene Kostensteigerungen wird es sich in 
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Zukunft als notwendig erweisen, die Schiffahrt

-

abgaben der Entwicklung anzupassen. 
Eine langfristige Lösung der Wegekostenfrage setzt 
auch für die Binnenschiffahrt ein gemeinsames 
europäisches Vorgehen voraus. Mit dieser Zielset-
zung unterstützt die Bundesregierung die Bestrebun-
gen der Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten, die Binnenschiffahrt auf allen europäischen 
Wasserstraßen gleichmäßig zur Deckung der Wege-
kosten heranzuziehen. 
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
hat die Auffassung vertreten, daß es in Anbetracht 
der tatsächlichen Situation in den Mitgliedstaaten 
nicht zweckmäßig wäre, den Staaten die Festlegung 
der allgemeinen Höhe der einzuführenden Schiffahrt

-

abgaben zu überlassen. Da in den meisten Fällen 
derartige Abgaben neu sind, würde ein von Land zu 
Land unterschiedliches Vorgehen zu einem mög-
licherweise beträchtlichen Umweg auf dem Weg zu 
einer Harmonisierung führen. 

Die Bundesregierung teilt diesen Standpunkt. Sie 
verkennt aber nicht die Schwierigkeiten, die mit 
der Durchsetzung dieses Konzeptes verbunden sind, 
da es sehr große Auffassungsunterschiede in der 
Frage geben wird, welche Höhe der Abgaben ange-
messen und in einem ersten Schritt vertretbar er-
scheint. 
Zusätzliche Probleme ergeben sich aus der zur Zeit 
bestehenden Abgabenfreiheit der internationalen 
Schiffahrtswege. So wird die Auffassung vertreten, 
daß die Einführung von Schiffahrtabgaben die Än-
derung internationaler Verträge, wie zum Beispiel 
der Mannheimer Akte von 1868, erforderlich machen 
würde. 

Einführung von Flugsicherungsgebühren 

146. Auch die Luftfahrt soll in Zukunft über die von 
den Flughäfen für ihre Infrastruktur bereits erhobe-
nen Landegebühren hinaus „Wegekosten" tragen. 
Entsprechende Schritte für internationale Verein-
barungen über Flugsicherungsgebühren, die auch 
die Leistungen des Flugwetterdienstes mit abgelten, 
sind im Rahmen der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation (ICAO), der Europäischen Zivilluft-
fahrt-Konferenz (ECAC) und der Organisation EURO

-

CONTROL eingeleitet worden. Es wird damit ge-
rechnet, daß die Gebührenerhebung im Bereich der 
Organisation EUROCONTROL im November 1971 
eingeführt werden kann. 

Neutralisierung verbleibender unterschiedlicher 
Wegekostenbelastung 

147. Die Forderung nach Angleichung der Wettbe-
werbsbedingungen bedeutet noch keine Entschei-
dung darüber, ob die Wegekosten grundsätzlich in 
voller Höhe von den Wegebenutzern getragen wer-
den sollen oder ob nur eine — wie auch immer fest-
zulegende — anteilige Anlastung erfolgen soll. 

Die Eisenbahnen sind kraft Gesetzes gehalten, ihre 
Fahrwegkosten grundsätzlich selbst zu tragen; im 
Nutzkraftfahrzeugverkehr könnte über eine wege-
kostenorientierte Straßenbenutzungsabgabe eine 
stärkere Heranziehung zu den Wegekosten erreicht 
werden. Bei der Binnenschiffahrt würden sich über 
eine Anhebung der Schiffahrtabgaben auf ein kosten-
deckendes Niveau die Transportpreise erhöhen, und 
damit würde der Verkehr in vielen Relationen zum 
Erliegen kommen; außerdem ist der größte Teil des 
Binnenschiffsverkehrs durch die Mannheimer Akte 
von 1868 der Erhebung von Abgaben auf dem Rhein 
entzogen. Es werden daher auch andere Wege zu 
untersuchen sein, die zu einer Gleichstellung der 
Verkehrsträger im Wettbewerb auch mit der Binnen-
schiffahrt führen. 

Als eine mögliche Lösung wird von verschiedenen 
Seiten die Übernahme des Fahrweges der Eisenbah-
nen auf den Bund angesehen. Danach hätten die 
Eisenbahnen für die Benutzung des Schienenweges 
eine Abgabe zu entrichten, die entsprechend dem 
Belastungsgrad ihrer Wettbewerber differenziert 
werden könnte. Einerseits würden sich die Fix-
kosten der Bahnwege dadurch in variable Kosten 
(Benutzungsabgabe) verwandeln. Andererseits könn-
ten die Wettbewerbsbedingungen auch dann weit-
gehend angeglichen werden, wenn eine volle Wege-
kostendeckung bei konkurrierenden Verkehrsträ-
gern gesamtwirtschaftlich nicht vertretbar erscheint. 

Die Übernahme des Fahrweges der Eisenbahnen auf 
den Bund würde eine Zusammenfassung der Inve-
stitionsentscheidungen für Schienenwege, Fernstra-
ßen und Wasserstraßen voraussetzen. 

Größere Verkehrswegebauprojekte sind auf der 
Grundlage der Ergebnisse von Kosten-Nutzen-Ana-
lysen zu entscheiden. Eine derartige Neuordnung 
der Infrastrukturpolitik setzt eine einheitliche Pla-
nung für diese Verkehrswege voraus, wie sie nur 
ein koordiniertes und später integriertes Bundes-
verkehrswegeprogramm ermöglicht. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Einführung einer wegekostenorientierten Stra-
ßenbenutzungsabgabe für Nutzfahrzeuge 

2 Einführung von Flugsicherungsgebühren 

3 Untersuchung von Möglichkeiten, die verblei-
benden unterschiedlichen Wegekostenbelastun-
gen zu neutralisieren. 
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VIII. Tarifpolitik 

148. Die Tarifpolitik hat die Bildung und Weiter-
entwicklung aller Entgelte für Beförderungs- und 
Nebenleistungen der Verkehrsträger zum Gegen-
stand und ist somit in gleicher Weise bedeutsam für 
die Gesamtheit der Verkehrsnutzer wie für die ein-
zelnen Verkehrsunternehmer. Sie muß sich harmo-
nisch in die verkehrspolitische Konzeption der Bun-
desregierung einfügen und mit den allgemeinen 
wirtschaftspolitischen Prinzipien übereinstimmen. 
Die Tarifpolitik soll die unterschiedlichen Interessen 
der öffentlichen und privaten Verkehrsunternehmer 
sowie der Verkehrsnutzer soweit wie möglich be-
rücksichtigen. Die Preisbildungsvorschriften der Bin-
nenverkehrsträger — Eisenbahn, Straßenverkehr 
und Binnenschiffahrt — sind für den Güterverkehr 
1961 weitgehend vereinheitlicht worden. Die Initia-
tive für die Preisgestaltung liegt seitdem im wesent-
lichen bei den Verkehrsträgern, die bei ihren Tarif-
anträgen grundsätzlich zwischen Festpreisen und 
Mindest-Höchst-Preisen wählen können. Der Bun-
desminister für Verkehr entscheidet kurzfristig über 
die Tarifanträge der Verkehrsträger im Rahmen be-
stimmter in den Verkehrsgesetzen festgelegter Kri-
terien. Die Verkehrsträger haben von der ihnen 
gebotenen Möglichkeit, die Tarife flexibler zu ge-
stalten, in unterschiedlichem Maße, in den letzten 
Jahren aber zunehmend Gebrauch gemacht. 

149. Die Deutsche Bundesbahn hat ihren Regel-
tarif immer stärker zugunsten von zur Zeit über 250 
Ausnahmetarifen aufgefächert, zu denen jetzt be-
reits 80 Prozent der Güter im Wagenladungsverkehr 
gefahren werden. Der Einführung der Ausnahme-
tarife gehen Verhandlungen mit den Verladern vor-
aus, in denen ein individuelles Preisangebot abge-
geben wird. Dabei wird den Verhältnissen des Ein-
zelfalles zum Beispiel durch Preisermäßigungen für 
geschlossene Züge sowie für größere regelmäßige 
Transporte Rechnung getragen. 

150. Im Güterfernverkehr ist seit Frühjahr 1970 
die Preisbildung durch den Übergang zu einem fast 
ausschließlichen Margentarifsystem, das im Güter-
nahverkehr seit vielen Jahren angewandt wird, wei-
ter aufgelockert worden. Die gewonnenen Erfahrun-
gen werden bei Erwägungen über weitere Liberali-
sierungsmaßnahmen berücksichtigt. 

Eisenbahn und Güterkraftverkehr haben bei Beför-
derung von Ein- und Ausfuhrgütern über deutsche 
Seehäfen das Recht, ohne Bindung an die Tarife 
unter bestimmten Voraussetzungen Sonderabma-
chungen schriftlich zu vereinbaren. Damit ist berech-
tigten Belangen der Küstenländer entsprochen wor-
den. Infolge der Hochkonjunktur wurden bis jetzt 
zwar nur wenige Sonderabmachungen abgeschlos-
sen. Es ist jedoch zu erwarten, daß von dieser Mög-
lichkeit in Zukunft stärker Gebrauch gemacht wird. 

151. In der Binnenschiffahrt werden die Entgelte 
von Frachtenausschüssen beschlossen, die mit Ver-
ladern und Vertretern des Binnenschiffsgewerbes 
paritätisch besetzt sind. Die Entgelte sind überwie-
gend Festfrachten, die jedoch in Anpassung an die 
Marktlage flexibel ausgehandelt werden. 

152. Im Spediteursammelgutverkehr wurden die 
ursprünglich festen Kundensätze in Mindest-Höchst-
Entgelte umgewandelt, deren Marge mehr und mehr 
ausgeweitet worden ist. Außerdem ist der sachliche 
Geltungsbereich der Preisbindung in den letzten 
Jahren eingeschränkt worden. 

153. Die Tarifpolitik für die Binnenverkehrsträger 
muß in zunehmendem Maße auf die internationale 
Entwicklung abgestimmt werden. Sie hat durch die 
gemeinsame Verkehrs- und Tarifpolitik der Euro-
päischen Gemeinschaften auch bereits erste auf eine 
Verstärkung des Wettbewerbs gerichtete Impulse 
erhalten. Die 1968 erlassene und auf drei Jahre be-
fristete Margentarifverordnung für den grenzüber-
schreitenden Straßengüterverkehr war ein Anfang. 
Die einzelnen Straßengütertarife sind zwischen den 
Mitgliedstaaten ausgehandelt worden und werden 
voraussichtlich Anfang 1971 in Kraft treten, Das an-
gestrebte Ziel, auf dem europäischen Verkehrsmarkt 
eine möglichst liberale Tarifpolitik zu verwirklichen, 
erscheint nur auf der Basis gemeinsamer Richtlinien 
aller Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf-
ten erreichbar. Voraussetzung hierfür ist die weitere 
Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen. Da-
bei werden unter anderem auch die Frage der  An-
lastung der Wegekosten und Kapazitätsregelungen 
bei einzelnen Verkehrsträgern von erheblichem Ein-
fluß sein. 



Drucksache VI/1 350 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode  

IX. Verkehrsinfrastruktur 
Bundesverkehrswegeplanung 

154. Der Deutsche Bundestag hat ausgehend vom 
Verkehrspolitischen Programm der Bundesregie-
rung den Bundesminister für Verkehr beauftragt, 
ein Bundesverkehrswegeprogramm aufzustellen. 
Eine Bundesverkehrswegeplanung ist wegen der Zu-
sammenhänge zwischen den einzelnen Verkehrsmit-
teln und der engen Verflechtung des Verkehrs mit 
anderen Bereichen eine sehr komplexe und langfri-
stige Aufgabe. Sie zu erfüllen, wird der Bundesver-
kehrsverwaltung durch vorhandene Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Infrastrukturplanung erleichtert. 

Mit der Wegeplanung wird vielfach wissenschaft-
liches Neuland betreten. Eine enge Zusammenarbeit 
von Wissenschaft und Verwaltung ist daher selbst-
verständlich. Der Bundesminister für Verkehr unter-
hält zu diesem Zweck Kontakte mit solchen Stellen 
im In- und Ausland, die eine ähnliche Aufgabe be-
reits bearbeitet haben oder sie in Angriff nehmen 
wollen. 

Die Bundesverkehrswegeplanung muß ständig neue 
Informationen über die wirtschaftliche, demographi-
sche und verkehrliche Entwicklung berücksichtigen. 
Sie ist daher nicht als einmaliger Akt anzusehen, 
sondern als eine ständige Aufgabe, die eine immer 
kompliziertere Verkehrslage auch in die Zukunft be-
gleiten wird. 

155. Der erste Schritt bei den inzwischen aufge-
nommenen Arbeiten war die Formulierung der 
Ziele, die der Bundesverkehrswegeplanung vorge-
geben sind. Der Verkehrssektor soll einen größt-
möglichen Beitrag zum allgemeinen Wohl leisten. 
Damit dieses Ziel als Leitlinie bei der Infrastruktur-
planung im Verkehr dienen kann, ist es in konkrete 
Einzelziele aufzulösen. Die verschiedenen Einzel-
ziele bilden ein Zielsystem, das in seiner Gesamtheit 
der Bewertung von Alternativen dient. 

Die nachfolgenden Ziele sind für die Verkehrswege-
planung von Bedeutung: 

— Der Freiheitsspielraum des einzelnen muß ge-
sichert werden und ihm die Wahl des Verkehrs-
mittels nach Art und Qualität überlassen bleiben. 

— Der Neu- und Ausbau von Verkehrswegen muß 
einen größtmöglichen Beitrag zum Wirtschafts-
wachstum erbringen. 

— Die Planung der Verkehrswege ist so durchzu-
führen, daß Lärmbelästigungen, Luft- und Was-
serverschmutzungen, kurz alle schädlichen Ein-
flüsse auf die Umwelt möglichst vermieden wer-
den. 

— Die Verkehrsplanung muß Gesichtspunkte der 
Raumordnung berücksichtigen: gesunde Lebens- 
und Arbeitsbedingungen, ausgewogene wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Verhältnisse in 
allen Teilen des Bundesgebiets. 

— Die qualitative Leistungsfähigkeit der Verkehrs-
mittel ist zu steigern. 

— Die negativen Folgen der Störanfälligkeit der 
Verkehrsnetze für die Wirtschaftstätigkeit und 
die Versorgung der Bevölkerung sind durch Pla-
nung ausreichender Ausweichmöglichkeiten in 
Grenzen zu halten. 

— Jede Einzelmaßnahme ist bei gleicher Erfolgs-
chance mit dem geringstmöglichen Mitteleinsatz 
durchzuführen. 

— Die Ziele der europäischen Integration und der 
internationalen Zusammenarbeit sind bei der Ge-
staltung der Verkehrsinfrastruktur zu berücksich-
tigen. Weiteren außen- sowie verteidigungspoli-
tischen Zielsetzungen ist bei der Planung gegebe-
nenfalls Rechnung zu tragen. 

— Bei Investitionsentscheidungen sind auch ver

-

kehrsfremde Funktionen zu berücksichtigen. 

Stand der Arbeiten 

156. Die laufenden Planungen, insbesondere die 
Aufstellung des Bedarfsplanes für den Ausbau der 
Bundesfernstraßen 1971 bis 1985, zeigen, daß es in 
enger Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Praxis möglich ist, die genannten Ziele weitgehend 
zu quantifizieren. Die Planungen sind in einem stän-
di gen Prozeß zu überprüfen, fortzuschreiben, aufein-
ander abzustimmen und miteinander zu verzahnen. 

Für die Bundesverkehrswegeplanung sind zunächst 
die folgenden Tätigkeiten eingeleitet worden: 

157. Analyse und Prognose der Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsstruktur der Bundesrepublik Deutschland 

Der Verkehr ist keine autonome Größe, sondern 
wird von zahlreichen Faktoren wie Bevölkerung, 
Einkommen, Kraftfahrzeug-Bestand, Produktion 
und Verbrauch wichtiger Güter bestimmt. Wegen 
der vielfältigen Beziehungen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und dem europäischen 
Raum wird man auch dessen Entwicklung berück-
sichtigen müssen. Soziologische Studien über 
künftige Lebensbedingungen und Verhaltenswei-
sen der Bevölkerung sollen die Prognosen ab-
sichern und ergänzen. 

158. Analyse und Prognose des Verkehrsaufkom-
mens und der Verkehrsverflechtung sowohl im Gü-
terverkehr als auch im Personenverkehr 

Die Verkehrsströme im Personen- und Güterver-
kehr werden bestimmt von der Bevölkerungs-
dichte und dem Kraftfahrzeugbestand, der wirt-
schaftlichen Aktivität und anderen Faktoren. Beim 
Personenverkehr wird es durch eine Unterschei- 
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dung nach Reisezwecken möglich, Änderungen 
des Arbeits-, Konsum- und Freizeitverhaltens in 
den Prognosen zu erfassen. Für die Prognose wird 
eine Beziehung zwischen dem beobachteten Auf-
kommen des Personen- und Güterverkehrs und 
der Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur (Ver-
kehrserzeugungsmodell) hergestellt. Das Ver-
kehrsaufkommen eines Gebietes verteilt sich auf 
die benachbarten Gebiete entsprechend deren wer-
kehrlicher Anziehungskraft und der Güte der Ver-
kehrsverbindungen (Verkehrsverteilungsmodell). 
Die Kenntnis der Modelle erlaubt es, aus der zu-
künftigen Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur 
und dem geplanten Verkehrsangebot die zukünf-
tige Verkehrsverflechtung zu berechnen. Diese 
Arbeiten erfolgen zunächst auf der Basis von 78 
Raumeinheiten. 

159. Erfassung und Analyse vorhandener und 
neuer Verkehrsmittel 

Transportgeschwindigkeiten, Kapazitäten, Trans-
portkosten und Tarife der Verkehrsmittel (Fahr-
zeuge und Fahrweg) werden erfaßt und zusam-
mengestellt. Dabei werden sowohl die vorhande-
nen Verkehrsmittel und ihre durch Weiterent-
wicklung entstehenden Varianten als auch mög-
liche neue Verkehrsmittel erfaßt. 

160. Analyse des Verkehrsangebots und Feststel-
len von Über- und Unterkapazitäten 

Die Ergebnisse der Analyse sollen bei der Fort-
schreibung der vorhandenen Planungen bezie-
hungsweise bei neuen Planungen verwertet wer-
den. 

161. Zusammenstellen von Entwicklungsplänen für 
die einzelnen Verkehrswegenetze 

Das weitere Vorgehen hängt von den Ergebnissen 
der Analysen ab. Es ist daher nicht zweckmäßig, 
den einzuschlagenden Weg bereits heute festzu-
legen. Dafür spricht auch, daß wichtige For-
schungsergebnisse und Entscheidungen auf dem 
Gebiet der neuen Verkehrstechnologien und der 
Verkehrssysteme noch ausstehen und die pla-
nun gswissenschaftlichen Grundlagen, insbeson-
dere die Prognoseverfahren, zur Zeit noch ver-
bessert werden. 

Verbesserung der Datenbasis 

162. Das Bundesverkehrswegeprogramm erfordert 
umfangreiches Datenmaterial, das zu einem Teil 
erst erhoben werden muß. Die Anforderungen an die 
amtliche Statistik werden deshalb erheblich zuneh-
men. Dies gilt vor allem für den Personenverkehr. 
Der Bundesminister für Verkehr hat als ersten 
Schritt zur Verbesserung der Datenbasis einer Ar-
beitsgemeinschaft von zwei Instituten den Auftrag 
erteilt, Angaben über die innerhalb einer Woche 
durchgeführten Fahrten einer repräsentativen Aus-
wahl von einem Prozent aller Personenkraftwagen 
des Bundesgebietes zu erheben. 

Datenbank 

163. Neben der Datenerhebung kommt der Daten-
speicherung und Datenorganisation erhebliche Be-
deutung zu. Der Aufbau einer elektronisch geführ-
ten Verkehrsdatenbank ist eingeleitet worden. In 
ihr sollen alle bedeutsamen technischen, werkehr-
lichen und sozio-ökonomischen Daten erfaßt und 
ständig fortgeschrieben werden, die zu einem Ver-
kehrssystem gehören oder mit ihm in Zusammen-
hang stehen und deren Umfang eine elektronische 
Speicherung notwendig macht. 

Die Verkehrsdatenbank soll für alle im Bundesver-
kehrsministerium anstehenden Planungs- und Ent-
scheidungsvorgänge die erforderlichen, heute viel-
fach noch verstreuten Daten nach einheitlichen Ord-
nungsmerkmalen zusammenfassen und vorhalten. 
Besonders weit fortgeschritten sind die Arbeiten für 
die Straßendatenbank. 

Die Verkehrsdatenbank soll in der EDV-Anlage der 
Bundesanstalt für Straßenwesen in Köln geführt 
werden. Datenendstationen für die Datenein- und 
-ausgabe werden im Bundesverkehrsministerium 
eingerichtet. Die Verkehrsdatenbank wird ihre Da-
ten mit den bestehenden oder in Einrichtung be-
griffenen Fachdatenbanken des Bundes, der Länder 
und der Gemeinden austauschen. Wegen der unter-
schiedlichen Herkunft der in ,die Verkehrsdatenbank 
aufzunehmenden Daten müssen Datenerfassung und 
-aufbereitung der einzelnen Stellen koordiniert 
werden. 

Maßnahmen in der 6. Leg islaturperiode: 

1 Fortsetzung der Arbeiten an der Bundesverkehrs-
wegeplanung 

2 Aufbau einer Verkehrsdatenbank 
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Straßen 

Straßenbaufinanzierung 

164. Der finanzielle Aufwand für den Ausbaube-
darf nach dem Bedarfsplan für den Ausbau der Bun-
desfernstraßen in den Jahren 1971 bis 1985 ist auf 
der Grundlage des Preisstandes von 1968/69 auf 
etwa 125 Milliarden DM zu schätzen. Nach der Ent-
wicklung der Baupreise in der Zwischenzeit dürfte 
der Finanzbedarf Ende 1970 mindestens um 15 Pro-
zent höher liegen. 

Zur Finanzierung des Bundesfernstraßenbaues ste-
hen 50 Prozent des auf den Kraftverkehr entfallen-
den Mineralölsteueraufkommens (nach Abzug des 
für die kommunalen Verkehrsverbesserungen be-
stimmten Anteils von 3 Pfennig/Liter) zur Verfü-
gung. Eine Schätzung des bis 1985 anfallenden 
zweckgebundenen Mineralölsteueraufkommens er-
gibt einen Betrag von 93 Milliarden DM. Hiervon 
entfallen nach Abzug des Mittelbedarfs für nicht-
investive Ausgaben rund 72 Milliarden DM auf In-
vestitionen. Inzwischen lassen neuere Schätzungen 
ein höheres Mineralölsteueraufkommen erwarten. 

Es ist gleichwohl abzusehen, daß mit dem zweck-
gebundenen — wenn auch steigenden — Mineralöl-
steueraufkommen der infolge Preissteigerungen 
ebenfalls steigende Finanzbedarf bis zum Jahre 1985 
bei weitem nicht gedeckt werden kann. 

Die Schere zwischen dem Investitionsbedarf und den 
Finanzierungsmitteln entwickelt sich im Bundesfern-
straßenbau zeitlich wie folgt: 

Jahr 

Nach

-

hol

-

bedarf 
Stra

-ßenbau 

Zusätz
-licher 

Investi

-

tions

-

bedarf 
auf 

Grund 
wach

-

sender 
Motori-
sierung 

Summe 
Spalte 

2 und Spalte 

3 

Derzeit 
gesi

-

cherte 

Finanz

-

mittel 

Finanz

-

lücke 

— in Milliarden DM — 

1 2 3 4 5 6 

1970 60 — 60 — 60 

1970 bis 1975 60 40 100 22 78 

1970 bis 1980 60 55 115 44 71 

1970 bis 1985 60 65 125 72 53 

1970 bis 1990 60 70 130 101 29 

1970 bis 1995 60 75 135 131 4 

Hieraus wird deutlich: Die heutige Engpaßsituation 
im Straßenverkehr wird sich im ganzen gesehen in 

den nächsten fünf bis zehn Jahren noch verschärfen, 
weil das zweckgebundene Aufkommen aus der Mi-
neralölsteuer in diesem Zeitraum noch hinter dem 
zusätzlichen Straßenbaubedarf (Spalte 3 der Tabelle) 
zurückbleiben wird. Erst in den achtziger Jahren 
wird eine gewisse Erleichterung eintreten. Einzelne 
hoch belastete Strecken, wie zum Beispiel Köln—
Frankfurt, werden allerdings durch schwerpunkt-
artigen Mitteleinsatz bereits in den nächsten fünf 
Jahren spürbar entlastet werden können. Dies än-
dert jedoch nichts an der dargestellten Gesamt-
situation. 

165. Die Bundesregierung steht vor drei alternati-
ven Möglichkeiten: 

(1) Sie kann ,den Straßenbau im bisherigen Umfange 
fortführen. Dann müssen Wirtschafts- und Indi-
vidualverkehr für einen längeren Zeitraum große 
Beschränkungen im Straßenverkehr hinnehmen, 
ganz abgesehen von einer zu erwartenden Ver-
schärfung der Unfallsituation. 

(2) Sie kann versuchen, ohne die Einnahmeseite zu 
verändern, mehr Haushaltsmittel als bisher für 
den Bundesfernstraßenbau zur Verfügung zu 
stellen. Das würde bei der Größenordnung der 
erforderlichen Beträge und bei der Vorausbin-
dung des größten Teils ,des Bundeshaushalts er-
hebliche Abstriche auf anderen Gebieten zur 
Folge haben müssen. 

(3) Sie kann schließlich eine Erhöhung der Mineral-
ölsteuer erwägen und dieses Aufkommen in vol-
lem Umfang für den Straßenbau zweckbinden. 

Das Gewicht der zu treffenden Entscheidungen ver-
langt eine eingehende Prüfung. Entsprechende Vor-
arbeiten sind im Gange. 

Erster Fünfjahresplan 1971 bis 1975 

166. Der Entwurf des Gesetzes über den Ausbau 
der Bundesfernstraßen sieht für die Durchführung 
der Baumaßnahmen auf der Grundlage des Bedarfs-
planes drei Fünfjahrespläne vor. 

Das Finanzvolumen des ersten Fünfjahresplanes 
wird sich auf 29,55 Milliarden DM belaufen. Davon 
stammen 27,8 Milliarden DM aus dem zweckgebun-
denen Mineralölsteueraufkommen und 1,75 Milliar-
den DM aus den im Kreditwege beschafften Finan-
zierungsbeiträgen der Deutschen Gesellschaft für 
öffentliche Arbeiten AG (Öffa). Für Investitionen 
stehen hiervon rund 22 Milliarden DM zur Verfü-
gung. Mit diesem Betrag können nach dem heutigen 
Stand ,der Finanzierung etwa 18 Prozent der im Be-
darfsplan vorgesehenen Investitionen gedeckt wer-
den. 
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167. Schwerpunkte des ersten Fünfjahresplanes 
sind: 

Strecke 

Ge

-

samt

-länge 

 

im ersten 
Fünf

-

jahresplan 

ferti g im Bau 

in Kilometern 

BAB Hamburg—Flensburg 
mit Abzweig nach Kiel 
(Olympiamaßnahme) 

BAB München—Lindau 
(Olympiamaßnahme) 

BAB Cloppenburg—Wil-
helmshaven 

BAB Wermelskirchen-
Bottrop 

BAB Niederländische Gren-
ze—Bad Oeynhausen 

BAB Krefeld—Ludwigs-
hafen 

BAB Duisburg—Dortmund 
(Emscherschnellweg) 

BAB Duisburg—Venlo 

BAB Düsseldorf—Dort-
mund 

BAB Aachen—Düsseldorf 

BAB Dortmund—Gießen 
(Sauerlandlinie) 

BAB  Köln—Olpe 

BAB Gießen—Aschaffen-
burg 

BAB Bad Homburg—Darm-
stadt 

BAB Würzburg—Heilbronn 

BAB  Heilbronn—Nürnberg 

BAB Autobahnring Mün

-

chen (Ostteil) 

BAB  München/Ost—Rosen-
heim 

BAB Ulm—Kempten 

BAB Stuttgart—Singen 

204 	154 

192 	36 

89 	31 

51 	— 

141 	70 

375 	255 

84 	29 

43 	15 

90 	— 

56 	— 

181 	76 

61 	6 

69 	— 

47 	31 

84 	84 

157 	27 

31 	31 

46 	— 

97 	44 

153 	56 

10 

51 

58 

51 

9 

35 

54 

15 

90 

40 

— 

47 

69 

16 

— 

107 

— 

46 

53 

71 

168. Malinahmen des BAB-Neubaues, die überwie-
gend in Zonenrand- und in Ausbaugebieten vor-
gesehen sind: 

Strecke 

Ge

-

samt

-

länge 

im ersten 
Fünf

-

jahresplan 

fertig im 
Bau 

in Kilometern 

BAB Bremen—Cuxhaven 108 	49 33 

BAB Kassel—Ruhrgebiet 150 	117 — 

BAB  Koblenz—Trier—lu-
xemburgi.sche Grenze 124 	19 25 

BAB Marburg—Kassel 86 	— 86 

BAB Trier—Saarbrücken 82 	48 34 

BAB Trier—Landstuhl 57 	28 12 

BAB Nürnberg—Pfreimd 82 	17 23 

BAB Regensburg—Pfreimd 68 	32 43 

BAB Nürnberg—Regens-
burg 101 	26 — 

Ferner wird im ersten Fünfjahresplan die Erneue-
rung der Vorkriegsautobahnen durch Aufbringen 
neuer Fahrbahndecken, den Bau zusätzlicher Fahr-
spuren und noch fehlender Standspuren verstärkt 
fortgesetzt. Das Programm für die Bundesstraßen 
enthält vielfältige Maßnahmen unterschiedlicher 
Größenordnung. 

Straßendatenbanken 

169. Auf Veranlassung des Bundesministers für 
Verkehr ist ein Bund-Länder-Ausschuß für den Auf-
bau einer elektronisch geführten Straßendatenbank 
für die Straßen des überörtlichen Verkehrs einbe-
rufen worden. Parallel dazu arbeitet ein Arbeitsaus-
schuß für Gemeindestraßen. Die Arbeiten beider 
Ausschüsse werden aufeinander abgestimmt. Auf 
diese Weise können später Lücken bei der Daten-
erfassung des Straßennetzes vermieden werden. Be-
sonders die Gemeinden über 50 000 Einwohner, die 
Baulastträger aller Straßen ihres Bereiches ein-
schließlich der Bundesstraßen sind, mußten in das 
System der Datenaufnahme einbezogen werden. 
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In der neuen Straßendatenbank sollen alle für die 
Straße, den Straßenverkehr und den Straßenbau un-
mittelbar bedeutsamen Daten gespeichert und mit-
einander in Verbindung gebracht werden. Die Daten 
bilden die Grundlage für die Straßenbauplanung, 
die Straßenbaufinanzierung und sonstige Aufgaben 
der Verkehrsführung. Daneben kann die Datenbank 
beispielweise Entscheidungsgrundlagen liefern, mit 
denen die Dringlichkeit verschiedener Planungen 
beurteilt und die Verkehrssicherheit verbessert 
werden kann, für Fragen der Raumordnung und für 
die Zweckmäßigkeit von Unterhaltungsarbeiten oder 
Bauverfahren. Der den Bund betreffende Teil der 
Straßendatenbank wird in enger Verbindung mit der 
Verkehrsdatenbank stehen und eine Art Datei der-
selben sein. 

Verschleiß der Straßen durch Spikes 

170. Eines der jüngsten, aber zugleich auch dring-
lichsten Probleme im Fahrbahndeckenbau ist der 
sehr starke Verschleiß der Straßenoberfläche durch 
die zunehmende Verwendung von Spikesreifen. Die-
ses Problem läßt sich mit wirtschaftlich vertretbaren 
bautechnischen Mitteln nicht lösen. Nach wissen-
schaftlichen Untersuchungen sowie den bisher mög-
lichen Beobachtungen muß mit einem Abrieb durch 
Spikes bis zu fünf Millimeter pro Winter gerechnet 
werden. Das bedeutet nicht nur eine erhebliche Ver-
minderung der Lebensdauer der Fahrbahnbefesti-
gungen, sondern auch Instandsetzungs- und Erneu-
erungskosten in einem Umfang, der den Ausbau-
plan für die Bundesfernstraßen finanziell stark be-
einträchtigt. Darüber hinaus ergeben sich nachteilige 
Folgen für ,die Verkehrssicherheit durch verlängerte 
Bremswege, verminderte Griffigkeit der Straßen-
oberfläche und vorzeitigen Verschleiß der Markie-
rungen. Bei zunehmendem Abrieb bilden sich Spur-
rillen, die den bekannten Aquaplaning-Effekt be-
günstigen. 

Die Schäden, die aus der Benutzung der Spikesrei-
fen am Bestand des Straßennetzes entstehen, sind 
wesentlich höher zu bewerten als der Zuwachs an 
Verkehrssicherheit in der relativ kurzen Zeit, in der 
dem Verkehr keine geräumten Fahrbahnen zur Ver-
fügung stehen. 

Es wird daher zu prüfen sein, ob die Zulassung von 
Spikesreifen in ,dem gegenwärtigen Umfang und 
unter den gegebenen Bedingungen beibehalten wer-
den kann. 

Einteilung und Numerierung der Autobahnen 

171. Das gegenwärtige Netz der Bundesautobahnen 
ist relativ weitmaschig. In ihm erfüllen die jeweili-
gen Autobahnstrecken von vornherein eine im Ver-
gleich zum übrigen Straßennetz weitgehend einheit-
liche Funktion. Der verstärkte Bau von Autobahnen 
in den kommenden Jahren und die damit verbun-
dene Verdichtung des Autobahnnetzes macht es je-
doch notwendig, die einzelnen Strecken nach den  

dominierenden verkehrlichen Funktionen zu unter-
scheiden. 

Es sind daher drei Autobahntypen vorgesehen: 

(1) Durchgangsautobahnen, die als Magistralen des 
internationalen und nationalen Verkehrs dem 
schnellen Verkehr über weite Entfernungen die-
nen, 

(2) Verbindungsautobahnen, die Durchgangsauto-
bahnen miteinander verbinden und entlasten 
sowie 

(3) Zubringerautobahnen, die den Verkehr aus den 
Verdichtungsräumen zu den Verbindungs- und 
Durchgangsautobahnen sowie zu Erholungsge-
bieten führen. 

172. Im Zusammenhang mit einem zunehmend 
dichter werdenden Autobahnnetz steht auch die 
Frage der Wegweisung. Es ist vorgesehen, die bis-
herige Autobahnwegweisung zu verbessern und 
durch Streckennummern zu ergänzen, um das Auf-
finden des richtigen Fahrweges zu erleichtern. Die 
Bundesanstalt für Straßenwesen ist beauftragt wor-
den, für die Durchgangs-, Verbindungs- und Zu-
bringerautobahnen geeignete Vorschläge für die 
Wegweisung und Numerierung zu erarbeiten. Es ist 
beabsichtigt, diese dann für das gesamte Netz der 
Bundesautobahnen einzuführen. 

Verbesserung des Service an Autobahnen 

173. Moderne Autobahnen verlangen einen mo-
dernen Service. Ein zeitgemäßer Dienst, der den 
Reisenden und sein Fahrzeug versorgt, ist ein wich-
tiges Hilfsmittel für einen sicheren Verkehr auf den 
Bundesautobahnen. Dazu gehören funktionsgerecht 
und zugleich ansprechend gestaltete, sauber geführte 
Betriebe: Tankstellen mit der Möglichkeit der Fahr-
zeugüberprüfung, Raststätten, die in Angebot und 
Service alle berechtigten Wünsche der Verkehrsteil-
nehmer erfüllen. 

Zur Zeit bestehen an den Bundesautobahnen 200 
Tankstellen und 150 Raststätten, davon 47 mit Über-
nachtungsmöglichkeiten, ferner 35 Verkaufskioske. 
Das Besondere dieser nach privatwirtschaftlichen 
Grundsätzen geführten Betriebe ist, daß sie rund um 
die Uhr dienstbereit sein müssen. Waschgelegenhei-
ten, Toiletten und Telefon stehen jedem Autobahn-
benutzer zur Verfügung, gleichgültig ob er dort ein-
kehrt oder andere Dienste in Anspruch nimmt. Die 
Autobahntankstellen leisten Erste Hilfe bei der Ver-
sorgung von Unfallverletzten, helfen bei Pannen und 
führen Kraftfahrzeugzubehör. 

Der weitere Ausbau der Bundesautobahnen wird 
durch eine neue Konzeption der Autobahnneben-
betriebe ergänzt. Hierzu gehört insbesondere die 
Modernisierung der Raststätten. Diese Betriebe müs-
sen von ihrer Anlage und ihrem Angebot her in der 
Lage sein, die unterschiedlichsten Wünsche ihrer 
Gäste zu erfüllen. Neben dem herkömmlichen Re-
staurant mit Kellnerbedienung gewinnt die soge-
nannte Selbstbedienungsraststätte zunehmend an 
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Bedeutung. Anstelle der bisher errichteten Auto-
matenbetriebe werden nur noch Cafeteria-Betriebe 
gebaut, und die vorhandenen Automatenbetriebe 
werden umgestellt. Dadurch werden Angebot und 
Service verbessert. 

Im Endausbau der Autobahnen sollen alle 25 bis 30 
Kilometer eine Tankstelle, gegebenenfalls mit Er

-

frischungsdienst, und alle 50 bis 60 Kilometer an 
landschaftlich und verkehrstechnisch geeigneten 
Punkten eine Raststätte vorhanden sein. Außerdem 
werden kleinere Verkaufskioske mit WC errichtet, 
so daß der Autobahnbenutzer etwa alle 12 bis 15 
Kilometer eine hygienisch einwandfreie Toiletten-
anlage antrifft. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Verwirklichung der im Ersten Fünfjahresplan 
vorgegebenen Ausbauziele 

2 Verfeinerung und Fortschreibung der Ausbau-
planung 

3 Weiterer Ausbau der Straßendatenbanken 

4 Einteilung und Numerierung der Autobahnen 

5 Verbesserung des Service an Autobahnen 

Wasserstraßen 
174. Die Bundeswasserstraßen erfüllen verschie-
dene Funktionen. Aus der Sicht des Verkehrs sind 
sie die Wege der See- und der Binnenschiffahrt. Sie 
bilden im See- und Küstenbereich zu ihrem größten 
Teil die Zufahrten für die deutschen Seehäfen. Das 
Netz der Binnenwasserstraßen, in dem die seewär-
tigen Verbindungen ihre notwendige Fortsetzung 
finden, verknüpft die großen Zentren der Produktion 
und des Verbrauchs untereinander sowie mit den 
Seehäfen. Für die Wettbewerbslage der deutschen 
Seehäfen ist die Leistungsfähigkeit ihrer seewärti-
gen Zufahrten und ihrer Hinterlandverbindungen 
von ausschlaggebender Bedeutung. 

Die Bundeswasserstraßen haben neben den Ver-
kehrsaufgaben auch bedeutende andere Funktionen. 
Die Flüsse dienen dem Wasserabfluß, vor allem 
einer schadlosen Hochwasserabführung. Aus den 
Bundeswasserstraßen werden als Kühl- und Brauch-
wasser große Wassermengen entnommen und wie-
der eingeleitet. Für Energieerzeugung und Energie-
speicherung sind ebenfalls beträchtliche Wasser-
mengen bereitzustellen und abzuführen. Eine opti-
male Nutzung des gesamten Wasserschatzes ist da-
her von großer Bedeutung. 

Die Anpassung des Wasserstraßennetzes an die Be-
dürfnisse von Wirtschaft und Gesellschaft ist eine 
Aufgabe, die die Bundesregierung hoch bewertet. 

Der Ausbau der Wasserstraßen wird unter Berück-
sichtigung ihrer verschiedenen Funktionen im Rah-
men langfristiger Programme vorgenommen. 

Baumaßnahmen an den Wasserstraßen 

Wege im Seegebiet 

175. Die Verkehrswege im Seegebiet vor den deut-
schen Küsten müssen im Hinblick auf die wachsen-
den Tiefgänge der Seeschiffe und die zunehmende 
Verkehrsdichte ausgebaut werden. An Stelle der seit 
1945 bestehenden minenfreien Wege sind neue 
Wege eingerichtet, um die größeren Wassertiefen, 
zum Beispiel für die tiefgehenden Supertanker, an-
zuzeigen (Tiefwasserweg) oder die Kollisionsgefahr 
zu vermindern (Verkehrstrennungsgebiet Deutsche 
Bucht 1969). Hiermit wird auch internationalen Emp-
fehlungen für die Verkehrssicherung auf See ent-
sprochen. 
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Seewärtige Zufahrten zu den Seehäfen 

176. Die Fahrwassertiefen in den seewärtigen Zu-
fahrten zu den deutschen Seehäfen werden, soweit 
wirtschaftlich vertretbar, den wachsenden Tiefgän-
gen der Seeschiffe angepaßt werden (vergleiche 
nachstehende Tabelle). 

das Netz der Binnenschiffahrtsstraßen und zum Indu-
striegebiet im Raum Braunschweig-Peine-Salzgitter. 
Der Kanal umgeht die hinsichtlich der Wasserver-
hältnisse ungünstige Elbe-Strecke zwischen Lauen-
burg und Magdeburg und verkürzt über die Ost-
strecke des Mittellandkanals die Entfernung zwischen 
diesen Orten; er verbessert dadurch auch erheblich 

Entwicklung der Fahrwasserverhältnisse 

(Tiefen in Metern unter Seekartennull 1 ), Schiffsgrößen in Tonnen Tragfähigkeit) 

Zustand 1969 Ausbau im Gange Planungen/Vorbereitungen 
für Ausbau 

Vorh. 
Tiefe 

für Schiffe 
bis 

auf Tiefe für Schiffe 
bis auf Tiefe für Schiffe 

bis 

Ems unterhalb Reede 
Alte Ems/Dukegat 2) 11,5 	70 000 — 	— 12,5 3 ) 	85 000 3 ) 

Ems bis Emden 8,5 	40 000 — 	— — 	— 

Jade  15,0 	170 000 17,0 	200 000 18,5 	250 000 

Außenweser 11,0 	65 000 12,0 	85 000 im Gespräch 

Unterweser 8,0 	25 000 — 	— 9,0 	35 000 

Außen- und Unterelbe im Ausbau 12,0 4) 	75 000 13,5 3 ) 	100 000 

Untere Trave im Ausbau 9,5 4 ) 5) 	14 000 — 	— 

1) Die deutsche Nordseeküste ist gezeitenbeeinflußt. Seekartennull liegt hier im allgemeinen bei mittlerem Spring-
tide-Niedrigwasser 

2) Leichtermöglichkeit oberhalb von Borkum 
3) Nur Untersuchungen 
4) Ausbau nahezu beendet 
5) Tiefenangaben bezogen auf NN 

Nord-Ostsee-Kanal 

177. Der Nord-Ostsee-Kanal, mit 86 000 Durchfahr-
ten im Jahr der am stärksten befahrene Seekanal 
der Welt, wird den Anforderungen des modernen 
Schiffsverkehrs angepaßt. Ein bis 1976 laufendes 
Bauprogramm sichert die durch den Sog großer 
Schiffe angegriffenen Ufer des Kanals auf einer 
Länge von 60 Kilometern und verbreitert gleich-
zeitig das Kanalprofil. 

Daneben werden die Schleusenanlagen in Bruns-
büttel und Holtenau modernisiert, Kurven abge-
flacht, der Schiffsmeldedienst und die Betriebslen-
kung mit Hilfe moderner Geräte zur Nachrichten-
übermittlung und Signalgebung verbessert und die 
Sicherheit des Schiffsverkehrs an den Fährüber-
gangsstellen durch Einsatz freifahrender Fähren er-
höht. Diese Maßnahmen sollen bis 1972 durchgeführt 
sein. 

Elbe-Seitenkanal 

178. Durch den Bau des Elbe-Seitenkanals erhält der 
Seehafen Hamburg einen vollschiffigen Anschluß an  

die Wasserstraßenverbindung von Hamburg nach 
Berlin. Mit dem Bau des Kanals, an dem sich die 
Freie und Hansestadt Hamburg finanziell beteiligt, 
wurde 1968 begonnen; er soll im Jahre 1975 voll-
endet sein. 

Nordwestdeutsche Kanäle 

179. Die nordwestdeutschen Binnenwasserstraßen 
werden unter finanzieller Beteiligung der interes-
sierten Bundesländer für das 1350 Tonnen-Europa-
schiff ausgebaut. Dieses Vorhaben ist eine bedeut-
same Strukturmaßnahme für den nordwestdeut-
schen Raum. Schwerpunkte des Ausbaues liegen am 
Mittellandkanal und am Wesel-Datteln-Kanal. Mit 
dem Ausbauprogramm ist 1964 begonnen worden. 
Die Fertigstellung ist bis 1985 vorgesehen. Wegen 
des schlechten Bauzustandes und der unzureichenden 
Abmessungen der Schleusen, insbesondere für die 
modernen großen Schubeinheiten, sind Vorunter-
suchungen für Ersatzbauten am Rhein-Herne-Kanal, 
dem verkehrsreichsten deutschen Binnenschiffahrts-
kanal, beabsichtigt. 
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Netz der Binnenwasserstraßen des Bundes 
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Rhein 

180. In den nächsten Jahren werden auch die Fahr-
wasserverhältnisse des Rheins weiterhin verbessert 
werden. Mit Frankreich wurde vertraglich verein-
bart, die Oberrheinstrecke unterhalb der französi-
schen Staustufe Straßburg gemeinsam auszubauen. 
Auf der deutsch-französischen Grenzstrecke sind vor-
gesehen: 

— der Bau von zwei Staustufen, 

— Maßnahmen zur Begrenzung der stromabwärts 
fortschreitenden Sohlenerosion, um weitreichende 
Schäden zu verhindern. 

Die deutsche Strecke des Rheinstroms wird seit 1964 
an die gestiegenen Anforderungen des modernen 
Schiffsverkehrs angepaßt. Zu den Kosten dieses Aus-
baus leisten die Schweiz und fünf Bundesländer Bei-
träge. Ein Schwerpunkt der Baumaßnahmen liegt im 
Bereich des Binger Riffs; an dieser Engstelle wird 
ein drittes Fahrwasser geschaffen. 

Für ein Rheinschiff mit 2,50 Meter Tiefgang werden 
nach Beendigung aller Maßnahmen auf dem kanali-
sierten Oberrhein keine Abladebeschränkungen 
mehr bestehen. Auf der unterhalb anschließenden 
Strecke bis St. Goar, die künftig bei Niedrigwasser 
eine Fahrrinnentiefe von 2,10 Meter aufweist, wird 
die Schiffahrt etwa drei Monate länger im Jahr ihre 
volle Tragfähigkeit ausnutzen und in der noch ver-
bleibenden Zeit der Abladebeschränkung von 31/2 
Monaten um 0,40 Meter tiefer als bisher abladen 
können. 

Rhein-Main-Donau-Schiffahrtsstraße 

181. Durch Ausbaumaßnahmen am Main und an der 
Donau und mit dem Bau des Main-Donau-Kanals 
wird eine durchgehende leistungsfähige Wasserstra-

ßenverbindung zwischen der Nordsee und dem 
Schwarzen Meer geschaffen. Am Main, der bis Bam-
berg zur Schiffahrtsstraße ausgebaut worden ist, 
werden veraltete Staustufen ersetzt. 

Der Bau der Nordstrecke des Main-Donau-Kanals ist 
seit 1959 im Gange. Auf der Teilstrecke Bamberg-
Forchheim konnte 1968 der Verkehr eröffnet wer-
den. Im Herbst 1970 wurde Erlangen erreicht. 
Der Anschluß des Staatshafens Nürnberg ist für den 
Herbst 1972 vorgesehen. 

Der bereits begonnene Ausbau der Strecke Nürn-
berg-Regensburg und die Stauregelung der Donau 
zwischen Regensburg und Straubing sollen bis 1981 
vollendet werden. Die anschließende Donaustrecke 
Straubing-Vilshofen wird bis 1989 entsprechend aus-
gebaut. An den Kosten für die Maßnahmen beteiligt 
sich das Land Bayern. 

Bautechnische Maßnahmen zur Bestands-
sicherung und Leistungssteigerung 

182. Auch für andere Bundeswasserstraßen sind 
Maßnahmen zur Sicherung des Bestandes und zur 
Leistungssteigerung erforderlich, von denen die an 
Neckar und Fulda wegen ihres Umfanges besonders 
zu erwähnen sind. 

Anpassung der verkehrstechnischen Anlagen an 
die Entwicklung der Schiffahrt und der 
Verkehrstechnik 

183. Für den sicheren und leichten Ablauf des 
Verkehrs auf den Schiffahrtsstraßen im See- oder 
Binnenbereich sind zum Teil sehr aufwendige An-
lagen notwendig. Zu nennen sind Leuchtfeuer, 
Feuerschiffe, Tonnen, Funkfeuer, Radarketten, 
Schleusen- und Wahrschausignale, UKW-Funk-
sprechdienste und Anlagen für die Nacht- und Radar-
fahrt an Binnenwasserstraßen. Der Betrieb dieser 
Anlagen wird laufend verbessert; sie werden inter-
nationalen Entwicklungen, dem gestiegenen Schiffs-
umlauf und neuen Sicherheitsbedürfnissen angepaßt. 

Wasserstraßenanschluß für das Saarland 

184. Die Bundesregierung hat einen Wasserstraßen-
anschluß für das Saarland beschlossen. 

Die Entscheidung, ob der Wasserstraßenanschluß 
von Saarbrücken zum Rhein durch den Bau des 
Saar-Pfalz-Rhein-Kanals oder von Dillingen zur 
Mosel durch weiteren Ausbau der Saar vollendet 
wird, wurde abhängig gemacht von der Prüfung 

— der sich für eine regionalpolitische Zusammen-
arbeit mit Frankreich und Luxemburg ergeben-
den Möglichkeiten und 

— der für die künftige Entwicklung des Landes-
teiles Pfalz zu erwartenden Auswirkungen. 

Maßgebend für diese Entscheidung wird außerdem 
das Ergebnis einer auf Grund der neuen Bundes-
haushaltsordnung in Auftrag gegebenen Nutzen-
Kosten-Untersuchung sein, die Mitte 1971 vorliegen 
soll. 

Mit den Arbeiten für den Saardurchstich Saarbrük-
ken/St. Arnual ist begonnen worden. 

Anlagen für die Sportschiffahrt 

185. Mit zunehmender Freizeit der Bevölkerung ist 
auch der Erholung an und auf den Wasserstraßen 
besondere Beachtung zu schenken. Ein wachsender 
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Erholungsbedarf lä ßt es  wünschenswert erscheinen, 
den Sportbootverkehr zu fördern und ihn bei künf-
tigen Planungen mehr zu berücksichtigen. Hierzu 
wird als erster Schritt ein Programm vorbereitet, 
das den Bau neuer und die Verbesserung beste

-

hender Einrichtungen zum überwinden von Gefäll-
stufen durch Sportboote beinhaltet. Im Vordergrund 
stehen dabei die stark frequentierten Anlagen in 
Verdichtungsräumen, denen ein besonders hoher 
Freizeitwert zukommt. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Vertiefung von seewärtigen Zufahrten zu deut-
schen Seehäfen 

2 Anpassung des Nord-Ostsee-Kanals an die ge-
stiegenen Anforderungen 

3 Bau des Elbe-Seitenkanals und der  Rhein-Main-
Donau-Schiffahrtsstraße 

4 Ausbau der nordwestdeutschen Kanäle 

5 Verbesserung der Fahrwasserverhältnisse des 
Rheins 

6 Fortsetzung der Arbeiten für einen Wasserstra-
ßenanschluß des Saarlandes 



Drucksache VI/1350 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

Verkehrsflughäfen 

186. Bereits heute ist abzusehen, daß die gegen-
wärtige Kapazität der deutschen Verkehrsflughäfen 
für die Aufnahme des erwarteten Luftverkehrs nicht 
ausreichen wird. Neben der Selbstfinanzierung der 
Flughafengesellschaften müssen sich alle an der 
Flughafenfinanzierung beteiligten öffentlichen Kör-
perschaften mit erheblichen Haushaltsmitteln enga-
gieren, wenn die deutschen Verkehrsflughäfen nicht 
den Anschluß an internationale Entwicklungen ver-
lieren sollen. Das gilt insbesondere für den Neubau 
von Flughäfen. 

187. Der Bund beteiligt sich an folgenden Bau-
maßnahmen: 

(1) Neubau der Flughäfen Hamburg-Kaltenkirchen 
und München II. In beiden Fällen handelt es 
sich um Großflughäfen für den interkontinen-
talen Luftverkehr. Sie sind bestimmt, für diesen 
Verkehr die bisher bestehenden Flughäfen 
Hamburg-Fuhlsbüttel und München-Riem zu er-
setzen, die später neue Aufgaben im binnen-
deutschen und innereuropäischen Luftverkehr 
übernehmen werden. 

(2) Auf dem Flughafen Köln-Bonn ist die erste 
Baustufe der neuen Abfertigungsanlage fertig-
gestellt; zu gegebener Zeit wird eine zweite 

Ausbaustufe folgen. In ihr wird die Zahl der 
Abfertigungspositionen um mehr als 100 Prozent 
erhöht werden. Gegenwärtig wird eine neue 
Frachtanlage errichtet. 

(3) Der Neubau der Abfertigungsanlage West auf 
dem Flughafen Frankfurt/Main macht rasche 
Fortschritte. Darüber hinaus wird in Kürze das 
Start- und Landebahn-System nach Westen er-
weitert werden. Die Vorarbeiten für den Neu-
bau einer Startbahn im Westen des Flughafens 
sind im Gange. Der Neubau einer Frachtanlage 
wird in Kürze begonnen. 

(4) Die Abfertigungsanlage des Flughafens Berlin

-

Tempelhof wird erweitert. In Berlin-Tegel 
wurde kürzlich der Grundstein zum Neubau 
einer großen Fluggastempfangsanlage gelegt. 

188. Für die Infrastruktur des künftigen Luftver-
kehrs ist die Anbindung der Flughäfen an ihr Ein-
zugsgebiet von wesentlicher Bedeutung. Neben lei-
stungsfähigen Schnellstraßen sind bei zunehmenden 
Fluggastzahlen auch Schienenverkehrsmittel vor-
zusehen. Zunächst wird Ende 1972 die S-Bahnstrecke 
zum Flughafen Frankfurt in Betrieb genommen. An 
diesem Vorhaben hat sich der Bund erheblich be-
teiligt. Für weitere Verkehrsflughäfen der Bundes-
republik wie Hamburg-Kaltenkirchen, Köln-Bonn 
und München II liegen bereits Studien über deren 
Anbindung an das Schienennetz vor. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Beginn des Neubaus der Flughäfen Hamburg-
Kaltenkirchen und München II 

Weiterer Ausbau der Flughäfen Köln-Bonn, 
Frankfurt/Main, Berlin-Tempelhof und Berlin

-

Tegel 

3 Inbetriebnahme einer S-Bahnstrecke zum Flug-
hafen Frankfurt/Main 
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Rohrleitungen 
189. Im Jahre 1969 umfaßte das Netz der Rohr-
fernleitungen 2292 Kilometer, davon 1586 Kilometer 
Rohölfernleitungen und 706 Kilometer Mineralöl-
produktenleitungen. Das Rohöltransportvolumen 
der Rohrfernleitungen betrug 73,6 Millionen Ton-
nen oder 8,8 Prozent des gesamten binnenländischen 
Güterverkehrs. Gegenüber 1968 stieg das Transport-
volumen um 9,8 Prozent. 

190. Über die zukünftige Entwicklung des Rohr-
leitungsverkehrs sind genaue Angaben nur schwer 
zu erhalten. Der Bau, die Veränderung oder Erwei-
terung von Rohrleitungsanlagen für den Transport 
von Öl sind allgemein ein Jahr vor Baubeginn dem 
Bundesamt für Gewerbliche Wirtschaft anzuzeigen. 
Die Vorteile des Rohrleitungsverkehrs liegen ins-
besondere in dem sehr kostengünstigen Transport, 
der völligen Unabhängigkeit von öffentlichen Inve-
stitionsmitteln oder Zuschüssen, der witterungs-
unabhängigen Beförderung sowie der durch die un-
terirdische Verlegung nur geringfügigen Beeinträch-
tigung von Landschaft und Umwelt. Bau, Ausbau und 
Betrieb von Mineralölleitungen unterliegen keinen 
energie- oder verkehrspolitisch begründeten Be-
schränkungen. 
Demgegenüber bestehen verhältnismäßig umfang

-
reiche und strenge Sicherheitsvorschriften. Sie be

-

ziehen sich vor allem auf die Herstellung und Be-
schaffenheit der Rohre sowie deren Verlegung, 
ferner auf den Betrieb und die Überwachung der 
Rohrleitungen sowie das Verhalten bei Betriebs-
störungen. Geschützt werden Bevölkerung (Brand, 
Explosion) und Umwelt (Wasser, Natur und Land-
schaft). 

191. Aus verkehrspolitischer Sicht stellt sich die 
Aufgabe zu überprüfen, ob die weitere Entwicklung 
des Rohrleitungsverkehrs künftig noch besser mit 
den Kapazitäten von Infrastruktur und Verkehrs-
mitteln abgestimmt werden kann. Nach dem Ver-
kehrspolitischen Programm der Bundesregierung 
sind die Rohrleitungen bei der Aufstellung eines 
Bundesverkehrswegeprogramms zu berücksichtigen. 
Der Bundesminister für Verkehr wird daher prüfen, 
in welcher Weise eine möglichst frühzeitige und 
umfassende Bekanntgabe geplanter Kapazitäts-
erweiterungen im Rohrleitungsverkehr sichergestellt 
werden kann. Er wird hierzu unter Beteiligung der 
zuständigen Bundesressorts mit den Binnenverkehrs-
trägern und der Mineralölwirtschaft Gespräche über 
diese Probleme führen. Diese werden vor allem die 
Aufgabe haben, den Gedankenaustausch zwischen 
beiden Wirtschaftszweigen enger zu gestalten, die 
Abstimmung von Investitionsentscheidungen zu er

-

leichtern und das Entstehen unwirtschaftlicher Über-
kapazitäten im Verkehrsbereich zu vermeiden. 
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X. Verkehrsverhältnisse 
der Gemeinden und der Verdichtungsräume 

192. Ein immer stärkerer Strom von Personenkraft-
wagen ergießt sich in eine Verkehrsfläche, die nicht 
beliebig vermehrbar ist, — das ist die Situation der 
Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden und in den 
Verdichtungsräumen. Obwohl die Motorisierungs-
welle noch keineswegs abgeschlossen ist, muß schon 
heute in vielen Fällen die Benutzung des Privat-
kraftwagens als die schlechteste Ausnutzung der zur 
Verfügung stehenden Straßenfläche angesehen wer-
den. Der im Jahre 1964 vorgelegte Sachverständi-
genbericht „Untersuchung von Maßnahmen zur Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse der Gemein-
den" machte deutlich, daß die zukünftigen Verkehrs-
aufgaben in den Städten und Gemeinden nur durch 
gemeinsame Anstrengungen von Bund, Ländern und 
Gemeinden zu lösen sind. Die Bundesregierung und 
der Bundesrat sowie die kommunalen Spitzenver-
bände sind der Auffassung der Sachverständigen 
beigetreten. Die Aufgabe des Bundes wurde vor 
allen Dingen darin gesehen, die Gemeinden finan-
ziell zu unterstützen, um sie in die Lage zu ver-
setzen, die notwendigen, sehr kostenaufwendigen 
Maßnahmen durchzuführen. 

Entwurf eines Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetzes 

193. Die Finanzmittel wurden bisher aufgrund von 
Richtlinien verteilt, die die Bundesregierung mit 
Zustimmung des Bundesrates erlassen hatte. Von 
vornherein bestand Einvernehmen darüber, daß die 
Richtlinien nur eine vorläufige Regelung darstellen 
können und daß im Rahmen der Finanzverfassungs-
reform eine gesetzliche Regelung zu treffen ist. 

Die Bundesregierung hat inzwischen einen Gesetz-
entwurf vorgelegt, dessen Bestimmungen vom 
1. Januar 1971 an Grundlage für die Verteilung der 
Mineralölsteuermittel zugunsten des Gemeindever-
kehrs sein sollen. 

Der Inhalt des Gesetzentwurfs lehnt sich eng an die 
Richtlinienregelung an, da diese sich in der Praxis 
bewährt hat. Der Katalog der zu fördernden Vor-
haben wird um Übergangsparkplätze (sog. Park- 
and-Ride-Plätze) erweitert — Nahtstellen zwischen 
Individualverkehr und öffentlichem Verkehr. Außer-
dem soll die Beseitigung schienengleicher Bahnüber-
gänge mehr als bisher gefördert werden. Die Bun-
desregierung hat in ihrem Gesetzentwurf, abwei-
chend von den Richtlinien, ferner vorgeschlagen, 
die Aufteilung der Finanzmasse zwischen kommu-
nalem Straßenbau und öffentlichem Personennah-
verkehr zugunsten des letzteren zu verändern. Die 

Entwicklung hat deutlich gezeigt, daß innerhalb des 
gemeindlichen Verkehrs dem öffentlichen Personen-
nahverkehr eine ständig steigende Bedeutung zu-
kommt. 

Verbesserung der Kosten- und Ertrags-
lage des öffentlichen Personennahver-
kehrs und Steigerung seiner Attraktivität 

194. Es gilt heute als gesicherte Erkenntnis, daß 
die Kernbereiche der Großstädte, wenn überhaupt, 
dann nur unter utopisch hohen Kosten und unter 
Verlust ihrer historisch gewachsenen Städtebilder 
„autogerecht" ausgebaut werden können. Daraus 
folgt zwingend die Notwendigkeit einer vernünfti-
gen Verkehrsteilung zwischen dem flächenaufwen-
digen individuellen und dem flächensparenden 
öffentlichen Verkehr. Sie kann nur dadurch herbei-
geführt werden, daß die Attraktivität des öffent-
lichen Personennahverkehrs wesentlich gesteigert 
wird. Schnelligkeit, Komfort und Preise müssen 
neue Anreize schaffen, mehr als bisher öffentliche 
Verkehrsmittel zu benutzen. 

Mit diesen Problemen kann der öffentliche Per-
sonennahverkehr bei seiner schlechten wirtschaft-
lichen Lage, für die er nicht verantwortlich zu ma-
chen ist, allein jedoch nicht fertig werden. Das 
Statistische Bundesamt hat festgestellt, daß schon 
1966 die kommunalen Verkehrsbetriebe mit ihren 
Erträgen nur zu etwa 85 Prozent die Aufwendungen 
decken konnten. Die Rationalisierungsmöglichkeiten 
in den Verkehrsbetrieben sind fast überall erschöpft. 
Zwar sind seit 1969 Verkehrsaufkommen sowie Ein-
nahmen leicht gewachsen; es ist jedoch bei der 
Lohnintensität der Betriebe nicht zu erwarten, daß 
die Erträge bis zur Kostendeckung gesteigert wer-
den können. 

195. Abgesehen von der halbierten Umsatzsteuer 
für Beförderungen im öffentlichen Personennahver-
kehr und der Befreiung der im Linienverkehr einge-
setzten Kraftomnibusse von der Kraftfahrzeug-
steuer bemühen sich die Unternehmen des öffent-
lichen Personennahverkehrs, von der Mineralöl-
steuer entlastet zu werden. Diese Möglichkeit wird 
gegenwärtig auf Grund eines Initiativgesetzentwurfs 
des Bundesrates von der Bundesregierung erneut 
geprüft. 

Entscheidende Bedeutung kommt in diesem Zusam-
menhang der  Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Ver-
pflichtungen zu, insbesondere bei den nicht kosten-
deckenden Schülertarifen. Diese Abgeltung konnte 
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jedoch bisher nicht geregelt werden. Die öffentlichen 
Verkehrsbetriebe werden in ihre Preispolitik auch 
weiterhin soziale und gemeinwirtschaftliche Ge-
sichtspunkte einbeziehen müssen. So wie der Bund 
in erheblichem Maße an die Deutsche Bundesbahn 
Zuschüsse für sozial begünstigte Tarife zahlt, so 
werden die Länder auf Grund ihrer Verwaltungs-
kompetenz für den öffentlichen Personennahverkehr 
den Betrieben die Lasten abgelten müssen, die die-
sen aus übergeordneten politischen Gesichtspunkten 
auferlegt sind. Ein Anfang sollte von seiten der Län-
der mit der Übernahme einer eindeutigen Verpflich-
tung gemacht werden, die Mindereinnahmen bei den 
Tarifen für Schülerbeförderungen abzugelten. 

196. Der seit einiger Zeit von verschiedenen Seiten 
geforderte „Null-Tarif" ist dagegen nach Ansicht der 
Bundesregierung kein geeignetes Mittel, die Ver-
kehrsprobleme der Städte zu lösen. Der Null-Tarif 
würde für die öffentlichen Haushalte zusätzliche 
Subventionen von jährlich mindestens 3,5 Milliar-
den DM bedeuten, die ohne Steuererhöhung nicht 
aufgebracht werden könnten. Die Bundesregierung 
ist vielmehr der Auffassung, daß von jedem Nutzer 
öffentlicher Verkehrsmittel ein angemessenes und 
tragbares Entgelt erhoben werden muß. Außerdem 
ist es sehr zweifelhaft, ob ein Null-Tarif tatsächlich 
in größerem Umfang Pkw-Fahrer veranlassen würde, 
auf öffentliche Verkehrsmittel überzuwechseln. Ver-
besserte Leistungsangebote im öffentlichen Perso-
nennahverkehr (Schnelligkeit, Pünktlichkeit, Kom-
fort und Netzdichte) dürften ein wirksamerer Beitrag 
zur Lösung der Nahverkehrsprobleme sein. 

197. Ein Weg, die Attraktivität öffentlicher Nah-
verkehrsmittel zu steigern, ist der Verkehrsver-
bundbetrieb. Der Hamburger Verkehrsverbund, in 
dem acht Verkehrsunternehmen zusammenarbeiten, 
kann auf beachtliche Erfolge verweisen. Bereits in 
den Anlaufjahren 1967 und 1968 gelang es, die 
sonst allgemein zu beobachtende Verkehrsabwande-
rung aufzuhalten. Der Gemeinschaftstarif und tarif-
liche Sonderangebote haben die Attraktivität des 
öffentlichen Personennahverkehrs gefördert und zu-
sätzliche Fahrgäste vor allem in den verkehrsschwa-
chen Zeiten gewonnen. 

Das Beispiel Hamburg hat inzwischen zur Bildung 
beziehungsweise Planung weiterer Verkehrsver-
bundsysteme geführt, wie zum Beispiel in Hanno-
ver, München, Frankfurt sowie im Rhein-Wupper-
Raum. Das gleiche gilt für die Räume Aachen, Bre-
men, Brilon, Göttingen, Hagen, Iserlohn, Köln-
Bonn, Münster, Lübeck, Oberbergischer Kreis, Osna-
brück und Trier. 

Die Bundesregierung sieht in solchen Verbundsyste-
men ein geeignetes Mittel, der Bevölkerung bessere 
Dienste im Nahverkehr anzubieten und den Anteil 
des öffentlichen Nahverkehrs am Stadtverkehr zu 
steigern. Es kann nicht darum gehen, die auto- oder 
verkehrsgerechte Stadt zu bauen. Das Ziel der ge-
meinsamen Bemühungen von Bund, Ländern und 
Gemeinden kann nur sein, den stadtgerechten Ver-
kehr zu entwickeln. 

Abbau der Verkehrsspitzen 
im Berufsverkehr 

198. Der städtische Verkehr weist morgens und 
abends starke Verkehrsspitzen mit erheblichen Rück-
wirkungen auf Verkehrsfluß und Verkehrssicherheit 
auf. Ein Abbau dieser Verkehrsspitzen wäre mög-
lich, wenn die Lage der Arbeitszeiten und die Laden-
öffnungszeiten gestaffelt würden. 

199. Eine Staffelung der Lage der Arbeitszeit wird 
in den letzten Jahren in vielen Städten angestrebt. 
Die Städte Hannover und Bremen zum Beispiel 
haben bei ihren Versuchen sichtbaren Erfolg erzielt. 
Dabei hat sich herausgestellt, daß unter Berücksichti-
gung der örtlichen Struktur der Verkehrsnetze so-
wie der örtlichen Lage der größeren Arbeitsstätten 
oft schon eine Verschiebung des Beginns und Endes 
der Arbeitszeit um Minuten ausreicht, um den Ver-
kehr flüssiger ablaufen zu lassen. 

Ein Sonderfall der gestaffelten Arbeitszeit ist die 
gleitende Arbeitszeit. Sie dürfte für den Abbau der 
Berufsverkehrsspitzen zunehmend bedeutsam wer-
den. Jeder Arbeitnehmer wird bei der innerhalb ge-
wisser Grenzen freien Wahl seiner Arbeitszeit im 
eigenen Interesse auch die Verkehrssituation mitbe-
rücksichtigen. Die bei gestaffelter Arbeitszeit not-
wendigen, oft nicht einfachen Verhandlungen mit 
Betrieben und Personalvertretungen werden dabei 
durch die direkte, täglich neue Entscheidung des ein-
zelnen Betroffenen ersetzt. Die Bundesregierung 
unterstützt die Bemühungen, gleitende Arbeitszeit 
einzuführen. Der Bundesminister für Verkehr er-
probt das Verfahren zur Zeit in seinem Hause. 

200. Zur Abflachung der täglichen Verkehrsspitzen 
trägt auch die Staffelung der Ladenöffnungszeiten 
bei. Ihr kommt eine ähnliche Bedeutung zu wie der 
Staffelung der Lage der Arbeitszeiten in anderen 
Betrieben. 

Parkgebühren 

201. Nach der geltenden Gebührenordnung für 
Maßnahmen im Straßenverkehr kann für die Bereit-
haltung einer Parkuhr je angefangene halbe Stunde 
der Inanspruchnahme ein Betrag von 0,10 DM erho-
ben werden. Im Zusammenwirken mit den Ländern 
wird geprüft, ob diese Regelung den heutigen Ver-
kehrsverhältnissen, insbesondere der Knappheit der 
für den ruhenden Verkehr zur Verfügung stehenden 
Fläche, noch gerecht wird. In diesem Zusammenhang 
wird unter anderem vom Deutschen Städtetag ge-
fordert, die Parkuhrgebühr in eine Rahmengebühr 
umzuwandeln. Die Bundesregierung überprüft diese 
Frage in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stel-
len und Verbänden. Sie wird dabei aber auch andere 
Möglichkeiten in die Prüfung einbeziehen und auf 
eine möglichst einheitliche Regelung hinwirken. 
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Kilometer-Pauschale 

202. Verkehrspolitisch von erheblicher Bedeutung 
ist auch die Frage der steuerlichen Behandlung von 
Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte. Die Herabsetzung der sogenannten 
Kilometer-Pauschale von 0,50 DM auf 0,36 DM je 
Doppelkilometer durch das Steueränderungsgesetz 
1966 wurde seinerzeit in der Öffentlichkeit heftig 
kritisiert. In seinem Urteil vom 2. Oktober 1969 hat 
das Bundesverfassungsgericht diese Maßnahme je-
doch für mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt, ob-
wohl mit dem neuen Pauschalsatz die Kosten selbst 
bei einem kleineren Personenkraftwagen nicht mehr 
gedeckt sind. Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Senkung der Kilometer-Pauschale als ein „sachbezo-
genes" Mittel anerkannt, um der zunehmenden Ver

-

schlechterung der Verkehrsverhältnisse in den Ge-
meinden und Ballungsgebieten entgegenzuwirken. 

Die vielfach geforderte erneute Anhebung der Kilo-
meter-Pauschale würde unverändert als Anreiz zum 
Einsatz privater Kraftfahrzeuge im Berufsverkehr 
wirken. Eine solche Forderung läuft tendenziell der 
Politik der Bundesregierung entgegen, die Attrakti-
vität der öffentlichen Verkehrsmittel zu steigern. 

203. Denkbar wäre es, allen Berufstätigen für die 
Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte — un-
abhängig von den benutzten Verkehrsmitteln — eine 
steuerliche Absetzungsmöglichkeit in gleicher Höhe 
einzuräumen. Damit ließen sich verkehrspolitisch 
unerwünschte Nebenwirkungen neutralisieren. Die 
Bundesregierung wird die sich dafür anbietenden 
Möglichkeiten prüfen. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Fortsetzung der finanziellen Förderung des Aus-
baus des Gemeindestraßennetzes und des öffent-
lichen Personennahverkehrs aus Mineralöl-
steuermitteln 

2 Gemeinsame Bemühungen um Verbesserung der 
Ertragslage der Unternehmen des öffentlichen 
Personennahverkehrs 

3 Prüfung der Möglichkeiten, Parkgebühren den 
Verkehrserfordernissen anzupassen 

4 Prüfung der Möglichkeiten, allen Berufstätigen 
für die Fahrt zum Arbeitsplatz — unabhängig 
von dem benutzten Verkehrsmittel — eine Wer-
bungskostenpauschale in gleicher Höhe einzu-
räumen 

XI Verminderung 
nachteiliger Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt 

204. Die Bundesregierung hat in der Regierungs-
erklärung vom 28. Oktober 1969 ihre Absicht be-
kundet, die Bürger der Bundesrepublik durch umfas-
sende und aufeinander abgestimmte Maßnahmen 
vor den Gefahren einer technisierten und automa-
tisierten Umwelt zu schützen. Dementsprechend hat 
die Bundesregierung am 17. September 1970 ein 
Sofortprogramm für den Umweltschutz verabschie-
det. 

Die Bundesregierung ist sich dabei der Tatsache be-
wußt, daß die vom Verkehr ausgehenden Umwelt-
belästigungen (zum Beispiel: Lärm, Abgase, Wasser-
verschmutzung) nicht gering geachtet werden dürfen 
und hier ein wichtiges Aktionsfeld für nationale wie 
internationale Bemühungen liegt. 

Verkehrslärm 

205. Die Belästigung der Menschen durch den 
Straßenverkehrslärm wird mit zunehmender Dichte 
des Straßennetzes und des Straßenverkehrs zu einem 
immer dringlicheren Problem. 

Eine Bekämpfung des Lärms an der Quelle selbst, 
das heißt am Fahrzeug, verspricht die größte Wirk-
samkeit. Kaum minder wichtig ist es jedoch, Metho-
den zu entwickeln, die auf planerischer oder bau-
licher Basis vor dem Straßenverkehrslärm schützen. 

Hierzu gehört unter anderem auch eine städtebau

-

liche Konzeption, die zum Beispiel Hauptverkehrs

-

straßen nicht durch Wohngebiete hindurchführt be- 
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ziehungsweise lärmunempfindliche bauliche Anla-
gen als Schutzschirme vor angrenzende Wohn-
gebiete legt. 

Es ist auch bei der Straßenplanung und beim Stra-
ßenbau möglich, durch geeignete Schutzmaßnahmen 
den Lärm wirkungsvoll zu bekämpfen. Der Bundes-
minister für Verkehr hat eine Reihe wissenschaft-
licher und praktischer Untersuchungen in die Wege 
geleitet, die den Wirkungsgrad solcher Maßnah-
men, ihre Wirtschaftlichkeit und sonstigen techni-
schen Einflüsse erforschen sollen. Hierzu gehört auch 
ein Großversuch an der Bundesautobahn Oberhau-
sen–Frankfurt/Main bei Köln-Heumar. Klarheit über 
wirkungsvolle Schutzmaßnahmen kann nur durch 
Langzeitbeobachtungen gewonnen werden, da eine 
Vielzahl von wechselnden Einflüssen wie Verkehrs-
mischung, Fahrgeschwindigkeit, Straßenoberfläche, 
Witterung, Schallreflektion und ähnlichem beobach-
tet werden muß. Wirkungsvolle Schutzmaßnahmen 
werden sehr aufwendig sein und nach bisherigem 
Überblick Kosten von mindestens 0,5 bis 1,0 Mil-
lionen DM je Kilometer verursachen. 

Für den von den Fahrzeugen ausgehenden Lärm 
legt eine Richtlinie der Europäischen Gemeinschaf-
ten vom 6. Februar 1970 Grenzwerte für höchstzu-
lässige Lautstärken fest. Durch eine Änderungsver-
ordnung zur Straßenverkehrszulassungs-Ordnung 
werden diese Grenzwerte auch innerstaatlich ver-
bindlich vorgeschrieben werden. 

206. Bereits in der 5. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages hatte die Bundesregierung den 
Entwurf eines Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 
in der Umgebung von Flughäfen eingebracht. Dieser 
Entwurf konnte nicht mehr zu Ende beraten werden; 
er ist in der 6. Legislaturperiode von den Fraktionen 
erneut eingebracht worden. Eine der wesentlichen 
Aufgaben des Bundesministers für Verkehr wird 
nach dem Gesetz sein, Lärmzonen in der Umgebung 
von Flughäfen festzulegen. 

Auch die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation 
(ICAO) hat sich auf einer internationalen Konfe-
renz im vergangenen Jahr eingehend mit dem Flug-
lärmproblem befaßt. Die dort festgelegten Lärm-
grenzwerte für Flugzeuge sind von der Bundes-
republik inzwischen übernommen worden. 

Die Entwicklung lärmarmer Triebwerke ist in Ver-
bindung mit einer Lärmzulassung von Flugzeugen 
als ein besonders aussichtsreicher Weg anzusehen, 
Fluglärm wirkungsvoll zu bekämpfen. Auch Flug-
zeuge mit wenigen Triebwerken großer Leistung 
können in gleicher Richtung wirken. Die technischen 
Möglichkeiten, den Triebwerklärm zu vermindern, 
sollten jedoch nicht überschätzt werden. In vielen 
Fällen wird möglicherweise der unangenehme und 
störende Spitzenlärm verringert werden können. Der 
äquivalente Dauerlärmpegel wird aber infolge der 
weiteren Zunahme der Zahl von Flugzeugbewegun-
gen nur relativ wenig abnehmen oder sogar zu-
nehmen. 

Verschmutzung der Luft 

207. Neben industriellen Anlagen, dem Klein-
gewerbe und privaten Hausbrennstellen sind Kraft-
fahrzeuge eine besonders lästige Quelle der Luft-
verunreinigung. Die Bundesregierung hat bereits im 
Jahre 1968 Vorschriften erlassen, durch die schäd-
liche und belästigende Bestandteile in den Abgasen 
bei Neufahrzeugen begrenzt werden. Ziel dieser 
Maßnahmen ist, 

— den Kohlenmonoxidanteil im Abgas von Otto-
motoren bei Leerlauf zu vermindern, 

— den Austritt von Kohlenwasserstoffen aus dem 
Kurbelgehäuse von Ottomotoren zu verhindern 
und 

— den Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoff-
anteil im Abgas der Ottomotoren bei allen Be-
triebszuständen zu begrenzen. 

Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften, 
welche die gleiche Materie regeln, sind im Juni 1970 
in das nationale Recht übernommen worden. 
Die Bundesregierung bereitet eine Rechtsvorschrift 
vor, die den Bleigehalt im Kraftstoff für Ottomoto-
ren begrenzen soll. 
Gegenwärtig werden auf internationaler Ebene ein-
heitliche Maßnahmen gegen das Qualmen von Die-
selmotoren beraten. 

208. Die Luftverunreinigung durch Luftfahrzeuge 
in flughafennahen Gebieten wird gegenwärtig am 
Beispiel Düsseldorf untersucht. Ergebnisse der Un-
tersuchung werden im Frühjahr 1971 vorliegen. Die 
deutschen Luftfahrtunternehmen wurden veranlaßt, 
bestimmte Triebwerke mit neuentwickelten Brenn-
kammern auszurüsten, um dadurch den Rauch- und 
Rußausstoß zu vermindern. 

Verschmutzung des Wassers 

209. Auch im Verkehrsbereich ist zum Schutz der 
Gewässer und des Grundwassers das unkontrol-
lierte Auslaufen oder Versickern von Mineralöl 
oder Mineralölbestandteilen zu verhindern. Die 
Bundesregierung ist bemüht, durch entsprechende 
Vorschriften die notwendigen Sicherungsvorkeh-
rungen und Kontrollmöglichkeiten zu schaffen. So 
ist am 5. Juni 1970 die „Verordnung über die Er-
richtung und den Betrieb von Anlagen zur Lagerung, 
Abfüllung und Beförderung brennbarer Flüssig-
keiten zu Lande" neu gefaßt worden. Entsprechende 
Regelungen für den Rohrleitungsverkehr enthält 
die „Richtlinie für Fernleitungen zum Befördern ge-
fährdender Flüssigkeiten" vom 6. Dezember 1968, 
die sich vor allem auf die Herstellung und Beschaf-
fenheit der Rohre sowie die Verlegung, den Betrieb 
und die Überwachung der Rohrleitungen erstreckt. 

210. Die Verschmutzung des Meeres vor allem 
durch das Ablassen von Öl aus Schiffen muß ver-
hütet werden. Zu diesem Zweck muß vor allem die 
internationale Zusammenarbeit verstärkt werden. 
Unter maßgeblicher Mitwirkung der Bundesrepu- 
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blik hat am 21. Oktober 1969 die Vollversammlung 
der Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschiffahrts-
organisation (IMCO) eine zweite Änderung des 
internationalen Übereinkommens von 1954 zur Ver-
hütung der Verschmutzung der See durch Öl ver-
abschiedet. Hierdurch sind die bisher gültigen Be-
stimmungen wesentlich verschärft worden. Ein Aus-
schuß aus Fachleuten des Bundes und der Küsten-
länder beschäftigt sich eingehend mit organisato-
rischen, technischen und finanziellen Maßnahmen, 
die zur Abwehr von Ölverschmutzungen der hohen 
See und der Küstenwässer infolge von Tankerhava-
rien getroffen werden müssen. Die in der Zwischen-
staatlichen Beratenden Seeschiffahrtsorganisation 
zusammengeschlossenen Staaten beabsichtigen, auch 
die Verschmutzung des Meeres durch andere Stoffe 
als Öl im Wege internationaler Vereinbarungen zu 
verhüten. Da der Abschluß eines weltweiten Über-
einkommens jedoch voraussichtlich mehr Zeit erfor-
dern wird, als bei der ständigen Zunahme der indu-
striellen Abfälle hingenommen werden kann, sollten 
regionale Abkommen über die Reinhaltung der 
Nordsee und der Ostsee abgeschlossen werden. Die 
Bundesregierung wird geeignete Schritte zur Ein-
leitung entsprechender Verhandlungen unterneh-
men. 

Beförderung gefährlicher Güter 

211. Die Beförderung gefährlicher Güter nimmt 
ständig zu. In immer größerem Umfang werden 
explosive, entzündliche, giftige, ätzende und ander-
weitig gefährliche Stoffe transportiert. Die Umwelt 
kann, wenn solche Stoffe während der Beförderung 
frei werden, in erheblichem Maße gefährdet wer-
den. Die Vielzahl der Güter und die ständig wach-
senden Mengen stellen an den Verkehrsbereich 
immer neue Aufgaben. Gefährliche Güter werden 
heute mit allen Verkehrsmitteln befördert. 

Besonders bedeutsam sind im Hinblick auf die Um-
weltgefährdung Großtransporte gefährlicher Güter 
in Eisenbahnkesselwagen, Straßentankfahrzeugen 
und Schiffen. Unfälle mit solchen Fahrzeugen kön-
nen katastrophenartige Auswirkungen haben. Mög-
lichst sichere Transportfahrzeuge sind daher not-
wendig. Für Eisenbahnkesselwagen und Straßen-
tankfahrzeuge hat die Bundesregierung deshalb im 
Jahre 1969 auf europäischer Ebene Vorschläge mit 
neuen Maßstäben für deren Konstruktion vorgelegt. 
Umweltbeeinträchtigungen bei Unfällen mit gefähr

-

lichen Gütern können auch durch geeignete Vor-
sorge- und Rettungsmaßnahmen vermindert werden. 
Mit einem Merkblatt- und Kennzeichnungssystem 
sollen neue Wege beschritten werden, die es den 
Rettungsmannschaften ermöglichen, frühzeitig die 
Art der gefährlichen Ladung zu erkennen und die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen. In diesem Zu-
sammenhang müssen Gesichtspunkte des Gewässer-
schutzes berücksichtigt werden. 

212. Wegen der internationalen Verflechtung des 
Verkehrs ist es geboten, die Vorschriften für die 
Beförderung gefährlicher Güter international ab-
zustimmen. Die Bundesrepublik ist Mitglied des am 
1. September 1970 in Kraft getretenen Europäischen 
Übereinkommens über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Nach 
diesem Abkommen müssen in Zukunft Lastkraft-
wagen und Lastzüge mit gefährlichen Gütern durch 
besondere Warntafeln gekennzeichnet und den Fah-
rern schriftliche Weisungen für das Verhalten bei 
Unfällen mitgegeben werden. 

Auf Grund der Verordnung über den Schutz vor 
Schäden durch die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße vom 23. Juli 1970 ist die Beförderung 
besonders gefährlicher Güter auf der Straße nur 
noch mit Erlaubnis der Straßenverkehrsbehörde zu-
lässig. Bestimmte Güter werden auf den Schienen-
oder Wasserweg verwiesen, wenn Versender und 
Absender Gleis- oder Hafenanschluß haben. Wer-
den besonders gefährliche Güter auf der Straße be-
fördert, so muß durch technische Maßnahmen oder 
verkehrsmäßige Auflagen Vorsorge getroffen wer-
den, daß bei Verkehrsunfällen das gefährliche Gut 
nicht frei wird. 

Die Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter auf dem Rhein (ADNR) ist im April 1970 von 
der Zentralkommission für die Rheinschiffahrt ange-
nommen worden und wird am 1. Oktober 1971 in 
Kraft treten. 

In der Luftfahrt wird eine international vereinbarte 
Regelung praktiziert. 

213. Der steigende Umfang der Beförderung ge-
fährlicher Güter macht es notwendig, deren Rechts-
grundlagen in einem Gesetz zusammenzufassen. Im 
Bundesverkehrsministerium wird daher ein ent-
sprechender Entwurf vorbereitet. Das Gesetz soll 
Rechtsgrundlage für die durch Rechtsverordnung 
zu erlassenden Transportvorschriften bei der Be-
förderung gefährlicher Güter sein. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Festlegung von Lärmgrenzwerten für den Stra-
ßen- und Luftverkehr 

2 Verbesserung der verkehrsbezogenen Vorschrif-
ten zur Reinhaltung der Luft 

3 Einleitung von Verhandlungen über den Ab-
schluß eines Abkommens zur Reinhaltung der 
Nordsee und der Ostsee 

4 Vorlage eines Gesetzentwurfs über die Beförde-
rung gefährlicher Güter 
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XII. Sicherheit im Straßenverkehr 

214. In einer Gegenüberstellung von Vor- und 
Nachteilen des Verkehrs sind 'die Folgen von Un-
fällen im Straßenverkehr der größte negative Po-
sten. Die Bundesregierung sieht es als einen per-
manenten Auftrag an, gegen den Unfalltod auf den 
Straßen anzugehen und für mehr Sicherheit im Stra-
ßenverkehr zu sorgen. Ihre Bemühungen richten sich 
dabei auf drei Ziele: sichere Verkehrsteilnehmer, 
sichere Kraftfahrzeuge und sichere Straßen. Aus die-
ser dreifachen Zielrichtung wird deutlich: Die Bun-
desregierung ist bei ihren Bemühungen um mehr 
Sicherheit auf den Straßen auf die Mithilfe der Auto-
mobilhersteller und der Verkehrsteilnehmer ange

-

wiesen. Gesetzliche Vorschriften allein reichen nicht 
aus. Hinzukommen muß die Bereitschaft aller, deren 
Tun von Einfluß ist für ein Mehr an Sicherheit auf 
den Straßen, an dieser gemeinsamen Aufgabe ver-
antwortungsbewußt mitzuarbeiten. 

215. Im Jahre 1969 starben 16 623 Menschen auf 
den Straßen der Bundesrepublik, 472 181 Personen 
wurden mehr oder weniger schwer verletzt. Die 
Straßenverkehrsunfälle haben im Jahre 1970 in be-
sorgniserregender Weise zugenommen. Bis ein-
schließlich Juli ist die Zahl ,der Verkehrstoten ge-
genüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 

Bestand an Kraftfahrzeugen 
in der Bundesrepublik Deutschland 
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16,3 Prozent und die der Verletzten um 14,3 Prozent 
angestiegen. Darüber hinaus verursachen die Ver-
kehrsunfälle durch Arbeitsausfall und Behandlungs-
kosten, Zerstörung oder Beschädigung wertvoller 
Fahrzeuge und Anlagen sowie Transportgüter be-
trächtliche volkswirtschaftliche Verluste. 

216. Die Zahl der Kraftfahrzeuge in der Bundes-
republik wird auch weiterhin erheblich zunehmen. 
Allein im ersten Halbjahr 1970 ist der Gesamt-
bestand an zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen 
um rund 817 500 oder 5,1 Prozent auf 16,783 Mil-
lionen angestiegen. Die Zahl der Personenkraftwa-
gen nahm dabei um 5,8 Prozent auf 12,905 Millionen, 
die der Kombinationskraftwagen um 6,8 Prozent auf 
1,037 Millionen zu. Einschließlich der etwa 1,2 Mil-
lionen zulassungsfreien Fahrräder mit Hilfsmotor 
und Kleinkrafträder kamen am 1. Juli 1970 in der 
Bundesrepublik auf annähernd jeden dritten Ein-
wohner ein Kraftfahrzeug und jeden vierten ein 
Personenkraftwagen. 

Motorisierungsdichte 

Pkw und Kombiwagen 

auf 100 Einwohner 

Steigende Unfallziffern und steigende Kraftfahr-
zeugzahlen machen es notwendig, ständig nach 
neuen und wirksameren Mitteln zu suchen, mit 
denen die Straßenverkehrssicherheit verbessert 
werden kann. 

Die neue Straßenverkehrs-Ordnung 

217. Nach jahrelangen langwierigen Verhandlun-
gen mit den Bundesländern und allen interessierten 
Verbänden liegt nunmehr die neue Straßenverkehrs

-

Ordnung vor. Sie wird am 1. März 1971 in Kraft 
treten. Das vordringliche Ziel der neuen Straßen-
verkehrs-Ordnung ist die Unfallverhütung. Sie muß 
deshalb auch in ihrer Wirkung eine Unfaliverhü-
tungs-Vorschrift werden. 

Auf Grund eingehender Untersuchungen steht fest, 
daß weitaus die meisten Verkehrsunfälle auf 
menschlichem Versagen beruhen; dies wiederum 
besteht zu einem ganz überwiegenden Teil in ver-
meidbaren Verstößen gegen wenige Hauptregeln, 
nämlich: 

— ungenügendes Rechtsfahren, 

— unangemessene Geschwindigkeit, 

— zu geringer Abstand, 

— Fehler beim Überholen, 

— Vorfahrtsverletzung, 

— Fehler bei der Richtungsänderung, 

— Fehler beim Rückwärtsfahren. 

In der neuen Straßenverkehrs-Ordnung werden 
daher alle die Verkehrsregeln besonders deutlich 
herausgestellt sowie eingehend und einprägsam 
formuliert, gegen die besonders häufig verstoßen 
wird. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, die 
Straßenverkehrs-Ordnung allgemein verständlich 
abzufassen und sie auf das absolut Notwendige zu 
beschränken. 

Die neue Straßenverkehrs-Ordnung berücksichtigt 
außerdem vier internationale Abkommen, die unter 
deutscher Beteiligung erarbeitet worden sind, näm-
lich: 

— das Wiener Weltabkommen über den Straßen-
verkehr, 

— das Wiener Weltabkommen über Straßenver

-

kehrszeichen, beide vom 8. November 1968, 

— die beiden Europäischen Zusatzabkommen zu 
diesen Abkommen. 

Alkohol am Steuer 

218. Die erhebliche Zunahme der Verkehrsunfälle, 
die durch Alkohol am Steuer verursacht werden, 
erfordern neue Erwägungen und gegebenenfalls 
neue gesetzgeberische Initiativen. Im Jahre 1969 
stand etwa jeder vierte Unfall mit Todesfolgen im 
Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung der Fahr-
tüchtigkeit durch Alkohol. Die Zahl der Verkehrs-
unfälle, in denen Alkohol eine Rolle spielt, nimmt 
zu; es stellt sich die Frage: Reichen die bereits gel-
tenden Bestimmungen ,des Strafrechts mit einer 
durch die Rechtsprechung festgelegten Grenze von 
1,3 Promille Blutalkoholkonzentration für die ab-
solute Fahruntüchtigkeit noch aus, oder sollte das 
Führen eines Kraftfahrzeugs mit einer Blutalkohol-
konzentration von 0,8 Promille und mehr ohne Rück-
sicht auf die individuelle Fahrtüchtigkeit verboten 
werden? Nach den Erkenntnissen in- und ausländi-
scher Wissenschaftler und nach den bisherigen Er-
fahrungen treten bei einem Durchschnittsfahrer spä-
testens bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 
Promille in der Regel solche Leistungsminderungen 
auf, daß er den Anforderungen des heutigen Kraft-
fahrzeugverkehrs nicht mehr genügt. Deshalb hat 
auch eine Reihe von europäischen Ländern die 0,8- 
Promille-Grenze eingeführt (zum Beispiel: Öster- 
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reich, Großbritannien, Frankreich); in Schweden und 
Norwegen liegt die zulässige Grenze bereits bei 
0,5 Promille. Die Bundesregierung erwägt einen 
Grenzwert von 0,8 Promille Blutalkoholkonzentra-
tion. 

Geschwindigkeitsbegrenzung 

219. Die Freigabe der Geschwindigkeiten inner-
halb geschlossener Ortschaften im Jahre 1953 hatte 
zur Folge, ,daß die Zahl und die Schwere der Stra-
ßenverkehrsunfälle in einem unvertretbaren Aus-
maß zunahmen. 1957 wurde daher die höchstzu-
lässige Fahrgeschwindigkeit innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften für alle Fahrzeuge auf 50 Kilometer/ 
Stunde festgesetzt. Als Folge dieser Geschwindig-
keitsbegrenzung nahm die Anzahl und die Schwere 
der Straßenverkehrsunfälle stark ab. 

Von verschiedenen Seiten wird gefordert, die inner-
halb geschlossener Ortschaften zulässige Höchst-
geschwindigkeit auf 60 Kilometer/Stunde anzuhe-
ben. Der Bundesminister für Verkehr ist der Ansicht, 
daß eine allgemeine Heraufsetzung der Höchstge-
schwindigkeit bei der außerordentlich ernsten Un-
fallsituation nicht zu verantworten ist. Die Wucht 
eines Fahrzeugs nimmt im Verhältnis zur Erhöhung 
der Geschwindigkeit quadratisch zu. Die Schwere 
der Unfälle steigt also mit zunehmender Geschwin-
digkeit erheblich. Allgemeine Geschwindigkeits-
begrenzungen innerhalb geschlossener Ortschaften 
schließen jedoch nicht aus, daß im Einzelfall auf 
solchen Straßen, auf denen die verkehrlichen Vor-
aussetzungen vorliegen, die Geschwindigkeit bis 
70 Kilometer/Stunde angehoben wird. So ist auch 
bisher verfahren worden. 

220. Die bisher außerhalb geschlossener Ortschaf-
ten bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen für 
einzelne Fahrzeugarten (zum Beispiel: Lastkraft-
wagen, Omnibusse) werden auch in der neuen Stra-
ßenverkehrs-Ordnung beibehalten. 

Zur Frage einer für alle Kraftfahrzeuge geltenden 
Geschwindigkeitsbegrenzung ist folgendes zu be-
merken: 

Die Zusammenhänge zwischen Fahrgeschwindigkeit, 
Verkehrssicherheit und Verkehrsflüssigkeit gehören 
zu den schwierigsten Problemen des Straßenver-
kehrs. Dementsprechend vielgestaltig sind die Argu-
mente, mit denen einerseits eine Geschwindigkeits-
begrenzung nachdrücklich gefordert, andererseits 
diese Maßnahme entschieden abgelehnt wird. Es ist 
aber nicht zu verkennen, daß in Europa das Verhält-
nis der im Straßenverkehr Getöteten bei gleicher 
Kilometer-Leistung der Kraftfahrzeuge zwei- bis 
viermal so hoch ist wie in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, wo eine Begrenzung von 55 bis 75 
Meilen/Stunde — 88 bis 120 Kilometer/Stunde — be-
steht. 

Die Europäische Konferenz der Verkehrsminister 
(CEMT) und die UN-Wirtschaftskommission für Eu-
ropa (ECE) haben sich mit diesem Problem befaßt. 

Einige europäische Länder (Großbritannien, Frank-
reich, Schweden) führen Versuche mit einer allge-
meinen Geschwindigkeitsbegrenzung durch, deren 
Ergebnisse vom Bundesminister für Verkehr auf-
merksam verfolgt werden. Es bleibt zunächst abzu-
warten, ob die weiteren Untersuchungen ergeben, 
daß eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf Fahrbahnen mit Gegenverkehr zu einem wesent-
lich höheren Maß an Verkehrssicherheit führt. 

Erhöhung der Fahrzeugsicherheit 

Sicherheitstechnische Vorschriften 

221. Das bisherige nationale Vorgehen wird im 
Bereich der Kraftfahrzeugtechnik mehr und mehr 
durch ein gemeinsames Vorgehen innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaften ersetzt. Hier zeichnen 
sich zwei Phasen ab: In der ersten Phase geht es 
darum, umfassende harmonisierte Vorschriften für 
alle für die Verkehrssicherheit bedeutsamen Fahr-
zeugteile und Fahrzeugmerkmale zu schaffen; dabei 
sind einerseits die in den Mitgliedstaaten bereits 
bestehenden nationalen Vorschriften zu werten, und 
andererseits ist eine Übernahme der von der UN- 
Wirtschaftskommission für Europa (ECE) ausgear-
beiteten Regelungen auf diesem Gebiet anzustreben. 
In der zweiten Phase müssen die harmonisierten 
Vorschriften von den Europäischen Gemeinschaften 
weiterentwickelt werden. 

222. Vom Rat der Europäischen Gemeinschaften 
sind bisher bereits Richtlinien erlassen worden über: 

— Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraft-
fahrzeuganhänger, 

— Geräuschpegel und Auspuffvorrichtungen von 
Kraftfahrzeugen, 

— Immissionsbegrenzung der Auspuffgase von 
Ottomotoren, 

— Kraftstoffbehälter, 

— Unterfahrschutz, 

— Anbringung des amtlichen Kennzeichens, 

— Lenkanlagen, 

— Vorrichtungen für Schallzeichen, 

— Türen. 

In nächster Zeit ist mit der Verabschiedung weiterer 
Richtlinien zu rechnen, und zwar über: 

— Bremsanlagen, 

— Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen, 

— Sichtfeld und Rückspiegel, 

— Scheibenwischer und Scheibenwascher, 

— Steckvorrichtungen an Kraftfahrzeugen für den 
Anschluß der Beleuchtungs- und Lichtsignalein-
richtungen des Anhängers, 

— Fahrtrichtungsanzeiger, 

— Funkentstörung, 

— Sicherheitsscheiben. 
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Straßenverkehrsunfälle 
Unfälle mit Personenschaden 

Getötete Personen 
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Die Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften 
müssen jeweils innerhalb von 18 Monaten nach 
ihrem Erlaß in das nationale Recht übernommen 
werden, soweit nicht im Einzelfall kürzere Fristen 
festgelegt werden. 

223. Die Vorschriften der Europäischen Gemein-
schaften werden ergänzt durch eine Reihe anderer 
bereits durchgeführter oder in Kürze zu treffender 
Maßnahmen: 

— sonstige lichttechnische Einrichtungen 

— zur Kennzeichnung geöffneter Fahrzeugtüren 
und zur Kenntlichmachung von Fahrzeugen 
(reflektierender Anstrich), 

— für die Anhängerumgrenzung, 

— Lenkhilfen bei Überschreiten festgesetzter Be-
tätigungskräfte, 

— Bauvorschriften für Kraftstoffbehälter zur Ver-
ringerung der Brandgefahr, 

— Ausstattung der Vordersitze von Personenkraft-
wagen mit Dreipunktsicherheitsgurten, deren Be-
festigungspunkte bestimmte Bedingungen hin-
sichtlich ihrer Festigkeit und Anordnung im 
Fahrzeug erfüllen müssen — die bisher übliche 
statische Prüfung der Gurte wird durch eine dy-
namische Prüfung ersetzt —, 

— Verriegelung der Rückenlehnen, 

— Polsterung des Armaturenbrettes und anderer 
Teile des Insassenraums, Entschärfung der Be-
dienteile, verformungsfester Insassenraum, 

— Sicherheitslenksäulen und -lenkräder. 

Experimentelle Sicherheitsfahrzeuge 

224. Die Bundesregierung begrüßt und unterstützt 
alle Bemühungen, die Sicherheit der Kraftfahrzeuge 
zu erhöhen. Dazu trägt vor allem die ständige Ver-
besserung der vorhandenen Baumuster und die Fort-
entwicklung der Bau- und Ausrüstungsvorschriften 
bei. Auf diesem Gebiet gibt es in der Bundesrepu-
blik jahrelange Erfahrung. Daneben können durch 
experimentelle Sicherheitsfahrzeuge Erkenntnisse 
für die Verbesserung der Sicherheit serienmäßig 
hergestellter Kraftfahrzeuge gewonnen werden. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika wird an 
der Entwicklung eines 1 800 Kilogramm schweren 
Sicherheitsfahrzeugs gearbeitet, das nach Gewicht 
und Ausmaß der Größe des in den Vereinigten Staa-
ten heute hergestellten üblichen Personenkraft-
wagens entspricht. Der Bundesminister für Verkehr 
hatte angeregt, daß die deutsche Automobilindustrie 
zusammen mit den übrigen europäischen Automobil-
herstellern ein etwa 900 Kilogramm schweres 
Sicherheitsauto entwickelt. 

Während die übrigen europäischen automobilher-
stellenden Länder Großbritannien, Frankreich und 
Italien beschlossen haben, von der Entwicklung 
eines Sicherheitsfahrzeuges zunächst abzusehen und 
dafür stufenweise einzelne Sicherheitselemente in 
die Fahrzeugkonstruktion aufzunehmen, wurde die 

Anregung des Bundesministers für Verkehr von den 
deutschen Automobilherstellern inzwischen aufge-
griffen. 

Ein Arbeitskreis der deutschen Automobilindustrie 
prüft zur Zeit die Anforderungen, die an ein solches 
Fahrzeug zu stellen sind. Ziel der Untersuchung ist, 
die Überlebenschancen der Fahrzeuginsassen bei 
Frontalzusammenstoß und Überschlag erheblich zu 
vergrößern. Die Untersuchungen sollen bis Ende 
1970 abgeschlossen sein. 

Ein deutsches Automobilwerk hat inzwischen seine 
Absicht angekündigt, ein Sicherheitsauto zu ent-
wickeln, dessen Insassen einen Aufprall mit 80 Kilo-
meter/Stunde ohne ernste Verletzungen überstehen 
können. 

Fahrzeugüberwachung 

225. Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen 
regelmäßig überprüft werden, um das in jedem 
Fahrzeug bei der Erstzulassung vorhandene Maß an 
technischer Sicherheit zu erhalten. 

Hierzu wurde im Jahre 1951 die technische Fahrzeug-
überwachung (TÜV) eingeführt, nach der seit 1960 
jeder Fahrzeughalter verpflichtet ist, die Über-
wachungszeiträume zu beachten. Die mit der Durch-
führung der Untersuchungen beauftragten Techni-
schen Prüfstellen für den Kraftfahrzeugverkehr wer-
den das in den vergangenen zwei Jahrzehnten ge-
schaffene Prüfstellennetz so ausbauen, daß der 
Fahrzeughalter in der Regel nicht mehr als 15 Kilo-
meter Anfahrstrecke zu den Prüfstellen hat und die 
Fahrzeuguntersuchung ohne nennenswerte Warte-
zeiten durchgeführt werden kann. Zu diesem Zweck 
sollen bis 1972 weitere 78 Prüfstellen mit 182 Prüf-
gassen errichtet werden. 

Sicherungstechnische Anlagen 
für den Autobahnverkehr 

226. Aufgrund der bisher aus Praxis und Forschung 
gewonnenen Erkenntnisse über die Verkehrsbeein-
flussung auf Autobahnen sind folgende Maßnahmen 
dringlich: 

— automatische Erfassung des Verkehrsablaufs auf 
besonders stark belasteten Autobahnabschnitten 
und -teilnetzen, 

— zentrale Auswertung der erhaltenen Informa-
tionen über das Verkehrsgeschehen mittels Da-
tenverarbeitungsanlagen und Übermittlung von 
rechtsverbindlichen oder empfehlenden Hinwei-
sen an die Verkehrsteilnehmer mit Hilfe von 
optischen (Lichtzeichen, Wechselverkehrszeichen, 
Wechselwegweiser) und radiotechnischen Ein-
richtungen. 

Die genannten Maßnahmen umfassen den Aufbau 
eines entsprechenden Wechselverkehrszeichen- be

-

ziehungsweise Wechselwegweisersystems mit De- 
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tektoren und die Einrichtung von Anlagen zur zen-
tralen Datenerfassung, Datenaufbereitung und Fern-
steuerung der Zeichen und Wegweiser. Entspre-
chende Forschungsarbeiten, die durch praktische 
Versuche an einzelnen Autobahnabschnitten unter-
stützt werden, sind eingeleitet worden. Die einzel-
nen Maßnahmen sollen stufenweise in den nächsten 
Jahren durchgeführt werden. Darüber hinaus wird 
an einem Regionalwarnfunksystem gearbeitet. Mit 
seiner Hilfe sollen die für den Verkehrsablauf auf 
dem dicht belegten Autobahnnetz wichtigen Ver-
kehrslagemeldungen und andere Informationen an 
die Kraftfahrer regional ausgestrahlt werden. 

Die genannten Vorhaben werden dazu beitragen, 
daß die Kraftfahrer auf optischem oder akustischem 
Wege jederzeit über die Verkehrssituation in ihrem 
engeren oder weiteren Fahrbereich unterrichtet sind 
und ihre Fahrwegwahl sowie ihr Fahrverhalten 
rechtzeitig darauf einstellen können. 

Leitplanken 

227. Gegenüber den herkömmlichen Leitplanken-
konstruktionen werden an Neubaustrecken der Bun-
desautobahnen seit einem Jahr sogenannte Distanz-
leitplanken aufgestellt. Zahlreiche Anfahrversuche 
haben gezeigt, daß diese Konstruktion als Schutz-
einrichtung besonders geeignet ist. Sie unterscheidet 
sich von den herkömmlichen Konstruktionen durch 
einen größeren gegenseitigen Abstand — 80 Zenti-
meter — der Leitplankenholme. Dadurch wird ein 
sanfteres Abbremsen des anfahrenden Fahrzeuges 
erreicht. Zu den wesentlichen Aufgaben der näch-
sten Jahre wird es daher gehören, die Bundesfern-
straßen mit den verbesserten Leiteinrichtungen aus-
zurüsten. In diesem Zusammenhang sind auch Unter-
suchungen über neuartige Wildschutzzäune zu nen-
nen, die das Wild von den Straßen fernhalten sollen. 

Autobahnbeleuchtung 

228. In der Öffentlichkeit ist vielfach vorgeschlagen 
worden, Bundesfernstraßen zu beleuchten und da-
durch sicherer zu machen. Die Anregungen werden 
geprüft. Die einmaligen und laufenden Kosten für 
solche weit ausgedehnten Beleuchtungsanlagen sind 
erheblich: 250 000 DM je Kilometer einmalige Ko-
sten; 25 000 DM je Kilometer laufende Unterhaltung 
im Jahr. Die mit ihnen erzielbare Senkung der Un-
fallziffer wird im übrigen zurückhaltend beurteilt. 
Aus diesem Grunde wurde zunächst folgender Weg 
beschritten: Schwerpunktmäßig wird eine Anzahl 
von Autobahnteilstrecken, vor allem im Nahbereich 
von Großstädten beleuchtet, auf denen sich zahl-
reiche stark belastete Verkehrsknotenpunkte be-
finden. Insgesamt sind bisher rund 20 Kilometer 
Autobahn im Kölner Raum versuchsweise beleuchtet. 
Ferner werden die Verkehrsflächen aller Autobahn-
tankstellen und Rastanlagen mit Rücksicht auf den 
durchgehenden Verkehr auf der unbeleuchteten 
Autobahn mit möglichst blendarmen Beleuchtungs-
anlagen ausgestattet. 

Verbesserung der Unfallrettung 

229. Nach dem Urteil medizinischer Sachverstän-
diger ließe sich die Zahl der Todesfälle erheblich 
vermindern, wenn Organisation, Ausbildung des 
Personals und materielle Voraussetzungen der Un-
fallrettung verbessert werden könnten. 

Der Unfallrettungsdienst fällt in die Zuständigkeit 
der Bundesländer. Die Erstversorgung von Unfall-
verletzten ist eine Maßnahme zur Minderung der 
Schwere der Unfallfolgen. Sie gehört damit in den 
Bereich der Unfallbekämpfung. Die Bundesregie-
rung fühlt sich verpflichtet, in engster Zusammen-
arbeit mit den Ländern auf eine grundlegende Ver-
besserung der Unfallrettung hinzuwirken. Sie hält 
hierfür folgende Maßnahmen für dringend erforder-
lich: 

— Für den Rettungsdienst sind einheitliche Richt-
linien zu schaffen. Der Bundesminister für Ver-
kehr wird dabei koordinierend wirken. 

— Die ausreichende Finanzierung des Rettungs-
dienstes ist wesentliche Vorbedingung einer Re-
form des Unfallrettungswesens. 

— Die Ausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe 
muß weiter intensiviert werden. Ärzte sollen 
hierfür in größerem Umfang tätig werden. Auch 
eine Ausbildung aller Lehrer wäre wünschens-
wert. 

— Alle Ärzte sollen umfassende Kenntnisse in der 
Notfallmedizin erwerben. Ihre Ausrüstung mit 
Notfallkoffern sollte mit öffentlichen Mitteln ge-
fördert werden. Der Bundesminister für Verkehr 
wird auch in den kommenden Jahren Notfall

-

koffer an Ärzte abgeben. 

— Das Unfallmeldesystem ist auf den modernsten 
Stand zu bringen. Der Notruf 110 soll zu einer 
ständig besetzten Polizeidienststelle führen, die 
alle Notrufe weiterleitet. 

— Öffentliche Münzfernsprecher sollen für Notrufe 
münzfrei benutzt werden können. Soweit not-
wendig, sind auch an Bundesstraßen Notrufsäulen 
einzurichten und an eine Polizeidienststelle anzu-
schließen. 

— Die Zahl der Rettungsfahrzeuge muß erhöht wer-
den. Sie müssen mit Sprechfunk ausgerüstet 
sein. Ein „Gesetz über die Beförderung von Per-
sonen mit Krankenkraftwagen" ist in Vorberei-
tung. Der Notfallsanitäter wird eine bessere, vom 
Staat überwachte Ausbildung erhalten. 

— Die Bemühungen der Träger des Rettungsdien-
stes, die Rettungswagen mit. Ärzten zu besetzen 
(Notarztwagen), sollen aus öffentlichen Mitteln 
gefördert werden. 

— Hubschrauber sollen im Rahmen eines Stufen-
planes in den Rettungsdienst einbezogen werden. 
Zunächst wurde in einem Testzentrum in Ulm ein 
kombiniertes Rettungssystem unter Verwendung 
von Notarztwagen und Hubschraubern der Bun-
deswehr in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Roten Kreuz eingeführt. Die Errichtung weiterer 
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Testzentren hängt von der Entscheidung der Län-
der ab. 

— Die Sanitätsdienste der Bundeswehr und des 
Bundesgrenzschutzes sollen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten in den allgemeinen Rettungsdienst 
einbezogen werden. 

Neuordnung der Schulferientermine 

230. Einer der Hauptgründe für die Verkehrs-
zusammenballungen in der Ferienzeit ist der gleich-
zeitige Beginn der Sommerschulferien in mehreren 
Bundesländern sowie in den angrenzenden Staaten 
im Norden und Nordwesten des Bundesgebietes. 

Die Bundesregierung wird daher, unterstützt von 
der Verkehrsministerkonferenz der Länder, bei den 
zuständigen Kultusministern der Bundesländer wei-
terhin mit Nachdruck darauf hinwirken, daß eine 
langfristige, über einen Zeitraum von mehreren Jah-
ren gültige Ferienordnung erarbeitet wird. Dabei 
sollen folgende wesentliche Grundsätze berücksich-
tigt werden: 

(1) Die Sommerferien aller Bundesländer sollten sich 
insgesamt auf eine längere Zeitspanne als bisher, 
nämlich von Mitte Juni bis Mitte September (ins-
gesamt 90 Tage), erstrecken. 

(2) Die Sommerferien sollten jeweils 6 bis 7 Wo-
chen betragen; unter Berücksichtigung der Reise-
intensität sowie der Herkunfts- und Zielgebiete 
der Ferienreisenden sollte der jeweilige Ferien-
beginn der Länder oder bestimmter Ländergrup-
pen mit Wochenabstand gestaffel werden. 

(3) Grundsätzlich sollten Ferien in der Mitte der 
Woche beginnen. 

(4) Eine Abstimmung der Ferienordnung in der Bun-
desrepublik Deutschland mit den europäischen 
Nachbarstaaten ist unerläßlich; insbesondere muß 
im beiderseitigen Interesse vermieden werden, 
daß ,die Ferien in Nordrhein-Westfalen und in 
den Niederlanden zusammenfallen. 

Autobahnbaustellen in der 
Sommerreisezeit 

231. Reparaturarbeiten an den Bundesautobahnen 
werden in der Sommerreisezeit grundsätzlich aus-
gesetzt. Wenn in Einzelfällen weitergearbeitet wer-
den muß, werden in den Baustellenbereichen für 
jede Fahrtrichtung zwei Fahrspuren bereitgestellt, 

um den Reiseverkehr nicht über Gebühr zu behin-
dern. Diese Maßnahmen fördern — wie auch das 
Lastkraftwagen-Fahrverbot auf Autobahnen und be-
stimmten Bundesstraßen während der Ferien-
wochenenden — nicht nur eine reibungslose Ver-
kehrsabwicklung; sie verbessern auch wesentlich die 
Sicherheit auf den Autobahnen. Durch frühzeitige 
Mitteilungen an Presse und geeignete Institutionen 
(zum Beispiel: Reisebüros, Automobilverbände) 
wird dafür Sorge getragen, daß die Öffentlichkeit 
sich auf die Verkehrsbeschränkungen einstellen 
kann. 

Verkehrserziehung 

232. Die Erfahrung zeigt, daß verkehrserziehe-
rische Maßnahmen um so erfolgreicher sind, je frü-
her sie beginnen. Die Verkehrserziehung der Kin-
der muß daher bereits im Kindergarten einsetzen. 
Die mit der Schulverkehrserziehung gegebene Mög-
lichkeit, auf ,das Verkehrsverhalten der Kinder und 
Jugendlichen einzuwirken, wird noch nicht im wün-
schenswerten Maße genutzt. Der Bundesminister für 
Verkehr bemüht sich daher zusammen mit den Kul-
tusministern der Länder, den Verkehrsunterricht in 
den Schulen auszuweiten und zu intensivieren. Die-
ses Bemühen kann nur erfolgreich sein, wenn nicht 
nur die bereits tätigen Lehrer fortgebildet, sondern 
auch die angehenden Lehrer auf den in der Bundes-
republik für die Schulverkehrserziehung bestehenden 
fünf Lehrerseminaren genügend vorbereitet werden. 
Dies setzt wiederum voraus, daß an den Ausbil-
dungsstätten für Lehrer eine ausreichende Anzahl 
von Lehrstühlen für Verkehrspädagogik eingerich-
tet, zumindest aber in erforderlicher Zahl Lehrauf-
träge für Verkehrserziehung an den pädagogischen 
Hochschulen erteilt werden. 

233. Die Verkehrserziehung und -aufklärung der 
Erwachsenen wird in Wort, Schrift und Bild außer 
von der Verkehrswacht von Automobilklubs, Kraft-
verkehrsorganisationen, Berufsverbänden, Gewerk-
schaften und Kirchen betrieben. Die Bundesregie-
rung unterstützt die Bemühungen mit dem Ziel, alle 
Bevölkerungskreise möglichst einheitlich über Ge-
fahr und Gefahrenabwehr im Straßenverkehr auf-
zuklären. Eine weitreichende Aktion zur Einführung 
der neuen Straßenverkehrs-Ordnung wird mit einem 
Aufwand von mehr als zehn Millionen DM alle 
Haushalte in der Bundesrepublik durch Faltblätter 
und Broschüren mit den Neuregelungen vertraut 
machen und über Presse, Rundfunk und Fernsehen 
der Öffentlichkeit die Forderung nach größerer Si-
cherheit im Straßenverkehr nahebringen. 
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Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Einführung der neuen Straßenverkehrs-Ordnung 

2 Überprüfung der Grenze für die absolute Fahr-
untüchtigkeit (0,8 Promille Blutalkoholkonzen-
tration) 

3 Überprüfung von Geschwindigkeitsbegrenzungen 
auf unfallvermindernde Wirkung 

4 Weiterentwicklung und internationale Harmoni-
sierung der sicherheitstechnischen Vorschriften 
für Kraftfahrzeuge 

5 Ausrüstung der Bundesautobahnen mit moder-
nen verkehrslenkenden Anlagen 

6 Verbesserung des Unfallrettungsdienstes 

7 Verhinderung ferienbedingter Verkehrszusam-
menballungen 

8 Vermehrung und Intensivierung der Verkehrs-
erziehung 
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XIII. Meteorologische Sicherung des Verkehrs 

234. Wettervorhersagen sind für den Verkehrs-
bereich zunehmend von Bedeutung. Nicht nur, daß 
sie unentbehrliche Voraussetzung für einen sicheren 
und wirtschaftlichen Betrieb der weltweit operieren-
den Verkehrsträger Seeschiffahrt und Luftfahrt sind. 
Auch für die Sicherheit des Straßenverkehrs sind 
Wettervorhersagen wichtig. 

Der Deutsche Wetterdienst, der die meteorologi-
schen Erfordernisse auch auf dem Gebiet des Ver-
kehrs zu erfüllen hat, soll entsprechend den stei-
genden Anforderungen weiter ausgebaut werden. 
Diese Bemühungen laufen parallel und werden weit-
gehend mitbestimmt durch die Pläne der Weltorga-
nisation für Meteorologie zum Aufbau der Welt-
Wetter-Wacht und durch ergänzende Programme 
anderer internationaler Organisationen, beispiels-
weise für ein Gebietsvorhersagesystem der Luft-
fahrt. Die Pläne sehen den Aufbau beziehungsweise 
Ausbau globaler Wetterbeobachtungs- und Wetter-
meßnetze sowie weltweiter Systeme vor, die Wet-
terdaten und Wetternachrichten übermitteln, Wet-
terinformationen verarbeiten und sie an Wetter-
zentralen weiterleiten. Die Bundesrepublik arbeitet 
an diesen Programmen aktiv mit. 

Die Wetterfernmeldezentrale des Deutschen Wet-
terdienstes wird als automatische Zentrale ausge-
baut, um auch in der Bundesrepublik die Voraus-
setzungen für die geplante Umstellung der inter-
nationalen Hauptwetterfernmeldeverbindungen auf 
Hochgeschwindigkeitsübertragung zu schaffen. Es ist 
vorgesehen, nicht nur meteorologische Grunddaten, 
sondern auch ganze Wetterkarten, insbesondere die 
des Gebietsvorhersagesystems der Luftfahrt, über 
diese Leitungen zu verbreiten. Ferner soll durch 
Automation der nationalen Wetterfernmeldenetze 
die Datenübermittlung zum Endabnehmer (Flug

-

gesellschaften, Flugsicherung, Allgemeine Luftfahrt, 
Reedereien und so weiter) wesentlich beschleunigt 
werden. 

235. Meteorologische Informationen der Art, wie 
sie insbesondere die Luftfahrt benötigt, können 
heute nur noch mittels Großrechenanlagen gewon-
nen werden. Die Rechenprogramme zur automati-
schen Wettervorhersage müssen erweitert und ver-
bessert werden, und zwar in Richtung auf 
— räumlich detailliertere Vorhersagen; 

dazu gehören gezielte Vorhersagen für Belange 
des Straßenverkehrs, der Luft- und Seeschiff-
fahrt hinsichtlich Regen, Schnee, Nebel, Frost, 
Temperatur und Wind; 

— längerfristige Vorhersagen über mehrere Tage, 
insbesondere für die Seeschiffahrt (Routenbera-
tung) . 

Diesen notwendigen Programmen sind insofern 
Grenzen gesetzt, als die bestehende Rechenanlage 
des Deutschen Wetterdienstes mit den Programmen, 
die bisher für die Vorhersage der großräumigen 
atmosphärischen Strömung entwickelt wurden, nahe-
zu voll ausgelastet ist. Es wird daher erforderlich 
sein, die Rechenkapazität des Deutschen Wetter-
dienstes zu erweitern. 
In der Wetterbeobachtung müssen die Meßnetze 
ausgebaut und die Meßverfahren verbessert werden. 
Es ist daran gedacht, die Handelsschiffahrt mehr als 
bisher für den Wetterbeobachtungsdienst auf See 
einzusetzen, auf Land und im Küstenbereich in grö-
ßerer Zahl automatische Wetterstationen einzuset-
zen, das Wetterradarnetz zu vervollständigen sowie 
die Entwicklung einer neuen Radio-Sonde abzu-
schließen, die Messungen insbesondere für Zwecke 
des Überschallverkehrs bis 30 Kilometer Höhe vor-
nehmen soll. 

Maßnahmen in der 6. Legislaturperiode: 

1 Automation der Wetterfernmeldezentrale des 
Deutschen Wetterdienstes 

2 Beginn der Automation der innerdeutschen 
Fernmeldenetze 

3 Vervollkommnung der Meßnetze 
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XIV. Ausblick auf Verkehrstechniken der Zukunft 

236. Die Entwicklung verbesserter herkömmlicher 
oder neuartiger Transportsysteme und Antriebs-
arten rechtfertigt sich aus der Erkenntnis, daß die 
bestehenden Systeme oft bereits den gegenwärtigen 
Verkehrsverhältnissen nicht mehr genügen und 
aus der Sorge, daß sie um so weniger künftigen 
Bedürfnissen gerecht werden können. 

Neuartige weltweit operierende Verkehrsmittel wie 
Überschallflugzeuge und atomgetriebene Schiffe 
sind ein Abbild technischen und wirtschaftlichen 
Fortschritts; möglicherweise werden auch Fluggeräte 
bis zu mehreren hundert Tonnen Nutzlast wie Flug- 

Mögliche Verkehrssysteme 

System 	I Merkmale 

1. Ununterbrochenes Fortlaufender ununter- 
Transportsystem brochener Transport, z. B. 

fortlaufendes Band 

2. Automatische Automation von Straßen- 
Fahrzeugführung  und Schienenfahrzeugen 

3. Mehrzweck- Mehrzweckfahrzeuge mit 
systeme besonderen Leitbahnen 

für den Verkehr zwischen 
Städten 

4. Autotransport- Fahrzeuge, die im 
system zwischenstädtischen 

Verkehr auf besonderen 
Transportfahrzeugen 
befördert werden 

5. Tunnelröhren- Transport von Fahrzeugen 
systeme in Tunnelröhren auf, übet 

oder unter der Erdober- 
fläche 

6. Roll- oder Gleit- Spurgebundene 
systeme Fahrzeuge mit Abstützung 

und Führung auf Rädern 
oder Gleiteinrichtungen 
unter Verwendung 
neuartiger Werkstoffe 

7. Spurgebundene Spurgebundene 
Schwebesysteme Fahrzeuge mit Abstützung 

und Führung auf Luft-, 
Magnet- oder Flüssig- 
keitskissen 

boote, Luftschiffe mit Kernantrieb, flügellose Senk-
rechtstarter und Raketen zur Beförderung von Per-
sonen, Post und Fracht sowie Unterwasserfrachter 
eines Tages Bestandteil des Weltverkehrssystems 
sein. Heute ist es jedoch eher vordringlich, Ent-
wicklungen zu fördern und voranzutreiben, die einen 
Beitrag zur Lösung der Verkehrsprobleme leisten 
können, denen sich Staaten wie die Bundesrepublik 
im Kurzstrecken-, Mittelstrecken- sowie im Stadt-
verkehr gegenübersehen. In diesen Entfernungs-
bereichen sind die negativen Folgen einer wachsen-
den Motorisierung besonders deutlich zu spüren; 
durch diese Verkehre werden die Umwelt des ein-
zelnen und der Lebensraum der Gesellschaft nach-
haltig beeinflußt. Nicht von ungefähr konzentrieren 
sich deshalb die Vorschläge für die Weiter- und 
Neuentwicklung von Verkehrsmitteln auf diese Ver-
kehrsbereiche. 

Kurzstrecken- und Mittelstreckenverkehr 

237. Weiterentwickelte herkömmliche Systeme 
werden um so attraktiver sein können, je optimaler 
sie folgende Forderungen erfüllen: 

— kurze „Haus zu Haus"-Reisezeiten, 

— möglichst genaue Vorhersage der Ankunftszeit, 

— große Beweglichkeit in der Verkehrsbedienung, 
um unterschiedlichen Beförderungswünschen ge-
recht zu werden, 

— hoher Grad von Sicherheit und Komfort, 

— Erweiterungsmöglichkeiten und 

— geringe unerwünschte Nebenwirkungen für die 
Umwelt. 

Innerhalb jedes Verkehrsträgers bemüht man sich, 
vorhandene Systeme wirtschaftlicher und sicherer 
im Betrieb, attraktiver für die Benutzer und weniger 
störend für die Umwelt zu machen. Diese Bemühun-
gen schließen unter anderem ein: 

— Übertragung von Steuerungsfunktionen im Stra-
ßenverkehr an selbsttätig wirkende Hilfsmittel 
(Ziel: vollautomatisch gesteuerte Kraftfahrzeuge 
und Sicherungseinrichtungen) ; 

— Aufbau von Schnellbahnsystemen auf den bis-
herigen Trassen (Ziel: vollautomatischer Zug-
betrieb mit zentraler Steuerung und Über-
wachung) ; 

— Ausbau der Lash-Schiffahrt zu einem „Gleis-
anschlußähnlichen Verkehr" auf den Binnen-
wasserstraßen; 

— weitgehende Automatisierung der Abferti-
gungs-, Be- und Entladevorgänge im Luftverkehr, 
der Luftfahrzeugführung (insbesondere bei den 
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Starts und Landungen) und der Flugverkehrs

-

kontrolle (Flugsicherung). 

Die Leistungsfähigkeit herkömmlicher Verkehrs-
systeme kann zwar durch geeignete, gegebenenfalls 
auch infrastrukturelle Maßnahmen erweitert wer-
den; sobald aber die Leistungsgrenzen erreicht sind, 
stellt sich die Frage nach neuartigen Systemen. 

238. Die Entwicklungsprobleme neuartiger Ver-
kehrssysteme liegen darin, aus einer beinahe un-
endlichen Vielzahl möglicher Verbindungen und 
Endpunkte, Gestaltungsmöglichkeiten eines Strek-
kennetzes Verkehrsbeziehungen und anderen Sy-
stemmerkmalen eine relativ kleine Zahl von Ver-
kehrssystemen auszuwählen, die den gestellten An-
forderungen am besten entsprechen. 

Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß ein schnel-
les und leistungsfähiges, für die Beförderung von 
Personen und Gütern — einschließlich Lastkraftwa-
gen geeignetes Verkehrsmittel die Wirtschafts- 
und Bevölkerungszentren der Bundesrepublik mit-
einander verbinden sollte. Die Aufgabe eines derar-
tigen Verkehrsmittels wäre vor allem darin zu se-
hen, die einzelnen Wirtschaftsräume innerhalb der 
Bundesrepublik stärker zu integrieren, die Straßen-
infrastuktur vom Wirtschaftsverkehr über weite 
— innerdeutsche — Entfernungen zu entlasten und 
damit dem Individualverkehr mehr Raum zu schaf-
fen. Ein Verkehrsmittel dieser Art wäre geeignet, 
in einer späteren Entwicklungsphase über die Gren-
zen der Bundesrepublik hinaus verlängert zu wer-
den und damit für einen größeren — europäischen — 
Raum integrationsfördernde Wirkungen zu entfal-
ten. Die Größe eines solchen Projekts und die 
Schwierigkeit seiner technischen Durchführung 
machen eine eingehende Prüfung aller hiermit im 
Zusammenhang stehenden Fragen erforderlich. Die 
Bundesregierung hat deshalb im Juli 1969 eine Stu-
die über ein Hochleistungsschnellverkehrssystem 
unter Einbeziehung aller Varianten neuer Technolo-
gien in Auftrag gegeben. Die Studie wird voraus-
sichtlich Ende 1971 vorliegen. Die Bundesregierung 
erwartet von ihr Lösungsmöglichkeiten über den 
richtigen Weg zu einem Schnellverkehrsmittel der 
Zukunft. 

Im Rahmen dieser Studie wird zum Beispiel unter-
sucht, ob spurgebundene Schwebesysteme mit 
Höchstgeschwindigkeiten bis zu 500 Kilometer/ 
Stunde wesentliche Verbesserungen im zwischen-
städtischen Reise- und Güterverkehr bringen kön-
nen. Bis zu Geschwindigkeiten von etwa 300 Kilo-
meter/Stunde wird nach heutiger Erkenntnis das 
Rad als Konstruktionselement den an Landfahr-
zeuge zu stellenden Anforderungen hinsichtlich Stüt-
zung, Führung und Antriebs- beziehungsweise 
Bremskraftübertragung noch gerecht werden. Bei 
höheren Geschwindigkeiten kommt das Rad beim 
Umsetzen der hohen Antriebs- beziehungsweise 
Bremskräfte zur Überwindung der Massenträgheit 
der Fahrzeuge und des mit steigender Geschwindig-
keit wachsenden Luftwiderstandes in Schwierigkei-
ten. Man muß deshalb nach Antriebsformen für erd-
gebundene Verkehrssysteme suchen, die nicht auf 
dem Adhäsionsprinzip beruhen, und nach Fahrtech-
niken, welche 'die hohe mechanische Beanspruchung 

zwischen Fahrzeug und Fahrweg bei maximalen Ge-
schwindigkeiten vermeiden. Als adhäsionsloser An-
trieb könnte zum Beispiel der sogenannte Linear

-

Motor (Elektro-Motor) für künftige Hochgeschwin-
digkeitsverkehrsmittel zu Lande in Frage kommen. 
Für eine berührungsfreie Fahrtechnik kommen zum 
Beispiel Luftkissen- oder Magnetschwebefahrzeuge 
in Betracht. Dabei wirkt sich im Vergleich zu her-
kömmlichen Strecken und Fahrzeugen die gleichmä-
ßige Lastverteilung günstig — weil verschleißhem-
mend - auf Fahrbahn, Fahrzeugstützkonstruktionen 
und Unterhaltung aus. Bei der Luftkissentechnik ist 
allerdings ein ziemlich hoher Energieaufwand für 
das Schweben erforderlich, dagegen lassen sich die 
steuerungstechnischen Probleme verhältnismäßig 
leicht lösen. Die Magnetschwebetechnik benötigt 
einen wesentlich geringeren Aufwand an Energie 
für das Schweben, ihre Steuerungsprobleme sind 
aber noch nicht vollständig gelöst. 

239. Die Magnetschwebetechnik in Verbindung mit 
dem Linear-Motor würde sich zum Beispiel eignen, 
Fahrzeuge in Tunnelröhren mit geringem. Luftdruck 
mittels hoher Geschwindigkeiten voranzutreiben. 
Eine Reihe von Gründen sprechen dafür, den Ver-
kehr auf der Erdoberfläche mit hohen Geschwindig-
keiten in Tunnelröhren abzuwickeln. Einer der wich-
tigsten Gründe liegt in der Möglichkeit, höhere Ge-
schwindigkeiten zu erreichen, ohne den Energiebe-
darf für den dabei höheren Fahrzeugluftwiderstand 
zu benötigen. Das Flugzeug umgeht dieses Problem, 
indem es in große Höhen mit geringer Luftdichte 
aufsteigt. Dasselbe Ergebnis kann man auch mit luft-
leer gepumpten Tunnelröhren erreichen. Die gegen-
wärtigen Tunnelbaukosten lassen allerdings derar-
tige Systeme wenig attraktiv erscheinen. Deshalb 
werden vor allem in den Vereinigten Staaten von 
Amerika zur Zeit neue Tunnelbaumethoden er-
forscht. So ist es zum Beispiel gelungen, Laserstrah-
len zum Felsausbruch sowie bestimmte Chemikalien 
zur Herabsetzung  der  Gesteinshärte erfolgreich an-
zuwenden. Möglichkeiten des Drillbohrens großer 
Tunnelröhren mittels Heißluft werden ebenfalls un-
tersucht. Außerdem wurde angeregt, hartes Gestein 
durch Flüssigkeitsstrahlen, die mit hoher Geschwin-
digkeit aus Düsen austreten, zu brechen. 

Verkehr in Verdichtungsräumen 

240. Die Verkehrslage in Verdichtungsräumen ist 
eines der bedrängendsten Probleme in verkehrsin-
tensiven Industriestaaten. Herkömmliche Verkehrs-
mittel wie Autobus und Straßenbahn sind — soweit 
sie zu ebener Erde operieren — schon heute viel-
fach nicht mehr in der Lage, den an sie gestellten 
Anforderungen zu entsprechen. Der Personenkraft-
wagen als Individualverkehrsmittel führt zu Stra-
ßenverstopfungen. Hohe Investitionen für den kom-
munalen Straßenbau nutzen immer weniger, weil 
die Verkehrsflächen in den Verdichtungsräumen in-
zwischen ausgenutzt sind. 

Die kurz- und mittelfristig absehbare Entwicklung 
wird durch kreuzungsfreie Tief- und Hochbahnen 
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gekennzeichnet sein — technische Verbesserungen 
herkömmlicher Systeme. Es ist sehr schwierig, vor-
auszusehen, ob und gegebenenfalls wie lange solche 
herkömmlichen Verkehrssysteme die derzeitige be-
ziehungsweise erwartete Verkehrslage entscheidend 
bessern können. Es sind daher Untersuchungen dar-
über angestellt worden, inwieweit neuartige Ver-
kehrssysteme, welche die wesentlichen Vorteile des 
Personenkraftwagenverkehrs und der öffentlichen 
Verkehrsmittel in sich vereinigen, künftige Ver-
kehrsprobleme lösen können. 

241. Für den Verkehr in Verdichtungsräumen bie-
tet sich eine Reihe unterschiedlicher Verkehrssy-
steme an. 

Je nach Verwendungszweck lassen sich vier Grup-
pen unterscheiden: 

— kleine, vollautomatisierte Kabinen, die eigene 
Verkehrswege befahren 

— „Dual-Mode-Fahrzeuge", die sowohl auf beson-
deren Spuren als auch auf normalen Straßen ver-
kehren können 

— „Dial-a-Bus"-System 

— Schnellverkehrssysteme mit hoher Reisege

-

schwindigkeit und großer Leistungsfähigkeit. 

242. Zur ersten Gruppe gehört das sogenannte 
Teletrans-System, das besonders auf die individuel-
len Wünsche des Fahrgastes Rücksicht nimmt. Das 
System besteht aus 2- bis 4-Personenkabinen, die von 
Computern vorprogrammiert, durch Lochkarten ge-
steuert und mit Linearmotoren angetrieben werden. 
Der Transport mit Teletrans-Kabinen könnte sich 
folgendermaßen abspielen: Beim Betreten des Bahn-
steiges wählt der Fahrgast den gewünschten Zielort; 
von einer zentralen Rechenanlage wird binnen kur-
zer Zeit eine entsprechende Lochkarte erstellt. Da-
nach nimmt der Fahrgast in einer der Kabinen Platz 
und gibt seine Lochkarte ein. Elektronisch gesteuert 
gelangt die Kabine auf dem kürzesten Weg zum 
Zielort. Da die Kabinen sehr leicht gebaut werden 
könnten und damit die Fahrwegkosten sehr niedrig 
liegen, könnte das System eine Reihe von Forderun-
gen erfüllen, die an heutige Personenkraftwagen in 
Verdichtungsräumen gestellt werden. 

243. Das Dual-Mode-Fahrzeug ist ein kleines, 
gummibereiftes Fahrzeug, das im normalen Straßen-
verkehr durch einen batteriegespeisten Elektromo-
tor angetrieben wird, der ihm eine Höchstgeschwin-
digkeit von 70 Kilometer/Stunde ermöglicht. Will 
das Kleinfahrzeug auf den Schnellfahrweg, so fährt 
es in eine geschlitzte Hohlschiene, die dem Fahr-
zeug die entsprechende Führung gibt. Jetzt erfolgt 
der Antrieb über einen Netzmotor mit 100 Kilome

-

ter/Stunde Höchstgeschwindigkeit. 

244. Für dünner besiedelte Randgebiete ist das 
„Dial-a-Bus"-System anwendbar. Von bestimmten 
Haltestellen oder direkt aus der Wohnung kann ein 
Bus angewählt werden, der diese Bestellung regi-
striert und die kürzeste Route zwischen den ver-
schiedenen Abholpunkten von einem Computer er-
mitteln läßt. 

245. Um die wesentlichen Vorteile des Individual-
verkehrs mit denen des Massenverkehrs zu vereini-
gen, sind auch Verkehrssysteme nach dem Prinzip 
des Behälterverkehrs denkbar. 

Kleine Kabinen für zwei bis vier Personen werden 
unter Benutzung mehrerer Verkehrsträger vom Ab-
fahrts- zum Zielort befördert. Durch die Anwahl ver-
schiedener Linien bei Antritt der Fahrt kann der 
Fahrgast seine gesamte Route festlegen. Dabei kann 
die Einzelkabine von mehreren Verkehrsträgern 
(U-Bahn-System, Omnibus) befördert werden. Der 
Umsetzprozeß von einem Verkehrsträger zum ande-
ren geschieht kontinuierlich und voll automatisiert. 
Der Nachteil dieses Systems liegt darin, daß der 
Umsetzungsvorgang bisher noch nicht optimal gelöst 
werden konnte. 

Die Einzelkabinen-Systeme können in Richtung auf 
einen vollautomatischen Verkehr auf und unter 
der Erdoberfläche weiter vervollkommnet werden. 
Die Steuerung auf Fernstraßen und Citystraßen ist 
vollautomatisiert, nur in Nebenstraßen könnten die 
Fahrzeuge von Hand gesteuert werden. In den Stra-
ßen müssen zu diesem Zweck Leitschienen oder 
Leitkabel installiert werden, die mit einer den je-
weiligen Straßenzug und die Fahrtrichtung kenn-
zeichnenden Frequenz gespeist wird. Über Abbieg-
kabel an Kreuzungen und Knotenpunkten ist eine 
Richtungsänderung der Kabinen möglich. Im Fahr-
zeug wird das gewünschte Fahrtziel durch Vorwahl 
einer entsprechenden Frequenz erreicht. Die Fahr-
zeuge selbst sind mit Systemen für die Fahrtrich-
tung, Vorfahrtsregelung an Kreuzungen sowie mit 
Regelorganen zum Beschleunigen, Bremsen, Ge-
schwindigkeits- und Abstandhalten ausgestattet. 

Die genannten Systeme haben eines gemeinsam: Sie 
versuchen die Vorteile des Personenkraftwagens in 
öffentliche Verkehrsmittel einzubeziehen und deren 
Nachteile aus der Sicht des Benutzers und aus der 
Sicht der Öffentlichkeit (Parkraumprobleme, Reise-
zeit) zu vermeiden. Alle Vorschläge können nur mit 
einem erheblichen finanziellen Aufwand verwirk-
licht werden. Im Rahmen von Systemanalysen in 
Verbindung mit Kosten-Nutzen-Untersuchungen 
muß die volkswirtschaftlich beste Lösung gefunden 
werden, wenn es sich eines Tages als notwendig er-
weisen sollte, neuartige Verkehrssysteme einzu-
führen, weil durch eine Weiterentwicklung der be-
stehenden Systeme keine Verbesserung der Ver-
kehrslage mehr zu erreichen ist. 
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VIERTER ABSCHNITT 

Internationale Zusammenarbeit 
im Verkehr — Gemeinsame Verkehrspolitik 
der Europäischen Gemeinschaften 

248. Die weltweit operierenden Verkehrsträger 
Luftfahrt und Seeschiffahrt können ihre Probleme 
nicht in internationalen Organisationen mit kleiner 
Mitgliederzahl lösen. Die bedeutendsten luft- und 
seeschiffahrttreibenden Länder haben sich daher zu 
Organisationen mit weltweiter Mitgliedschaft zu-
sammengeschlossen. Die Internationale Zivilluft-
fahrt-Organisation (ICAO) mit dem Sitz in Montreal 
hat beispielsweise zur Zeit 120 Mitglieder; zuletzt 
ist die UdSSR mit Wirkung vom 15. November 
1970 beigetreten. 

247. Anders ist die Situation bei den Binnenver-
kehrsträgern Eisenbahn, Straßenverkehr und Bin-
nenschiffahrt. Sie sind in Organisationen recht unter-
schiedlicher, jedoch beschränkter Mitgliederzahl zu-
sammengefaßt; ihre Probleme beziehen sich auf 
Raumeinheiten wie Europa und lassen sich daher 
auch in kleinerem europäischem Rahmen lösen. Die 
Bindungswirkung der Beschlüsse der europäischen 
Verkehrsorganisationen verdichtet sich vom Kreis 
der 32 ost- und westeuropäischen Mitglieder der 
Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten 
Nationen (ECE) — einschließlich der Bundesrepu-
blik und der Vereinigten Staaten von Amerika — 
über die 18 Mitglieder der Europäischen Konferenz 
der Verkehrsminister (CEMT) bis hin zu den sechs 
Mitgliedern der Europäischen Gemeinschaften. Die-
ser dreifachen Stufenfolge entspricht eine andere: 
In der Wirtschaftskommission für Europa stehen 
verkehrstechnische und -rechtliche Probleme im 
Vordergrund, die ihrer Art nach Lösungen in einem 
größeren europäischen Raum erfordern. In der 
Europäischen Konferenz der Verkehrsminister — 
ihrem Mitgliederbestand etwa der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) vergleichbar — ist ein Forum geschaffen 

worden, das den Verkehrsministern die Möglichkeit 
bietet, persönlich zusammenzutreffen, ihre verkehrs-
politischen Grundgedanken abzustimmen und 
Schlußfolgerungen zu allgemeinen und konkreten 
Verkehrsproblemen zu ziehen. Die im EWG-Ver-
trag verankerte gemeinsame Verkehrspolitik der 
Europäischen Gemeinschaften ist vorrangig auf ver-
kehrswirtschaftliche und verkehrspolitische Fragen 
ausgerichtet, die für einen geschlossenen Wirt-
schaftsraum verbindlich geregelt werden müssen. So 
bilden die genannten multilateralen zwischen- und 
überstaatlichen Organisationen im europäischen Be-
reich drei in ihrer geographischen und sachlichen 
Reichweite und Wirkung abgestufte konzentrische 
Kreise. 

248. Die bedeutendste Verpflichtung liegt bei der 
gemeinsamen Verkehrspolitik der Europäischen Ge-
meinschaften. Sie hat in den letzten drei Jahren 
sichtbare Fortschritte gemacht. Wenn der Verkehr 
in der Europapolitik nicht im Vordergrund des 
öffentlichen Interesses steht, so hat das mehrere 
Gründe. Einmal sind die Verkehrsentscheidungen 
der Europäischen Gemeinschaften bisher überwie-
gend technischer oder marktordnender Art; sie spre-
chen — ungeachtet ihrer verkehrspolitischen Be-
deutung — regelmäßig nur einen kleinen Kreis 
direkt betroffener Verkehrsunternehmen an. Ihnen 
fehlt die Ausstrahlung auf die Allgemeinheit, wie 
das bei anderen Entscheidungen, zum Beispiel auf 
dem Gebiet der Agrarpolitik, der Fall ist, denen 
sich täglich jeder Bürger gegenübersieht. Zum ande-
ren kann der Verkehr in der jetzigen Phase 
europäischer Integration auf einen Vorsprung an 
„Internationalisierung" verweisen, den er gegen-
über anderen Wirtschaftszweigen hat. Seit jeher 
gilt für alle Verkehrsträger eine Vielzahl inter- 
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nationaler Absprachen und Regelungen, die bei der 
Seeschiffahrt und der Luftfahrt weltweit sind und 
die Schiene, Straße und Wasserstraße zu einem Vor-
reiter europäischer Integrationsbestrebungen wer-
den ließen. 

So hat bereits der Wiener Kongreß 1815 für die 
internationale Flußschiffahrt, insbesondere für die 
Rheinschiffahrt, den Grundsatz einer Abstimmung 
zwischen den Uferstaaten in gemeinsam interessie-
renden Fragen festgelegt. Dieser Grundsatz hat sich 
in völkerrechtlichen Verträgen — Mainzer Akte von 
1831 und Mannheimer Akte von 1868 — niederge-
schlagen. Das TEE-Netz der Eisenbahnen reicht über 
den Bereich der Europäischen Gemeinschaften hin-
aus. Die großräumige Zusammenarbeit der euro-
päischen Eisenbahnen ist in zahlreichen Vereinba-
rungen enthalten, die von der Fahrplanabstimmung 
bis zum Europ-Waggon reichen; vielfach schließen 
sie Länder Osteuropas . ein. Ähnlich ist die Situation 
im Straßenverkehr. Das einheitlich gekennzeichnete 
Europastraßennetz geht auf Empfehlungen der Euro-
päischen Konferenz der Verkehrsminister zurück. 
Die Arbeiten der Wirtschaftskommission für Europa 
der Vereinten Nationen (ECE) an einer europäischen 
Straßenverkehrsordnung, die Verkehrsregeln und 
Verkehrsschilder vereinheitlichen soll, sind weit 
fortgeschritten; das im Rahmen der Wirtschafts-
kommission für Europa der Vereinten Nationen 
entstandene TIR-Abkommen für den Straßengüter-
verkehr erleichtert und vereinfacht die Abferti-
gung an den Grenzübergangsstellen. 

Die gemeinsame Verkehrspolitik ist für die Ver-
wirklichung der europäischen Wirtschaftsunion in 
zweifacher Hinsicht von erheblicher Bedeutung. Sie 
muß erstens dazu beitragen, daß zwischen den 
Mitgliedsländern für die weiter wachsenden Güter-
ströme ein quantitativ und qualitativ ausreichendes 
preisgünstiges Angebot an Verkehrsleistungen be-
reitsteht. Zweitens müssen die Träger der gemein-
samen Verkehrspolitik dafür sorgen,. daß dem Weg-
fall der Zölle und anderer den Warenverkehr be-
hindernden Schranken eine gemeinschaftliche Ord-
nung der Güterverkehrsmärkte folgt. Wettbewerbs-
verzerrungen im Güterverkehr zwischen den Mit-
gliedstaaten wirken sich auch wettbewerbsverzer-
rend auf die Güterströme aus. Die Bundesregierung 
ist an einer raschen Verwirklichung der Wirtschafts-
union interessiert. 

249. Innerhalb der Europäischen Gemeinschatten 
besteht Übereinstimmung darüber, daß zur Ver-
wirklichung der gemeinsamen Verkehrspolitik ein 
zeitlich und sachlich aufeinander abgestimmtes Vor-
gehen in den Bereichen 

— Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen, 

— Zugang zum Markt (Kapazitätsregelungen) und 

— Vereinheitlichung der Tarifpolitik 

notwendig ist. 

Dies ist nach Auffassung der Bundesregierung wei-
terhin der am ehesten erfolgversprechende Weg. 
Dabei gebührt der praktischen Politik der kleinen, 
sachlich koordinierten und zeitlich synchronisierten 

Schritte der Vorzug vor einer Politik des „Alles oder 
Nichts". Diese theoretische Diskussion beherrschte 
in den ersten Jahren die Bemühungen um die ge-
meinsame Verkehrspolitik, brachte sie aber kaum 
weiter. 

250. Die Bundesregierung hat wiederholt darauf 
hingewiesen, daß die schwierigen Fragen gemein-
samer Tarif- und Kapazitätspolitik leichter zu klären 
sein werden, wenn es gelungen ist, die staatlich be-
einflußten Kosten der Verkehrsleistungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie zwischen den Ver-
kehrsträgern anzugleichen. Hinzuweisen ist in die-
sem Zusammenhang insbesondere auf die stark von-
einander abweichenden steuerlichen Belastungen im 
Straßengüterverkehr (Mineralölsteuer, Kraftfahr-
zeugsteuer). Unabhängig von den bereits eingeleite-
ten Arbeiten zur Angleichung der nationalen Kraft-
fahrzeugsteuersysteme läßt sich ein wirkungsvoller 
Schritt in diese Richtung in der Weise unternehmen, 
daß jeder Mitgliedstaat die spezifischen Steuersätze 
für Dieselkraftstoff denen für Benzin angleicht. Unter 
dem Gesichtspunkt der staatlichen Ausgaben für die 
Verkehrswege ist es nicht einzusehen, daß Lastkraft-
wagen gegenüber Personenkraftwagen steuerlich be-
günstigten Kraftstoff tanken. Für die Wasserstraßen 
fehlt bisher eine gemeinschaftliche Regelung zur 
Einführung von Schiffahrtabgaben. In einzelnen 
Mitgliedstaaten wurden solche Abgaben bisher über-
haupt nicht erhoben. Schließlich sind auch die staat-
lich beeinflußten Kosten des Arbeitsschutzes und der 
Verkehrssicherheit noch sehr unterschiedlich und 
sollten harmonisiert werden. Insbesondere fehlt noch 
eine einheitlich geregelte Gesamtarbeitszeit im Stra-
ßenverkehr, die den Erfordernissen der Sicherheit 
und des Wettbewerbs Rechnung trägt; sie sollte vor-
dringlich vereinbart werden. Die EWG-Sozialver-
ordnung von 1969 läßt Schichtzeiten von insgesamt 
über 80 Stunden wöchentlich und bei doppelter Fahr-
zeugbesetzung von insgesamt über 100 Stunden zu. 
Die Bundesregierung wird auch weiterhin der Har-
monisierung der Wettbewerbsbedingungen den Vor-
rang bei den kommenden Beratungen in Brüssel 
geben. 

251. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften sollten über die Tagesprobleme der gemein-
samen Verkehrspolitik hinaus sich schon jetzt über 
die längerfristigen Aufgaben des Verkehrs in der 
Europapolitik klarwerden. Eine möglichst breite 
Diskussion über die Phase, die das frühere Kom-
missionsmitglied Bodson als die „Gemeinsame Poli-
tik der Zweiten Generation" bezeichnet hat, kann 
der Sache nur nützlich sein. 

Der Ausbau des Gemeinsamen Marktes zu einer 
Wirtschafts- und Währungsunion wird heute sehr 
eingehend studiert. Ebenso gibt es zahlreiche Ver-
kehrsfragen, die gemeinschaftlicher, aber nur länger-
fristig erreichbarer Lösungen bedürfen — langfristig 
nicht zuletzt deshalb, weil sie ein weiter fortgeschrit-
tenes Stadium der Europäischen Integration vor-
aussetzen. 

Der EWG-Verkehrspolitik unterliegen bislang nur 
die binnenländischen Verkehrsträger. Langfristig — 
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insbesondere auch bei einer Erweiterung der Ge-
meinschaft — könnte erwogen werden, Luftfahrt und 
Seeschiffahrt im ganzen oder einzelne ihrer Be-
reiche in die gemeinsame Verkehrspolitik einzube-
ziehen. Zu denken wäre weiter an eine noch engere 
Kooperation der Eisenbahngesellschaften der Mit-
gliedstaaten. In einem fortgeschrittenen Stadium der 
Integration wird der Gedanke zu prüfen sein, die 
nationalen Eisenbahnen als regionale Unternehmen 
unter einem „europäischen Dach" zu betreiben. Eine 
solche Entwicklung könnte auch die Diskussion über 
eine Air Union der Mitgliedsländer der Europäischen 
Gemeinschaften neu beleben. Ein längerfristiger Aus-
blick wäre unvollständig ohne einen Hinweis auf 
den Nutzen, den die Wirtschaftsunion aus einer ge-
meinschaftlichen Planung des überregionalen Ver-
kehrswegenetzes ziehen könnte. In der Bundesver-
kehrsverwaltung werden Methoden entwickelt, die 
für eine langfristige und nicht notwendigerweise auf 
die Europäischen Gemeinschaften beschränkte Pla-
nung eines europäischen Verkehrswegenetzes den 
Boden bereiten könnten. 

252. Das Ziel, einen integrie rten Verkehrsmarkt zu 
verwirklichen, verlangt von den sechs Partnern der 
Europäischen Gemeinschaften kurz- und mittelfristig 
ein gemeinsames Vorgehen in folgenden Bereichen: 

— Regelung des Wegekostenproblems im Rahmen 
der Harmonisierung der Wettbewerbsbedingun-
gen, insbesondere 

Festlegung einer einheitlichen Berechnungs-
methode für die Wegekosten unter Berücksichti-
gung der auf gemeinschaftlicher und nationaler 
Ebene dazu durchgeführten Untersuchungen, 

Angleichung der Struktur der Kraftfahrzeugsteuer 
nach praktikablen Grundsätzen und gleichzeitige 
Harmonisierung der Besteuerung des Mineralöls, 

Festlegung eines einheitlichen Abgeltungssystems 
für die Benutzung der Wasserstraßen; 

— Ergänzung der EWG-Sozialvorschriften für den 
Straßenverkehr durch eine gemeinsame Regelung 
der aus Gründen des Wettbewerbs, der Verkehrs-
sicherheit und des Arbeitsschutzes höchstzulässi-
gen Schichtzeiten; 

— Harmonisierung der Vorschriften des Arbeits-
schutzes und der Verkehrssicherheit bei den 
Eisenbahnen und der Binnenschiffahrt zur wei-
teren Angleichung der Kostengrundlagen; 

— Schaffung marktkonformer Tarifstrukturen für 
Eisenbahn, Straßenverkehr und Binnenschiffahrt 
durch Vereinheitlichung der teilweise noch unter-
schiedlichen Systeme für den nationalen und den 
grenzüberschreitenden Verkehr; 

— Einheitliche Grundsätze für den Zugang zum Be-
ruf des Verkehrsunternehmers sowie für eine 
Kapazitätsregelung im nationalen und grenzüber-
schreitenden Güterkraftverkehr; 

— Sicherung der einheitlichen Anwendung des Ge-
meinschaftsrechts in der Praxis der einzelnen 
Mitgliedstaaten. 
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